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1977 10 04 

Regi~rungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1972, 
das Körperschaftsteuergesetz 1966, das Ge
werbesteuergesetz 1953, das Bewertungs
gesetz 1955, das Vermögensteuergesetz 1954,· 
das Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkohol
abgabegesetz 1973 und das Strukturver.;. 
besserungsgesetz geändert werden (2. Ab-

gabenänderungsgesetz 1977) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

-Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz . 1972, BGBL 
Nr. 440, in der Fa"ssung der Bundesgesetze BGBL 
Nr.493/1.972, 27/1974, 409/1974, 469/,1974, 335/ 
1975, 391/1975, 636Ji975, . 14311976, 664/1976, 
320/1977 und XXXXXX wird wie folgt geän-
dert: . 

1. Die Abs. 2 und 3 ·des § 8 haben zu lauten: 

,,(2) Eine v,orzeitige Abschreibung darf nicht 
V1Orgenommen werden 

.1. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, aus
genommen 
a) Gebäude, soweit s,ie fü~ Wohnzwecke 

hetriebszugehöriger Arbeitnehmer be
stimmt sind, 

ob) Küchen-, Zentralheiz-ungs-, Klima-, 
Fahrstuhl-, Badezimmer- und Klosett
anl~gen, die in unmittelbar dem Betrieb 
des Gaststätten-. und Beherbergungs" 
,gewerbes dienende Gebäude nachträglich 
:neu eingebaut werden, . 

c) Wirtschiaftsgüter im Sinne des Ahs. 4, 
soweit sie nicht zur Vermietung be
stimmt sind, 

2. bei 'Personenkraftwagen, Koinbinations, 
kraftwagen und Krafträdern, ausgenommen 
Fahrschulkra.fclahrzeuge und Kraftfahmeuge, 
die aus,schließlich dem Zweck der gewe~b
lichen Personefllbeförderung oder der ge
werblichen Vermietung dieneQ, sowie bei 

Luftfahrzeugen, die der Personenbeförde
rung dienen, ausgenommen Luftfahrzeuge 
der Luf·tverkehrsunternehmen (§ 101 Luft
fahngesetz, BGBl. Nr. 253/1957) und der 
Zivillufllfahrerschulen, 

3. bei ErweJ:1b eines Betriebes, eines Teilbetrie
bes oder des Anteiles eines Gesellschafters, 
der als Unternehmer (Mitunternehmer) des 
Betriebes Q.nzusehen ist. 

(3) Die vorzeitige Abschreibung ist mit 
50 v. H., bei Kraftfahrzeugen mit 25 v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten begr.enzt. 
Sie kann nur insoweit in Anspruch genommen 
werden, als sie den Betrag der gemäß § 9 Abs. 2 
,und 3 _ aufzulösenden Investitionsrücklage(n) 
(steuertreien Beträge) übersteigt~" 

2. Die Abs. 1 und 2 des § 10 haben zu lauten: 

,,(1) Wird der Gewinn ,gemäß§ 4 Abs. 1 oder 
Albs. 3 oder gemäß § 5 ermittelt, so kann ein 
Investitions.freilbetrag in Hohe von 20 v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der im 
Wirtschaftsjahr für eine im Inland gelegene Be
triebsstätte im Sinne des § 8 Abs. 1 angeschafften 
oder hergestellten abnutzbaren Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens neben der nach § 7 Abs .. 4 
zulässigen Absetzung fü.r Ahnutzung ,gewinn
mindernd geltend ,gemacht werden. Für Wirt
schaftsg,üterdes Anlagevermögens,deren Her
stellung sich über einen Zeitraum von mehr als 
zwöLf Monaten erstreckt, kann der Investitions
freibetrag mit 20 'v. H.der ,aulf die einzelnen 
Jahre der Herstellung enttaUenden Teilbeträge 
der Herstellungskosten .gewinnmindernd abge
setzt werden. Für Krafmahrzeuge vermindert 
sich der Investitionsfreihetrag auf 10y. H. der 
AnschafJungs- oder Herstellungskosten. Steuer
pflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Ahs. 1 
oder gemäß§ 5 ermitteln, haben die Investitions
freibeträge eines Wirtschaftsjahres in der Bilanz 
in einer Summe gesondert auszuw,eisen. Mit Ab~ 
lauf der im Albs. 3 genannten ·Frist sind die 
Investitionsfreiibeträge auf Kapitalkonto oder auf 
eine als versteuert ,g~ltende freie Rücklage zu 
übertra,gen. 
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2 626 der Beila.gen 

(2) Ein Invesdviol1sfrerbetrag darf nicht in 
Anspruch genümmen werden 

1. für Gehäiude und sonstige unhewegliche 
Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Vermietung 
bestimmt ~ind, sowie far Gebäiude, süweit 
sie nicht unmvbtellbar dem Bet6ebszweck 
d~enen oder soweit sie nicht für Wühnzweck'e 
betriebszugehöriger Arbeitnehmer bes,timmt 
9ind, 

2. für Personenkra.hwagen, Kümhinatiüns
krahwagen und Krafträ'der, ausgenommen 
Fahrschulkraftfahrzeuge Ulnd Kraftfahrzeuge, 
die ausschließlich dem Zweck der gewerb
lichen Persünenheföflderung 'Oder der ge
werblichen Vermietung dienen, süwie bei 
Luftfahrzeugen, die der Persünenbeförde
rung dienen, ausgenümmen Luftfahrzeuge 
der Luftverkehrsunternehmen (§ 101 Luft
fahrt gesetz, BGBl. Nr. 253/1957) und der 
Zivilluftfahrerschulen, 

3. für geringwertige Wirtschaftsgüter, die ge
mäß § 13 abgesetzt werden, 

4. für Wirtschafts güter, süweit für deren An
schaffung 'Oder Herstellung eine Investitiüns
rücklage (steuerfreier Betrag) gemäß § 9 be
stimmungsgemäß verwendet wird, süwie für 
Wirtschaftgüter, für die eine vürzeitige Ab
schreibung (§ 8) in Anspruch genümmen 
wird, 

5. bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbetrie
bes 'Oder des Anteiles eines Gesellschafters, 
der als Unternehmer (Mitunternehmer) des 
Betriebes anzusehen ist." 

3. § 14 und seine überschrift haben zu lauten: 

"Vürsorge,für Abfertigungen und Pensionen 

§ 14.(1) Eine RUcklage für künftige Abferti
gungen kann im Ausmaß bis zu 50 v. H. des 
Betrages, der den Arbeitnehmern bei Auflösung 
des Dienstverhältnisses am Bilarizstichtag als Ab
fertigung auf Grund gesetzlicher Anürdnung 'Oder 
auf Grund eines Küllektivvertr,ages bl(!zahlt wer
den müßte; zu Lasten des Gewinnes gebildet wer
den., Rechnet ein Arbeitgeber: beim Wechsel des 
Dienstverhältnisses Beschäftigungszeiten (Vür
dienstzeiten) freiwillig an, sü sind die angerech
neten Beschäftigungszeiten bei Ermittlung der 
maßgebenden Abfertigungsansprüche zu berück
sichtigen. Die Rücklage ist in der Bilanz gesün
dert auszuweigen. 

(2) Wird eine Rücklage für künftige Abferti
gungen erstmals gebildet, Sü hat der Steuerpflich
tige zu erklären, in welchem prüzentualen Aus
maß er die Bildung der Rücklage beabsichtigt. 
Das gewählte Ausmaß ist gleichmäßig auf fünf 
aufeinanderfülgende Wirtschaftsjahre verteilt zu 
erreichen. Eine Knderung des gewählt,en Aus
maßes der Rücklage ist unzulässig. 

(3) Süweit im Falle des Unternehmerwechsels 
Abfertigungsverpflichtungen auf den Rechtsnach
fülger übergehen, ist die Rücklage beim Rechts
vürgänger nicht gewinnerhöhend aufzulösen, sün
dern vüm Rechtsnachfülger weiterzuführen. 

(4) Spätestens am Schluß jedes Wirtschaftsjah
res müssen österreichische festverzinsliche Wert
papiere im Nennbetrag vün mindestens 50 v. H. 
des am Schluß des vürangeg,angenen Wirtschafts
jahres in der Bilanz ,ausgewiesenen Rücklagen
betrages für künftige Abfertigungen im Betriebs
vermögen vürhanden sein. In jedem Wirtschafts
jahr, in welchem der Nennhetrag der im Betriebs
vermögen vorhandenen Wertpapiere der im ,ersten 
Satz genannten Art auch nur vürübergehend 
weniger als 50 v. H. der maßgebenden Rücklage 
beträgt, ist der Gewinn um 30 v. H. des durch 
Wertpapiere nicht gedeckten Rücklagenteiles zu 
erhöhen. Die Fürtführung der Rücklagenbildung 
selbst wird durch diesen Zuschlag nicht berührt. 
Der Zuschlag entfällt, süweit die Wertpapiere 
getilgt und innerhalb vün zwei Münaten nach 
Einlösung ersetzt werden. Wertpapiere, für welche 
die Begünstigungen des § 107 in Anspruch genüm
men werden, können nicht zur Deckung der 
Rücklage verwendet werden. 

(5) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs" 3 ermitteln, können in der Steuer
erklärung beantragen, daß ein Betrag, der für 
künftige Abfertigungen zu verwenden ist, steuer
frei bleibt. Die Bestimmungen der Abi;. 1 bis 4 
sind auf die nach diesem Absatz steuerfrei gelasse
nen Beträge sinngemäß anzuwenden. Die Begün
stigung darf nur in Anspruch genümmen werden, 
wenn. die steuerfrei gelassenen Beträge in einer 
mit der Erklärung über den Gewinn des betref
fenden Wirtschaftsjahres dem Finanzamt vürge
legten, laufend geführten Aufzeichnung ausg,e
wiesen sind. Aus dieser Aufzeichnung müssen auch 
die Höhe der steuerfrei gelassenen Beträge, ihre 
Berechnung und ihre Verwendung süwie die ge
naue Bezeichnung der Wertpapiere unter Angabe 
des jeweiligen Anschaffungstages klar ersichtli<;h, 
sein. Wurde diese Aufzeichnung nicht mit der 
Steuererklärung dem Finanzamt vürgelegt, geht 
aber aus der Erklärung 'Oder den ihr angeschlüs
senen Beilagen hervür, daß bei der Gewinnermitt
lung ein steuerfrei~r Betrag für' künftige Abfer
tigungen abgesetzt würden ist, sü hat das Finanz
amt dem Steuerpflichtigen eine Nachfrist vün zwei 
Wüchen zur Vürlage der Aufzeichnung zu setzen. 

(6) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 1 'Oder § 5 ermitteln, können für schrift
liche, rechtsverbindliche und unwiderrufliche Pen
siünszusagen an Arbeitnehmer Pensiünsrückstel
lungen bilden. Die Bildung einer Pensiünsrück
stellung ist nur insüweit zulässig, als die zuge
sagte Pensiün den laufenden Aktivbezug nicht 
übersteigt. Die Pensiünsruckstellung ist erstmals 
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626 der Beilagen 3 

im Wirtschaftsjahr der Pensionszusage zu bilden. 
Der RückJstellung ist im jeweiligen Wirtschaftsjahr 
soviel zuzuführen, als bei Verteilung des Gesamt
aufwandes auf die Zeit zwischen Pensionszusage 
und dem vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi
gung der aktiven Dienstleistung nach den aner
kannten Regeln der Versicherungsmathematik auf 
das einzelne Wirtschaftsjahr entfällt. Eine Erhö
hung der Pensionsleistung ist wie eine neue Pen
sionszusage zu behandeln. 50weit durch ordnungs
mäß~ge Zuwersungen an die Pensionsrückstellung 
das zulässige Ausmaß der Rückstellung (Abs. 7) 
nicht erreicht wird, ist in dem Wirtschaftsjahr, in 
dem der Pensionsfall eintritt, eine erhöhte Zu
weisung vorzunehmen. 

(7) Bei Bildung der Pensionsrückstellung ist von 
einem um 20 v. H. vermindenen Pensionsbezug 
(Abs. 6) auszugehen und ein Rechnungszinsfuß 
von 8 v. H. zugrunde zu legen. Die Pensionsrück
stellung darf für den einzelnen Arbeitnehmer das 

,Fünffache des Jahreserfordernisses für die gemäß 
Abs. 6 zu berücksichtigende Pension nicht über
steigen, gleichgültig, ob die Pension bereits lau
fend ausgezahlt wird oder nicht. Für die Ermitt
lung des Jahreserfordernisses sind der Arbeitslohn 
und die Geldwertverhältriisse am Bilanzstichtag 
maßgebend. Bei zugesagten, aber noch nicht lau
fend ausgezahlten Pensionen ist jeweils davon aus
zugehen, daß der einzelne Arbeitnehmer am 
Bilanzstichtag die für die Gewährung der Pension 
maßgebende Altersgrenze bereits erreicht hat. 
5ind in einer Pensionszusage mehrere Altersgren
zen vorgesehen, so ist die jeweils höchste A!ters
gr,enze, höchstens jedoch das Erreichen des gesetz
lichen Pensionsalters maßgebend. Ist in der Pen
sionszusage vorgesehen, daß (künftige) Pensionen 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung die zu
gesagten Pensionen kürzen, ist insoweit auch das 
J ahreserforderni's zu kürzen. 

(8) Die einschränkenden Bestimmungen des 
Abs. 7 gelten nicht bei der Bildung von Pensions
rücksteIlungen, soweit dem Arbeitgeber die Auf
gaben der gesetzlichen Pensionsversicherung über
tragen sind." 

4. Nach dem § 20 ist folgender § 20 a mit 
überschrift einzufügen: 

übersteigen. Die ,vorstehende Bestimmung gilt 
sinngemäß, wenn nach den steuerlichen Vorschrif
t'en andere Werte als die tatsächlichen Anschaf
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen sind. 

(2) Die Absetzung für Abriutzung (§ 7 Abs. 1) 
bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen und KrafträJdern ist von den sich aus 
Abs. 1 ergebenden Beträgen zu berechnen. Die 
Anschaffungskosten (Herstellungskosten) dürfen 
nur gleichmäßig auf die Gesamtdauer der Ver
wendung oder Nutzung verteilt werden (lineare 
Absetzung für Abnutzung). Der Ansatz des nied
rigeren Teilwertes ist nicf1t zulässig. Der Bemes
sung der Absetzung für Abnutzung ist bei Per
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträdern, die vor der Zuführung zum Anlage
vermögen noch nicht in Nutzung standen (Neu
fahrzeuge), eine betriebs gewöhnliche Nutzungs
dauer ,von sieben Jahren zugrunde zu legen. Die 
Absetzung für Abnutzung ilst bei Personenkraft
wagen, Kombinationskraftwagen und Krafträ
dern, die bereits vor der Zuführung zum Anlage
.vermögen in Nutzung standen (Gebrauchtfahr
zeuge), für Personenkraftwagen und Kombina
tionskraftwagen mit 150005, für Krafträder mit 
4 000 5 jährlich begr,enzt. 

(3) Werden die in Abs. 1 genannten Kraftfahr
zeuge auch für betriebsfremde Zwecke genutzt, so 
ist von der nach den Abs. 1 und 2 zu berücksichti
genden Absetzung für Abnutzung ein entspre
chender Anteil auszuscheiden. 

(4) Die übrigen mit dem Betrieb der in Abs. 1 
genannten Kraftfahrzeuge im unmittelbaren wirt
schaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebs
ausgaben sind bei Personenkraftwagen und Kom
binationskraftwag,en mit 1 5, bei Krafträdern mit 
0,30 5 für jeden betrieblich gefahrenen Kilometer 
abzusetzen. VOliaussetzung ist die fortlaufende 
Führung eines Fahrtenbuches, aus dem Datum, 
Anzahl der gefahrenen Kilometer, Kilometer
stand, Ausgangs- und Zielpunkt sowie Zweck 
jeder einzelnen Fahrt klar erkennbar sind. 

(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4 
entsprechendes Fahrtenbuch nicht geführt, so 
isind die gesamten mit dem Betrieb der in Abs. 1 
genannten Kraftfahrzeuge im unmittelbaren wirt
schaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebs-
ausga.ben nur ·insoweit ahzugsfähig, als sie je 

"Sonderbestimmungen für bestimmte Kraftfahr- Kraftfahrzeug bei Personenkraftwagen und Kom-
zeuge binationskraftwagen den Betrag von 20 0005, 

§ 20 a. (1) Die Anschaffung (Herstellung) von bei Krafträdern den Betrag von 60005 jährlich 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwag,en nicht übersteigen; die genannten Beträge ver
und Krafträdern, dIe dem Anlagevermögen zuge- mindern sich um 1 667 5 für jeden Kalender
führt werden, gilt nur insoweit als betrieblich monat, in dem der Personenkraftwagen oder 
veranlaßt, als die Anschaffungskosten (Herstel- Kombinationskraftwagen und um 500 5 für jeden 
lungskosten) bei Personenkraftwagen und Kom- Kalendermonat, in dein das Kraftrad nicht zum 
binationskraftwagen den Betrag von 105000 S, Anlagevermögen des SIJeuerpflichtigen gehört hat. 
bei Krafträdern den Betrag von 28 000 5 nicht I Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind bei Er-
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4 626 der Beilagen 

mittlung dieser Betriebsausgaben 'sinngemäß anzu
wenden. 

(6) Entschädigungen, die mit dem Betrieb der 
in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeuge iin unmittel
baren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
sind steuerlich nicht zu berücksichtigen. Dies gilt 
auch für Gewinne oder Verluste, die sich beim 
Ausscheiden der in Abs. 1 genannten Kraftfahr
zeuge aus dem Betriebsvermögen ergeben. Eine 
übertragung stiller Rücklagen (§ 12 Abs. 1) 
auf die in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeuge ist 
nicht zulässig. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind 
a~f Fahrschulkraftfahrzeuge und auf Kraftfahr
zeuge, die aussch)ießlichdem Zweck der gewerb
lichen Personenbeförderung oder der gewerb
lichen Vermietung dienen, nicht anzuwenden. 

(8) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
ausschließlich betrieblich veranlaßte Eahrten mit 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
oder Krafträdern, die nicht zu seinem Anlage
vermögen gehören, sind nur dann als Betriebs
ausgaben abzugsfähig, wenn ein Fahrtenbuch ge
führt wird, das den Bestimmungen des. Abs. 4 
entspricht. Diese Aufwendungen sind bei P.er
sonenhaftwagen und Kombinationskraftwagen 
mit 1,50 S, bei Krafträdern mit 0,45 S für jeden 
betrieblich gefahrenen Kilometer abzusetzen. 

(9) Die B,estimmung des Abs. 8 gilt nicht 'für 
ausschließlich betrieblich veranlaßte Taxifahrten. 

(10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 sind 
auf· Aufwendungen für Fahrten, die im Rahmen 
der Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 4 bis 7 
anfallen, unbeschadet der Vorschrift des § 16 
Abs. 1 Z. 6 sinngemäß anzuwenden." 

5. Die beiden letzten Sätze des § 122 Abs. 3 
haben zu lauten: . 

"Ausgenommen von dieser vorzeitigen Abschrei
bung sind Gebäude und sonstige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Vermietung be
stimmt sind, sowie Gebäude, soweit sie nicht un
mittelbar dem Betriebszweck dienen. Die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die vor
zeitige Abschreibung gelten sinngemäß." 

Artikel 11 

1. Ahfertigungsrücklagen, die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes gebildet wurden, sind auf 
das nach diesem Bundesgesetz zulässige Rüc\l:
lagenausmaß anzurechnen. Soweit daher Abferti
gungsrücklagen vor Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes in einem 50 v. H. der Abfertigungsan
sprüche übersteigenden Ausmaß gebildet und 
noch nicht bestimmungsgemäß ver:wendet wur
den, itSt eine Rücklagenbildung nach den Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes ausgeschlossen. Für 
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gebil
deten Abfertigungsrücklagen gilt folgendes: 

a) Dje Abfertigungsrücklagen sind unter Be
achtung der VortSchriften dieses Bundes
gesetzes über die Wertpapierdeckung fortzu
führen. Dabei ist das Ausmaß der Wert
papierdeckung mit 25 v. H. der Abferti
gungsansprüche, die ,den: jeweiligen Abferti
gungsrücklagen zugrunde liegen, begrenzt. 
Die für die erhöhte Wertpapierdeckung zu
sätzlich erforderlichen Wertpapiere müssen 
erstmals am Schluß des Wirtschaftsjahres 
1978, bei einem vom Kalenderjahr abwei
chenden Wirtschaftsjahr frühestens. am 
30; Juni 1978 im Betriebsvermögen vor
handen sein; 

ob) für die !bestimm:ungsgemäße Verwendung 
der Albfertigungsrücklagen ist jenes prozen
tuale Ausmaß maßgebend, mit dem die Ab
fertigungsrücklagen am Schluß des Wirt
schaf,tsjahres 1977 (1977/78) gebildet waren. 
Dies. gilt solange, .bis die Abfertigungsrück
lagen 50 v. H. der Abfertigungsansprüche 
nicht mehr übersteigen; 

c) wurde das zulässige prozentuale Ausmaß 
von Abfertigungsrücklagen vor dem In
krafttreten .. dieses Bundesgesetzes auf ein 
Ausmaß von weniger :als 50 v. H. der Ab
fertigungsansprüche herabgesetzt, so ist 
insoweit eine Anhebung des Rücklagenaus
maßes in der Bilanz des Wirtschaftsjahres 
1978(1977/78) zulässig. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn
gemäß für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn 
gemäß § 4 Abs. 3 EStG 1972 ermitteln. 

2. Soweit Pensionsrückstellungen vor liikraft
tretJen dieses Bundesgesetzes in einem übet die 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes hinausgehen
den A\lsmaß gebildet wurden, sind sie nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathema
tik (Abs. 6) fortzuführen, wobei jedoch eine wei
tere Zuweis:ung an Pensionsruck:!>teH1l'ngenso
lange ausgeschlossen ist, bis das nach diesem Bun
desgesetz zulässige Hömstausmaß der Pensions
rückstellung . die gebildete Pensionsrückstellung 
übersteigt. 

Artikel III 
1. Die Bestimmungen der Art. I und II sind 

anzuwenden, 
a) weim die Einkommensteuer veranlagt 

wird, erstmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 1978, . 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch J ah~ 
resausgleich festgesetzt wird, für Lohn
zahlungszeiträume, die nach ·dem 31. De
zember 1977 enden. 
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2. Abweichend von Z. 1 kann der Steuerpflich
tige Pensionsrückstellungen im Sinne der Be
stimmungen des Art. I Z. 3 und des Art. II 
Z. 2 bereits in der Schlußbilanz des Wirt
schaftsjahres 1977 (1976/77) bilden. 

3. Abweichend von Z. 1 sind die in Art. I 
Z. 1 und 2 enthaltenen Bestimmungen, wo
nach die vorzeitige Abschreibung bzw. der 
Investitionsfreibetrag bei bestimmten Kraft
fahrzeugen eingeschränkt bzw. ausgeschlos
sen werden, erstmalig für Kraftfahrzeuge an
zuwenden, die nach dem 31. Juli 1977 ange
schafft oder hergestellt werden. 

4. Bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen und Krafträdern, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zum 
Anlagevermögen gehören, ist der Restbudl
wert gleichmäßig auf die neu zu ermittelnde 
Restnutzungsdauer verteilt abzusetzen. Die 
Restnutzungsdauer beträgt sieben Jahre ver
mindert um die bisherige Dauer der Nut
zung durch den Steuerpflichtigen. Die Ab
setzung für Abnutzung ist' steuerlich nur 
insoweit zu berücksichtigen, als sie bei Per
sonenkraftwagen und Kombinationskraft
wagen den Betrag von 15 000 S, bei Kraft
rädern den Betrag von 4000 S jährlich nicht 
übersteigt. 

5. Bei Gewinnermittlung nach emem vom 

werden; § 7 Abs. 1 zweiter' Satz EStG 1972 
ist auf solche Kraftfahrzeuge nicht anzu
wenden. 

6. Auf Kraftfahrzeuge, die nach dem 31. De
zember 1975 angeschafft oder hergestellt 
worden sind und für die eine vorzeitige Ab
,schreibung in Anspruch genommen wurde 
oder auf die sti:l1e Rücklag.en (§ 12 Abs. 1 
EStG 1972) übertragen wurden, findet der 
zweite Satz des § 20 a Abs. 6 EStG 1972 
keine Anwendung. Für. Kraftfahrzeuge, die 
vor dem 1. August 1977 angeschafft oder 
hergestellt wurden und für die ein Investi
tionsfreibetrag in Anspruch genommen wur
de, bleibt die Bestimmung des § 10 Abs. 3 
EStG 1972 unberührt. 

ABSCHNITT II 

K ö r per s c h a f t s t e u erg e set z 1966 

Artikel I 

Das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBI. 
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 44/1968, 278/1969, 441/1972, 17/1975 und 
636/1975 wird wie folgt geändert: 

1. Die Z. 3 des § 5 Abs. 1 \vird aufgehoben: 

Kalenderjahr abweichenden Wirnschaftsjahr 2. Der Abs. 4 des § 8 hat zu lauten: 

gilt für da:s Wirtschaftsjahr 1977/78 zusätz- ,,(4) Verpflichtet sich eine unbeschränkt steuer-
lich folgendes: pflichtige Kapitalgesellschaft, die einer ebenfalls 

Für Personenkraftwagen, Kombinations-.I unbeschr~.nkt steuerpflichtigen Ka?italgesells0.aft 
kraftwagen und Krafträder, die zu Beginn (?rgantrage~) n~ch dem <?esamt?Ild der .tatsach
des Wirtschaftsjahres 1977/78 bereits zum hchen. Ver~altlllsse finanziell, wI,rtsch~fthch un.d 
Anlagevermögen gehören, ist die Absetzung or?amsat?rIsch der~rt untergeoranet 1st, daß SIe 
für Abnutzung für die in das Kalenderjahr ke1l1en ~Ige~en WIllen hat ~Organgesellschaft), 
1977 fallenden Monate des Wirtschafts'ahws vertraghch, Ihren ganzen GewInn an den Organ-
1977/78 anteilsmäßig von den tatsächlichen träger ab zufü1h r:en , so ist ;das .. Einkommen der 
Anschaffun'gs- oder Herstellungskosten zu be- Orga?ge~ellsch~ft dem O~gantrager z~zurechnen. 
rechnen; für die in das Kalenderjahr 1978 DabeI SInd dIe Vor,schnften des EInkommen
fallenden Monate des Wirtschafts jahres 1977/ steuergesetzes über' den Verlustabzug auf Ver-

. 1978 ist die Absetzung für Abnutzung an- luste, die bei der Organgesellschaft vor dem 1n
teilsmäßig nac..~. den Destimmungen des krafttreten des Ergebnisabführungsvertrages ent
§ 20 a Abs. 1 bis 5 EStG 1972 unter Berück- standen sind, nicht anzuwenden. Die Merkmale 
sichtigung der Z. 4 zu ermitteln. Die übrigen der Unterordnung einer Organgesellschaft müssen 
mit dem Betrieb dieser Kraftfahrzeuge im ab dem Beginn ihres Wirtschaftsjahres gegeb;:n 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammen- sein. Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn-
I d gemäß, w,enn lang stehen en Betriebsausgaben sind inso-
weit, als sie in das Kalenderjahr 1977 fällen, 
in tatsäc..~lic..~er Höhe zu berücksichtigen. Die 
in das Kalenderjahr 1978 fallenden Betriebs
ausgaben sind nach § 20 a Abs. 4 und 5 
EStG 1972 zu ermitteln. Dies gilt sinngemäß 
auch für Personenkraftwagen, -Kombinations
kraftwagen und Krafträder, die im Wirt
schaftsjahr 1977/78 in Nutzung genommen 

a) der unbeschränkt steuerpflichtige Organ
träger ein Versicherungsverein aüf Gegen
seitigkeit, eine der Gewerbeordnung 1973, 
BGBl. Nr. 50/1974, unterliegende Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaft, eine Kredit
genossenschaft, eine Sparkasse (Sparkassen
verwaltungsgesetz, BGBl. Nr. 296/1935), 
eine Landes-Hypothekenbank, die österrei~ 

2 
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chische Postsparkasse oder die Pfandbrief
stelle der österreichischen Landes-Hypothe
kenanstalten ist, öder 

b) die unbeschränkt steuerpflichtige Organ-
gesellschaft eine dem Anwendungsbereich 

. der Gewerbeordnung 1973 unterliegende 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
oder eine Kreditgenossenschaft ist." 

3. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten: 

6. Die Abs. 3 und 4 des § 22 haben zu lau
ten: 

,,(3) Die Körperschaftsteuer beträgt die Hälfte 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages bei klei-, 
nen Viehversicherungsvereinen und bäuerlichen 
Brandschadenversicherungsvereinen, deren Bei
tragseinnahmen im Durchschnitt der letzten drei 
Wirtschaftsjahre (einschließlich des im Veranla
gungsjahr endenden Wirtschaftsjahres) den Betrag 
von 60 000 S jährlich überstiegen haben. 

,,(1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapi- (4) Die Körperschaftsteuer beträgt 90 v. H. des 
talgeseIlschaft nachweislich seit mindestens zwölf sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages 
Monaten vor dem für die Ermittlung des Ein- 1. bei den Landes-Hypothekenbanken ein
kommens maßgebenden Schlußstichtag ununter- schließlich der PfandbriefsteIle der österreichi
brochen an dem Grund- oder Stammkapital einer Sehen Landes-Hypothekenanstalten für die Ein
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft künfte aus dem Kommunalkredit-, Realkredit
in Form von Aktien oder Anteilen mindestens zu und Meliorationskreditgeschäft, wenn diese Kre
einem Viertel unmittelbar beteiligt, so bleiben die dite nicht binnen vier Jahren rückzahlbar sind; 
auf die Beteiligung entfallenden Gewinnanteile 2. bei Sparkassen (Sparkassenverwaltungsgesetz,. 
jeder Art außer Ansatz. Die Bestimmungen des BGBI. Nr. 296/1935)." 
§ 63 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. ' 
Nr. 148, in der Fa!ssung des Bundesg.esetzes BG:el. Artikel 11 
Nr. 172/1971 sind sinngemäß anzuwenden. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten auch 

a) für entsprechende ß.eteiligungen eines Ver
'sicherungsvereines auf Gegenseitigkeit, einer 
der Gewerbeordnung 1973 unterliegenden 
Erwerbs- und Wirtschafts genossenschaft, 
einer Kreditgenossenschaft, einer Sparkasse 
(Sparkassenverwaltungsgesetz, BGBI. 
Nr. 296/1935) oder einer Landes-Hypothe
kenbank, der österreichischen Postsparkasse 
oder der Pfandbriefstelle der österreich i
schen Landes-Hypothekenanstalten und 

b) für entsprechende Bet·eiligungen einer der 
Gewerbeordnung 1973 unterliegenden Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder 
einer Kreditgenossenschaft an einer der Ge
werbeordnung 1973 unterliegenden Er
werbs- und Wirtschafts genossenschaft oder 
an einer Kreditgenossenschaft oder umge
kehrt, 

wenn alle diese Körperschaften unbeschränkt 
steuerpflich tig sind." 

4. Nach dem § 16 ist folgender § 16 a mit 
überschrift einzufügen: 

"Sonderbestimmungen für bestimmte Kraftfahr
zeuge 

§ 16 a. Die Sonderbestimmungen für bestimmte 
Kraftfahrzeuge gemäß § 20 ades Einkommen
steuergesetzes gelten sinngemäß auch für dieses 
Bundesgesetz. " 

5. Die bei den letztep. Sätze des § 22 Abs. 2 
haben zu entfallen. 

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig 
bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1978 
.anzuwenden. Hinsichtlich der Bestimmungen des 
Art. I Z. 4 gelten die Bestimmungen des Abschnit
tes I Art. III Z. 4 bis 6 sinngemäß. 

ABSCHNITT III 

G ewe r b e s t e u erg e set z 1953 

Artikel I 

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. Nr. 2r 
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 191/1954, 59/1955, 303/1959, 194/1961, 160/ 
1966, 2/1967, 44/1968, 278/1969, 43911969, 374/ 
1971, 442/1972, 17/1975 und 320/1977 und der 
Kundmachungen BGBI. Nr. 11/1961, 266/1963 
und 265/1964 wird wie folgt geändert: 

1. Die Z. 3 des § 2 wird aufgehoben. 

2. Im § 2 Z. 4 tritt an die Stelle des Vom
hundertsatzes von 60 der Vomhundertsatz von 
10. 

3. Die Z. 7 des § 2 hat zu lauten: 

,,7. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche 
Benutzung land- und forstwirtschaftlicher Be
triebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände oder 
die Bearbeitung oder Verwertung der von den. 
Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forst
wirtschaftlichen Erzeugnisse zum Gegenstand 
haben (z. B. Waldbauvereine, Winzervereine)" 
wenn die Bearbeitung oder Verwertung im Be
reich der Land- und Forstwirtschaft liegt; Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften jedoch 
nur dann, wenn sie die für eine Befreiung von der 
Körperschaftsteuer erforderlichen Voraussetzun-· 
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626 der Beilagen 7 

gen erfüllen. Sind diese GenossensdIaften gezwun-I das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht, unun
gen, NidItmitgliedergesdIäfte im Sinne des § 5 terbrodIen an dem GrUnd- oder Stammkapital 
Abs. 4 des KörpersdIaftsteuergesetzes zu betrei- einer inländisdIen Kapitalgesellschaft in Form 
ben, ist der Steuermeßbetrag nadI dem Gewerbe- von Aktien oder Anteilen mindestens zu einem 
kapital (§ 14 Abs. 1) nur in jenem Verhältnis für Viertel unmitteLbar beteiligt, so gehört die Be
die Festsetzung des einheitlichen St·euermeßbetra;; teiligung nidIt zum gewe!'bIidIen Betrieb. Diese 
ges heranzuziehen, in dem die Umsätze aus NidIt- Begünstigung kommt jedodI nur für solche Ak
mitgliedergeschäften zu den Gesamtumsätzen tien oder Anteile in: BetradIt, die der im ersten 
stehen;". Satz genannten juristisdIen Person ununterbro

chen seit mindestens zwölf Monaten vor dem 
maßgebenden AlbsdIlußtag gehört haben. Ist ein 
Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, so 
ist die Beteiligung an dem Vermögen maßgebend. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn
gemäß 

4. Die Z. 1 im § 8 hat zu lauten: 

,,1. 3 v. H. des Einheitswertes des zum Be
triebsvermögen des Unternehmers .gehörenden 
Grundbesitzes (§ 9 Abs. 1); maßgebend ist ,der 
Einheitswert, der auf den letzten Feststellungs
zeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs
oder NacMeststel1ungszeitpunkt) vor dem Ende 
des Kalenderjahres (§ 15 Abs.2) lautet. An 
Stelle der Kürzung nach dem ersten Satz erfolgt 
bei einer Kapitalgesellschaft, die ausschließlidI 
eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grund
besitz noch eigenes Kapitalvermögen verwaltet 
und nutzt (Vermögensverwaltungsgesellschaft), 
auf Antrag die Kürzung um den Teil des Ge
wel'beertra:ges, ,der aJuf den Grundibesitz entfällt, 
es sei denn, daß ·der Grundbesitz ganz oder zum 
Teil dem Gewerbebetriflb eines Gesellschafters 
oder einem Unternehmen dient, an dem die 
Vermög.ensverwaltungsgesellschaft oder ein Ge
sellschafter unmittdbar oder mittelbar (zum 
Beispiel durdI Treuhänder oder durdI eine Kapi
talgesellschaft) wesentlidI beteiligt ist. Unter 
wesentlidI Beteiligten sind natürliche und juristi
sdIe PersonenziU verstehen. Eine Person list an 
einem Unternehmen wesentlich beteiligt, wenn sie 
zu mehr als einem Viertel beteiligt ist. Die Beteili
gung muß in einem Zeitpunkt des Bemessungs
zeitraumes bestanden haben, der für die Ermitt
lung des Gewerbeertrages maßgebend ist;". 

5. Im § 26 Abs. 4 tritt an die Stelle des Vom
hundertsatzes von 60 der Vomhundertsatz von 
10. 

Artikel 11 

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig 
bei der Veranlagung für dacs Kalenderjahr 1978 
anzuwenden. 

ABSCHNITT IV 

B ewe r tun g s g e set z 1955 

Artikel I 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBL Nr. 148, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 145/ 
1963, 181/1965, 17211971, 276/1971, 447/1972, 
17/1975, 318/1976 und 320/1977 wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 63 hat zu buten: 
,,(1) Ist eine inländische Kapitalgesellschaft 

nachweislidI seit Beginn des Wirtschafts jahres, 

a) für entspredIende Beteilig.ungen ,eines in
IändisdIen VersidIerungsvereines auf Ge
genseiti,gkeit, einer der Gewerbeordnung 
1973, IBGBI. Nr. 50/1974, unterliegenden 
inländisdIen Erwerbs- und WirtsdIafts
genossensdIaft, einer inländisdIen Kredit
Igenoss!ensdI.aft, Sparkasse oder Landes
hypothekenlbank, der OsterreidIisdIen 
pos.tsparkasse oder. der Pfandbriefstelle der 
OsterreidIisdIen Landeshypothekenanstal
ten, 

b) für entspredIende Beteiligungen einer in
ländisdIen der Gewerbeordnung 1973 
unterliegenden Erwerbs- und WirtsdIafts
genossensdI:Lft oder einer inländisdIen 
Kr,editgenossensdIaft an einer der Gewerbe
ordnung 1973 unterliegenden inländisdIen 
Erwerbs- und WirtsdI:LftsgenossensdIaft 
oder an einer inländisdIen Kreditgenossen
schaft oder umgekehrt." 

2. Der Abs. 1 des §64 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Ermittlung des Einheitswertes des 
gewerblichen Betriebes sind vom Rohvermögen 
diej.enig·en SdIulden a.bzuziehen, die mit der 
Gesamtheit oder mit einzelnen Teilen des ge
werblichen Betriebes im wirtschaftlichen Zusam
menhang stehen." 

3. Der Albs. 4 des § 64 wird aufgehoben. 

Artikel 11 

Die Bestimmungen des Art. I sind erstmalig 
auf Feststellungszeitpunkte anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1977 liegen. 

ABSCHNITT V 

Ver m ö gen s t e u erg e set z 1954 

Artikel I 

Das Vermögensteuer,gesetz 1954, BGBL Nr. 
192, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 331!1957, 194/1961, 83/1963, 44/1968, 302/ 
1968, 278/1969, 448/1972 und 665/1976, wird 
wie folgt geändert: 
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8 626 der Beilagen 

1. Die Z. 2 des § 3 Abs. 1 wird aufgehoben. 

2. Die Z. 4, des § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,4. die Sparkassen GSparkassenverwaltungs
gesetz,BGBl. Nr. 296/1935), jedoch nur mit 
10 v. H. ihres Gesamtvermögens;" 

3. Die Z. 6 des § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,6. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche 
Benutzung land- oder forstwirtschaftlicher Be
triebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände 
oder die Bearbeitung oder Verwertung der von 
den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und 
forstwirtschaftlichen ,Erzeugnisse zum Gegenstand 
haben (z. B. Waldbauvereine, Winzervereine), 
wenn die Bearbeitung oder Verwertung im Be
reich der Land- und Forstwirtschaft liegt; Er
werbs- und Wirtsch'aftsg,enossenschaften jedoch 
nur dann, wenn 's~e die für eine Befreiung von 
der Körperschaftsteuer erJorderlichen Voraus
setzungen erfüllen. Sind diese Genossenschaften 
gezwungen, Nichtmitgliedergeschäfte im Sinne 
des § 5 Abs. 4 des Körperschafvsteuergesetzes 
zu betre~ben, erstreckt sich die Befre~ung nicht 
auf den Ant,eil ,am Gesamtvermögen, der dem 
Anteil der Umsätze aus Nichtmitgliedergeschäf
ten am Gesamtumsatz entspricht." 

Artikeln 

Die Bestimrtmngen des Art. I sind erstmalig 
auf Veranlagungszeitpunkte anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1977 liegen. 

ABSCHNITT VI 

Zwecke liußerhalb des Unternehmens ent
fällt. Dies gilt nicht für Ausgaben (Auf
wendungeq), die Lieferungen oder son
stige Leistungen betreffen, welche auf 
Grund des § 12 Abs. 2 nicht als für das 
Unternehmen a:usgeführt gelten, sowie für 
Geldzuwendungen;" 

2. Der Abs. 5 des§ 4 hat zu lauten: 

,,(5) Werden Rechte übenragen, die mit dem 
Bes~tz eines ,pfandseneines verbunden sind, so 
gilt als Entgelt der Preis des Pfandscheines zu
züglich der Pfandsumme. Beim Spiel mit Gewinn
möglichkeit und bei der Wette ist Bemessungs
grundlage das Entgdt ,für den einzelnen Spiel
,abschluß oder für die einzdne Wette, wabei ein 
a,usbezahlter Gewinn das Entgelt nicht mindert." 

3. Der Abs. 2 Z. 12 des § 10 hat zu lauten: 

,,112. die Leistungen der Körperschaften, Per-' 
sonenvereinigungen und Vermögensmassen, 
die gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen (§§ 34 bis 3~ 
der Bundesabgabenordnung), soweit diese 
Leistungen nicht unter § 6 Z. 15 fallen. Dies 
gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Be
triebes, eines Gewerbebetriebes oder eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im Sinne 
des § 45 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung 
ausgeführt werden, sowie für die steuer
pflichtige Lieferung von Gebäuden oder Ge
bäudeteilen;" 

Ums atz s t e u erg e set z 1972 4. Der Abs. 2 des § 12 hat zu lauten: 

Artikel I ,,(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen sowie 
Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBL Nr. 223, die Einfuhr von Gegenständen gelten ais für das 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 27/ Unternehmen ausgeführt, wenn sie überwiegend 
1974, 636/1975, 143/1976 und 666/1976, wird für Zwecke des Unternehmens erfolgen. Hievon 
wie :folgt geändert: bestehen folgende Ausnahmen, die sinngemäß 

auch für die Einfuhr von Gegenständen gelten: 
1. Der Albs. 1 Z. 2 lit. b des § 1 hat zu lauten: 1. Lieferungen oder ,sonstige Leistungen in Zu-
"b) soweit ein Unternehmer im Inland Aus- sammenhang mit der Errichtung oder Er-

,gaben (Aufwendungen) tätigt, ,die mit sei- haltung von Gebäuden gelten insoweit als für 
ner gewerblichen oder beruHichen Täüg- das Unternehmen ausgeführt, als die Ent-
keit in Zus:ammenhang stehen und nach gelte hiefür nach den einkommensteuerrecht-
§ 20 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Einkommen- lichen Vorschriften Betriebsausgaben oder 
steuergesetzes 1972 oder nach § 8 Abs. 1 Werbungskosten sind. 
und § 16 Z. 1 bis 5 des Körperschaftsteuer-
gesetzes 1966 nicht abzugsfähig sind. Aus- 2. Nicht als für das Unternehmen ausgeführt 
,gaben (Aufwendungen) stehen dann mit gelten Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
der Unternehmertätigkeit in Zusammen- a) deren Entgelte überwiegend keine ab-
hang, wenn sie Leistungen' betreffen, die zugsfähigen Ausgaben (Aufwendungen) 
überwiegend Zwecken des Unternehmens im Sinne des § 20 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des 
dienen. Zum Eigenverbrauch gehört i~s- Einkommensteuergesetzes 1972 odel~ der 
besondere der nichtahzugsfähige Teil der §§ 8 Abs. 1 und 16 Z. 1 b~s 5 des Kör-
Ausgaben (Aufwendungen), der auf die perschaftsteuergesetzes 1966 sind, 
Nutzung VOll dem Unternehmen einge- b) die in Zusammenhang mit einer Tätig-
räumten Berechtigungen oder auf die gele- keit stehen, die auf Dauer gesehen Ge-
gentliehe oder dauernde Verwendung von winne oder Einnahmenüberschüsse nicht 
Dienstnehmern des Unternehmens für erwarten läßt (Liebhaberei), oder 
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c) die in Zusammenhang mit der Anschaf-j einer Dienstreise im Inland für die Mehraufwen
fung (Herstellung), Miete oder dem Be- dungen für Verpflegung und die Aufwendungen 
trieb von Peroonenkraftwagen, Kombi- für Unterkunft nicht mehr als jene Beträge er
nationskraftwagen oder Krafträdern ste- stattet, die nach den einkommensteuerrechtlichen 
hen, ausgenommen Fahrschulkraftfahr- Vorschriften nicht zu den Einkünften aus nicht-
zeuge, Vorführkraftfahrzeuge sowie selbständiger Arbeit gehören. 
Kraftfahrzeuge, die ausschließlich dem (3) W d d' t t "chlichen Aufwendungen für 
Z ck d bI' ch . .. ß er en le a sa 

we er gewer ~ en Welterverau .. e- Verpflegung und Unterkunft nachgewiesen, so 
rung, der gewerbhchen Personenbefor- . . V t bet a abzl'ehbar der auf 

d . . 1st nur Jener ors euer r g , 
derunJ. 0 er der gewerbhchen Vermle- die nach den einkommensteuer rechtlichen -Vor-
tung lenen. schriften um die Haushaltsersparnis gekürzten' 

3. ~äßt ein Abs:.nder einen Gegenstand dur~ Aufwendungen entfällt. Sind die einkommen
emen Frachtfuhrer oder Verfrachter unfreI steuerrechtlichen Vorschriften nicht anwendbar, 
zu einem Dritten befördern oder eine solche so sind für die Berechnung des Vorsteuerbetrages 
Beförderung durch einen Spediteur unfrei die Aufwendungen für Verpflegung um 20 vom 
besorgen, so gilt für den Vorsteuerabzug Hundert zu kürzen. Die Rechnungen können 
die Beförderung oder deren Besorgung als für auch auf den Namen der Person lauten, von 
das Unternehmen des Empfängers der Sen- der die Reise ausgeführt worden ist. 
dung ausgeführt, wenn diesem die Rechnung. h d Ab " 
über die Beförderung oder deren Besorguna (4) DIe nach den vorste en -en satzen er- . 

t 'lt . d- " " rechneten Vorsteuerbeträge können nur abge-
er Cl WIr. b 'd' R' . B' 

5. Der Abs. 3 des § 12 hat zu lauten: 

,,(3) Vom Vorsteuerabzugsind ausgeschlossen: 

1. Die Steuer für die Lieferungen und die Ein
fuhr von Gegenständen, soweit der Unter
nehmer diese Gegenstände zur Ausführung 
steuerfreier Umsätze verwendet; 

2. die Steuer für sonstige Leistungen, soweit 
der Unternehmer diese sonstigen Leistungen 
zur Ausführung steuerfreier Umsätze in An
spruch nimmt; 

3. die Steuer für Lieferungen und sonstige Lei
stungen sowie für die Einfuhr von Gegen
ständen, soweit sie mit Umsätzen in Zusam
menhang steht, die der Unternehmer im 
Ausland ausführt .und die - wär.en sie 
steuerbar - steuerfrei sein würden. 

Der Ausschluß von Vorsteuerahzug tritt nicht 
ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1- bis 6 
steuerfrei sind oder steuerfrei wären." 

6. Der § 13 hat zu lauten: 

"Erleichterungen des Vorsteuerabzuges bei Reise
kosten 

§ 13. (1) Nimmt ein Unternehmer für eine im 
Inland ausschließlich durch den Betrieb veran
laßte Reise zur Abgeltung der Mehraufwendun
gen für Verpflegung und der Aufwendungen für 
Unterkunft die nach den einkommensteuerrecht
lichen Vorschriften für die Gewinnermittlung 
festgesetzten Pauschbeträge als Betriebsausgaben 
in Anspruch, so kann er die abziehbare Vorsteuer 
mit 8 vom Hundert aus diesen Beträgen er
rechnen. 

(2) Die Bestimmungen :des Albs. 1 gelten sinn
gemäß, soweit ein Unternehmer einem Arbeit
nehmer, dessen Einkünfte dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn im Inland unterliegen, aus Anlaß 

zogen werden, wenn ü er -le else em eleg 
ausgestellt wird, welcher über Zeit, Ziel und 
Zweck der Reise, die Person, von der die Reise 
ausgeführt worden ist, und über den Betrag Auf
schluß gibt, aus dem die Vorsteuer errechnet -
wird. Die Verpflichtung zur Ausstellung eines 
eigenen Beleges für Zwecke des Vorsteuerabzuges 
entfällt, wenn die erwähnten Angaben bereits 
aus den für die Erhebung der Einkommensteuer 
(Lolinsteuer) erforderlichen Unterlagen hervor
gehen." 

7. Die Anlage zum Umsatzsteuergesetz 1972 
wird wie folgt geändert: 

a) Z. 16 hat zu lauten: 

,,16. Müllereierzeugnisse, ausgenommen Mehl 
und Grieß aus Sagomark oder aus Wurzeln 
und Knollen der Nummer 07.06 des Zoll
tarifes (Nummern 11.01, 11.02 und aus 
Nummer 11.04 des Zolltarifes)." 

b) In Z. 20 sind die Nummer ,,12.05" und der 
nachfolgen1de Beistrich zu streichen. 

c) In Z. 24 Et. c ist ,die Nummer ,,15.03 A" 
durch die Nummer ,,15.03" zu ersetzen. 

·d) Z. 38 hat zu l<l!uten:, 
:,}'8 :F~st~'ml~n;eraLische Brenn.stoff.i, ausgeruommen 

Retortenkohle (Nummern 27.01, 27.02, 
27.03 Bund :lUS Nummer 27.04 ,des Zol1-
tar~f es). " 

e) Z. 46 hat zu lauten: 
,;46. a) Gelatine (Nummer 35.03 A ,des ZoHtari

fes), 
. b) zuibereitete El1izyme, die Nährstoffe ent

hallten (Nummer 35.07 C des Zoll
t ar:ifes). " 

f) Z. 48 Iit. dhat zu lauten: 
"d) pfähLe und Stangen, aus Holz, gespalten 

oder zugespitzt, nicht in der Längsrichtung 
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gesägt (aus Nummer 44.09 C des Zoll
tarif'es)." 

g) Z. 50 hat z,u lauten: 

,,50. Kunstgegenstände (Nummern 99.01 :bis 99.03 
,des ZoHoari>fes) ullId ZÜ'ollo,gische, ,botanische, 
mineralogische oder an'atiomische Sarrnm
lungsstücke und SammaullIgen; :Samml'ungs
stück'e von archäo1logischem, paläontologi
schem older nurni~matischem Wert; Samm
l'llngsstücke von historischem 'Oder ethno
.graphisch,em Wert, die zur' AJUfnahme in 
eine nach wissensch.a.hlichen Grundsätzen 
aufgebaute öffenl1)l~che SatmmQu,ng bestimmt 
sillld (aus Nummer 99.05 .des ZollltaI1ifes)." 

Artikel II 

(1) Die Bestimmunßendes Art. I Z. 1, 2, 3 
und 7 sin/d aI12'Uwenden: 

a) a,uf steuerlbare Umsätze im Sinne ,des § 1 
Albs. 1 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuergesetze9 
1972, d,i,e nach ,dem 31. Dezem:ber 1977 
ausgeführt we!'1den; 

b) a,uf steue!'1bare Umsätze im Sinne des § 1 
.Albs. 1 Z. 3 des Umsatzsteu'engesetzes 1972, 
bei welchen der für ,düe Anwendung der 
eotltarifarischen Be$timmrtHligen maßgebende 
Zeitpunkt nach' dem 31. Dez'emiber 1977 
l>iegt. 

(2) Dre ß.estimmungendes Art. I Z. 4, 5 und 6 
sind auf Lieferungen 'Oder sonstige Le,istungen 
an den Unternehmer anzuwenden, die nach dem 
31. Dezemlher 1977 für ,sein Uruter,nehmen aus
geführ:t werden. Dies gilt sinngemäß f'ür Gegen
stimde, ,d,ie nachdem 31. Dezemlber 1977 für 
das Unternehmen ein,geführt werden. 

ABSCHNITT VII 

Alk '0 hol a b gab e g e set z 1973 

Artikel I 

Das Alkoholabgaihegesetz 1973, BGBl. Nr. 446/ 
1972, in ,der Fassung des Artikels III des Ab
gibenänuer:u'llJgsgeset2les 1973, BGB,!. Nr. 27/1974, 
wit1d wne folgt 'geänder,t: 

Die Z. 3 des § 3 hat zu lauten: 

,,3. ,der Eig~nveribra,uch bei 'landwirtschaftlichen 
Betrieben, soweit er im Kal>enderjahr für 
,den Untemehmer und seine Ehegattin (sei
nen Ehegatten) je 3 000 S ,und für die, üb
r~gen Haushaksang,ehö/.'Iigen, wenn sie das 
16. L~bensjahr über!ichritten haben, je 
1 500 S nicht übersteigt; mindestens ,ist je-

doch ein jährlicher Eigenverbrauch von 
7 500 S f'ür ,den lallldwi/.'ltsch,afdichen Betrieb 
ahga!befrei. Als Haushalt!Yangehörige gelten 
dje Abkömmlinge, ,die Stief-" Schwieger-, 
Wahil- und Pflegekinder fUnd deren Ab
kömmlilllge, ferner die Eltern, die Ge
;schwisner, Halib:- und St,ief,geschwister des 
Unternehmers und ~einer Eheg,attin (seines 
Ehegatten) und ,d.~e Albkömmlinge dieser Ge
schwister." 

Artikel 11 

Die B'esbimmiUng des Artike'Ls I ist a'uf steuer
bare Vongälllge anz,uwenden, die nach ,dem 31. De
ZJember 1977 hewirkt wer.den. 

ABSCHNITT VIII 

Strukturverbesserungsgesetz 

Artikel I 

Das StwktuI1Verbes'serungsgeserz, BGBl. Nr. 69/ 
1969, in ,der Fa,ss>ung der Bundes'gesetze BGBl. 
Nr. 417/1970, 493/1972 ,und 394/1975 wird w,ie 
folgt geändert : 

Im § 1 Abs. 1 und 6, § 2, § 8 Albs. 1, § 9 und 
im § 11 Arbs. 1 tl'ittan ,die Sbellileder Jahreszahl 
,,1977" d~e Jahreszahl" 1979". 

Artikel 11 

AJbweichend vom viertletzten Satz des § 8 
Albs. 3 Struktu'rverbesserun~ges'etz gelten Gesell
schahsant'eile, d~e durch eine Sach,eInlage ,gemäß 
§ 8 A:bs. 1 Str.ukturverbeS!ierungsgesetz nach dem 
31. Dezember 1974 erworben wurden, bis zum 
31. Dezernber 1985 bei beschränkt S'teuerpflich
ügen vermög,ensteuerl'echdich als In:Iandsvermö
gen im Sinne des § 79 des ,Bewertung;gesetzes 
1955, BGBl. Nr. 148. 

Artikel III 

Im BU11ldesgesetz vorn 16. Dezember 1972, mit 
dem das Stmktmrverbesserungsgesetz uilid and'ere 
Abgabengesetze ,geändert werden, BGB>l. Nr. 493, 
hat der Albs. 1 des Abschnittes E 'zu ,lauten: 

,j(1) Die Bestimmungen des Abschnittes A Z. 1, 
3 und 4 s'ind auf VOf\gänge anrowenden, die 
nach dem 31. Dezember 1972 ullId vor dem 
1. Jänner 1980 bewirkt werden." 

ABSCHNITT IX 

M~t ,der VollLz,iehung dieses BUllIdesge:>etzes ist 
der Bundesminister ,für Finanzen betl'aut. 
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Erläuterungen 

Im HinJblick OlJufdli'e Vlie1seitigen und starken 
Wechselbeziehungen zw,ischen aibigahenrechüichen 
Vorschriften und ,den sich ,bufend ändernden 
w,irtschafdichen Verthältniss'en :besteht die Not
wendilgkeit, ,die Ahgt.t'hengesecz'e regelmäßig auf 
ihre Akoua1i:tät hin zu überprüfen. Im'besonderen 
gi'J,t dies fiir Steuerhegünst~gungen, ·deren sach
liche Rechtf.ertlgung von der r,echtspolrtischen 
Zids'etvurug Iher betrachtet sowohil der Art wie 
auch dem Umf,ang nach einem thäufi,gen Wandel 
uhteriliegt. Von ,diesen übiepleg,ungen und dem 
Gesichtspunkt einer VeI1bessel1ung ,der Zahlungs
bihnz <Lusgehend soHen mit ,dem vorliegenden 
GesetzesentWlUrf schwerpunkomäßig ,folgende 
Maßnahmen gesetzt wenden: 

1. Kombinari'onskpaf~W'a:gen $loHen von der 
Mögl1ichkeit einer InvestitlionSlbe~nst1gung (vor
zeiti~e ,A'bschreilbung, Investiüonsfr,eibetrag) aus
gesch,lossen 'und id<lJffi.jt Personenkraf,twl<Lgen ,gleich
gesteHt werden. Für Lastkraftwagen u. d&l. solll 
dais ,derzeit bestehende Höch,stausmaß lan vor
zeitiger Aibschreibcung 'lmd Investitro>nsfreibetrag 
auf die Hälfte herabgesetzt werden. Für un
bewegl,iche Wrrtscha:ftsgüter soHen die genannten 
Inv,estitio'IllSbegünsügungen insoweit wegf.a;JJen, als 
sie zur Vermietung hestimmt sind. Diese Maß
nahmen ,gehen von der Überlegung laus, daß der 
mit Investitionslbegünstig,ungen verbundene Ein
nahmenverz,icht ,nur ,dann hUldgetär vertretbar 
ist, wenn 'ein entsprechend'er steu,erlacher Inve
stitionsanrciz volkswirtsch,aftlich erforderlich 
scheint. Dies ist 31ber hei ,unbeweglichen Wirt
scha!ft~gütern, ,die zur Vermietung 'bestimmt sind, 
wwie :bill Koonibinatlionskr,a;ftwagen meist nicht 
und bei Lastkraftwagen u. ,dgl. nur mehr in 
ill'ngeschränktem A'usmaßderFalil. Bezü,glich der 
uIl!bewegltichen Wirtschaftsgüter, ,die zur Vermie
tung bescimrn.t sind, 'sill in die'sem Zusammenhang 
in:>beson,d,ere auf die '~erade ~n_,den letzten Jahren 
feststeUharen vielfälTLgen Aktiv,itäuen -der soge
nannten Abschreibungs- und Verlustgesellschaften 
hirugewüesen, für deren FÖI1derung durch ,steuer
liche Inv,estitJiombegünstrgungen keinenlei Ver
anlassung besteht. Hins,ichdich ,der Komlbinations
kraftwa.gen trägt der Wegfat! der vorzeitigen 
Albschrciwng auch dem Umstand Rechnung, 'daß 
eine unterschiedLiche steuerlich'e BehandLung ge
genüiber Personenkraftwagen wegen der auch bei 

KOiffiibinattionskraf<uwag~en :im Vordellgrund ste
henden . Verwendung z:ur Personenlbefördel'ung 
und ihrer 'Ohmals J.uxur,iösen, mit idem Verwen
dung'szweckzur Güterbefärderung nicht verein
baren Ausstatw11Jg nicht mehr gerechtfertigt er
scheint. 

2. Die mit dem Betrieb von Personenkraf.twa-' 
gen, Kombinationskraftwagen und Krafträdern 
veI1bundenen Kosten sollen grundsätzlich nur 
mehr im Rahmen bestimmter Höchstbeträge 
steuerlich <JJbsetz!bar sein. Dieser Maßnahme liegt 
die Überlegung zugrunde, daß für die Anschaffung 
und Verwendung solcher Wirtschahsgüter, inshe
sondere bezUglich Ausstattung und Häufigkeit der 
Wtiedeflbeschaffurug, nidlt nmr rein betriebliche 
Gesichitspunkte, sondern vielfach auch private 
Erwä,gungen mitbestimmend ~in,d. Diesem Um
starr/d tdvgt ,der Vel'W:l!lnungsgerichtshof tei,lweise 
bereits in seiner }UJdikarur Rechnung, ,indem er 
die Amichaffurugskosten teurer Kra,ftfahI1zeuge 
nur zum Teil ,als lbetl'i'ebLich veranlaßt anerkennt 
(v gl. z. B. Erk. vom 15. Jänner 1974, Z. 1405/73 
und vom 19. März 1974, Z. 1911/73). In kon
sequenter Verfo1~ng ,dieser Grundgedanken ist 
ffÜr Id,ie ,steuerJ,ich an~uerkennenden Anschaffungs
ko.sten (HerS'oellungskosten) von Personenkraft
wagen, Komibinationskuftwagen ,und Kraft
rädel'm eine Obengrenze vorgesehen. DOlimit wer
den die Schwier1groeiten heseitigt, ,die sich 'bei 
der indiv,i,diuelilen Ermittilung j,enes Teiles der 
Anschaffulfi'gskosten (Herstellungskosten), der auf 
dtie Befriedi'gwng cines Repräs,entauions;bedürfnis
ses ,zurückzuführen ,ist, ergeben. Die R,egel'Ung 
ülber die 'steuerlich 'anzuerkennenden Anschaf
fungskosten (Herstellungskosten) trägt auch dem 
Gesichtspunkt Rechnung, daß Personenkraft
wagen (Kombinationskraftwagen) allgemein als 
Wirtsch,aftsgüter ,des durchschnitdichen Lebens
standards anzusehen sind und ihre Anschaffungs
kosten daher bei allen Steuerpflichtigen bis zum 
gleichen Höchstausmaß steuerlic.h berücksichtigt 
werden sollen. Aus dem gleichen Gesichtspunkt 
sollen auch die übrigen mit dem Betrieb solcher 
Kraftfahrzeuge verbundenen Aufwendungen nur 
im Rahmen bestimmter Höchstbeträge absetzbar 
seIn. 

A!USlgenommen von der Beschränkung ,der Ab
zugsfähigkeit <für KFZ-Kosten roHen' .Jed~gLich 
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Fahr,schulkraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge 
sem, dtie ausschließlich dem Zweck der gewerb
lichen Personenlbeföroerung oder der gewerh1i
chen Verm,ietung d~enen. 

Als Inkrafttretenszeitpunkt ist der 1. Jänner 
1978 vorge,sehen. Zeitlich vorgezogen soHen 1ed:ig
lich die Bestimmungen werden, ,die einen Aus
schluß bZlw. eine Bin5chränkung der Iruvestrtions
beglÜ'llsti~ungen (vorzeitige Aibschrerhung und 
Inv,esbit,iOinsfre~betr'<lig) für Kraftfahrzeuge vor
sehen. Dieser Aussch'luß saH bereits für Kraft
fahrzelU,ge gelten, ,die nach ,dem 31. J:uli 1977 
angeschafft werden. 

3. Die steuerlbeg'ÜJnstigte BildlUng des sogenann
ten Soziailkapitals (Vorsorge f.ür Abfert~gungen 
und Firmenpens,ionen in Form von Rückl:agen 
bzw. Rückstel,1ungen) s'Oll! eibenfalls ,eingeschränkt 
w,erlden. In der Vengangenheithaben Idi'ese BiLanz
posten naJm'lich v,ielifach ,ein unangemessen hohes 
Ausmaß angenommen, sodaß .die jiVhrllichen Zu
führungen ,zu den Rück:lagen bzw. Rückstellun
gen oft ZIU ,drastischen Reduktionen der steuer
pflichtigen Gewinne führten. Di'ese z,eitloich 
vorgezOi~enen AlUfwendunlgen 'belasten das jewei
lige Un,ternehmen häufig ,erst nach Jahrzehnten 
tatsächlich, beeinträchb~gen aber :bereits das lau
fende Steueraufkommen nicht unerheblich. 

4. Die geplante gesetzEche Neuordnurng auf 
dem Gebiet'e ,des Kred>itwesens, die e,ine Anpas
sung an die geänderten wirtschaf:dichen und 
marktpo'litischen Verhältn,isse ,im Kreditapparat 
vor.sieht, macht auch ·eine Anpassung der ab
g'atbenrechoÜichen Sonderbestimmungen für be
stimm·tJe Gr,uppen von Kr,edi,tuill:ternehmungen 
lU,nd die thterreichische Postsparkasse er,fonder
lich. Im Hinlblick auf die fortschreite11lde Ent
wickiltung .d'er einIzeInen Kreditunternehmungen 
zu Universallbankunt,el'nehmungen ersa.~eint eine 
nur a,uf d:ie Rechts- bzw. Organisationsform ab
gestdke unterschiedliche a:bga:benrechdiche Be
ha'ndllUn:g ,der Kredlitunternehmunigen nicht mehr 
gerechtfertigt. Si'e ,ist nur für je11le Kre.ditunter
nehmungen in einem bestimmten, Umfang noch 
beg'rundet, 'bei denen die Zufühpu11lg von EiJgen
kapita'l von außen auf GrlUnd ,ihrer Konstruk
tion nicht möglich is,t. Von odem Abbau der 
unterschied,J,ich,en Behan'dJ1ung ist ,di'e den in der 
Rechtsf'Ormeiner KapitlaLgesellschaft betriebenen 
Kreditunternehmu11lgen zustehende Tar-il:begün
stigun'g ,des gespalJ.t.enen Körperschafotsteuersatzes 
(§ 22 Abs. 2 KStG) nicht beriihrt,lda sie syste
matiosch ,ledigEch ,d,er Verr.ingerung der wirtsduft
Lichen DoppeLbesteuerung ,der von Kapitalgesell
schaften {<l!ls typisch gewinnorien:tier;ten Unter
nehmensfonrnen)aJw,geschüttcten Gewinne dient. 
Die vom AllYbau ,der Ahgaberi:begünlstigl1 .. mgen bei 
der Körpersch.a;ft-, Gewerbe-und Vermögen
steuer ibetroffenen Unternehmu'ngen sollen auf 
der a·nderen Seite in ,den Anwendungsbereich 
der Rech,tsinstitute der Vollorganschaft <l!uf .dem 

Gebiete ,der Körpersch,aftsteuer .und des Schachtd
pr,ivi!legs auf ,dem Gebiete der Körperschlaftsteuer 
und des .ßewertJ~llJgsrechtes einihezogen wellden. 

5. Das Strukturver
'
besseroung51gesetzis't im 

Jahre 1969 als z·eivEch hefrirstetes aibgabenrech t
lich,es Instrument geschaffen wOl"doen, um eine 
Stärkung ,der Wetbbewerbsfähigkeit ,der österrei
chischen Wirtschaft durch Verbesserung der Struk
bur der Unternehmungen . zu erreichen. Das 
Geset'z ist aus verschiedenen Erwägungen bisher 
dreimal verlängert wonden. Da sich Idie wjrt
schafdichen Verhältnisse, die .für d,i,e 1etzte Ver
lä'ngerurug ,im Jahre 1975 maßgebend waren, 
nicht entscheidend verän1dert halben, erscheint 
eine neuerliche VerlängerullJg der Gel'tlUnog~dauer 
des Gesetzes 'UJm zw.ei Ja,hre vertr,etiba'r. 

ABSCHNITT I 

Zu Art. I Z. 1,2 und 5: 

Dura.~ die Neufas~ung w,ird die Inanspruch~ 
nahme einer vorzeitigen Abschreibung (eines: 
InveS'titionsfrei:betra.ges) ,für Kombinationshaft
wagen 'Und für zur Vermietung bestimmte un
beweglich,e Wirtschaftsgüter au~geschlossen\ für 
Lastkraftwagen 'U. dgil. wird ,das :bisher zulä,ssige 
Höchstau'smaß auf ,die HäHte heraibgesetz't. Für 
vermietete unbewegliche Wirtschafts,güter, ins
beson'dere Gebäude, 1s't ,die Inanspruchnahme der 
genannten Investitionsibegünstig,ungen somit auch 
dann au~ge,schllüssen, wenn das Vermieten solcher 
Wirtschaftsgüter ,den u!n:mittellbaren Betriebs
zweck biLdet. Unter den für vermietete ullJbeweg
ltiche Wirtschaftsgüter 'gelitenden Ausschiluß fallen 
auch ,d,je im § 8A:bs. 4 .genannten An:Lagen (z. B. 
Umweltschu1DZJanlhgen) ; 

Zu Art. I Z. 3, Art. II und Art. m Z. 2: 
Bei ,den AMertiigungsrückhg,en soH das zulässige 

Höchstausmaß von 80. v. H. auf 50 v. H. der 
Ahfertigungsansprüche hera'bgesetzt werden. 
Gleichzeitig ist eine Anhebung der Wertpapier
deckung von 25 v. H. auf 50 v. H. der maßge
benden Abfertigungsrücktage vorgesehen. Weiters 
ist vorgesehen, daß künftig auch Abfertigungs
ans,prüche, die ganz oder zum Teil auf einer 
freiwilligen Vordienstzeitenanrechn,ung beruhen, 
im übrigen aber .den gesetzlichen oder kollektiv
vertraglichen Abfertigungsansprüchen entspre
chen, Grundlage für Abfertigungsrücklagen sein 
können. Im Falle einer Wertpapierunterideckun,g 
süll nicht mehr, wie bishe.r, das prozentuale Aus
maß der Rüc.1d,age (auf Dauer) hera:bgesetzt wer
den - eine Maßnahme, die imbesondere bei den 
verschiedenen Formen der Unternehmernach.folge 
problematisch ist -, sondern ein außerb!:lanz
mäßiger Gewinnzusch!lag in Höhe von 30 v ~ H. 
des unterdeckten Rüddagenhetrages erfolgen. 
Dadurch wird einerseits die Rücklagenbi.1dung 
selbst nicht beeinträchtigt, und anderseits doch 
eine echte Sanktion bei fehlender (mangelhafter) 
W ertpapj,erdeckunggetroffen. Als übergangs-
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regelung sieht der Entwurf eine Fortführung der eine weit.ere Zuwe~sung sotange ausgescMossen 
bisher gebildeten Abferti~ungsrücklagen vor sein '5011, bis das 'nach diesem Bundesgesetz he
(keine Nachversteuerung). Eine Rücklagener- grenzte RiÜcks·tell1ungshöchstawsmaß .die gebi1de
höhung soll solange ausgeschlossen sein, bis die ten RücksteVLungen Zu übersteigen heßii.nnt. 
bisher gebildeten Rücklagen durch Bezahlung von Weiters soll d~e Berechnwng ,der Pensionsrück
Abf.ertigungen .bZJw. durch .zwischerizeirliches An- stelllungen aJUJf Grund ,der neuen Regelung nach 
wach,sen der Aibfertigwngsansprüch'e auf ein Aus- Wahl des Steuerpflichtigen hereits erstmals in 
maß von unter 50 v. H. der AJbfertigungsan- der Schtußlbihnz .des Wirtschaftsjahres 1977 
sprüche abge~unken sind. Atbfertigungen, die (1976/77)zlulässigsein. 
während ·dieser Ülbergangszeit gezahlt werden, 
soUen stets mit jenem Prozentsatz gegen die Zu Art. I Z. 4 und Art. III Z. 4 bis 6: 

gebildeten Rücklagen verrechnet werden, der Von der Einschr~nku11Jg der 1Steuerlichen Ab-' 
dem R,ücklagenausmaß in der letzten Schluß- zmgsfähigkeit der mit dem Betrieb von Kraft
bilanz vor Inkrafttreten dieses iB.undesgesetzes fahrzewgen im Zusalffimenha'ng stehenden Aiuf
entspricht. Die' Wertpapierdeckung soll an das wendu11lgen sdlLen nur Personenkraftwagen, 
vorgesehene erhöhte Ausma.ß in der Form an ge- Kombinationskr:afTwagen und KI1afträIder betrof
paßt werden, daß bis zum Absinken der Rüd~- f,ensein. Die kradtfahrrechtiLiche Ein:ordnung 
lage auf das neue zulässige Höchstausmaß von eines Kraft:,fahrzeuges durch die Zwlassung~be" 
50 v. H: der Ahfertigungsansprüche eine 25 0/oige hörde wird für die AJbgrenzmnlg von Personen
Weitpapierdeckung von den Abfertigungsan- Ikraftw,agen 'hzw. Kom:bina:tionskra;f.twagen zu 
sprüchen und nicht die vorgesehene SOOJoige den von der Ein:sch,ränkung nicht hetrdffenen 
Wertp~pierdeckung vOm Rückhgenbetrag zu K.raftfahrzeugen a!ls Anha:ltspunkt herangezogen 
berechnen ist. Dadurch wird erreicht, daß die werden können. 
Wertpapierdeckung der in einem Ausmaß von Für Persontenkr'adtwagen, Komhinationskraft
mehr ,als 50 v. H. gebildeten Rücklagen nur in wagen 'Und Krafträder, die zum Ainlagevermögen 
jenem Ausma·ß gegeben sein muß, das sich bei gehören, so,m die s·teuedoich ZJU berücksichtigende. 
sofortiger Rücklagenreduzierung ad 50. v. H. AfA mit 15 000 S Ibzw. 4 000 S jährlich begrenzt 
der Abfertigungsansprüche nach den neuen ge- wer;den. Führt der Steuerpflicht~ge ein F,ahrten
setzlichen ,ß,estimmungen ergeben würde. buch, so soH ihm Ülbel'idies für jeden betrieblich 

Die Bil1dung von Pensionsrückstel1ungen, die .~efahrenen KiLometer ein PaJuschsatz von 1,- S 
ihre Grundlagen bisher ruur in Yerwaltungs- (hzw. 0,30 S für Kraf,träder) :vustehen. Wir;d 
anweiSUingen und ,in der Rechtsprechung der kein Fahrtenlbilch g.eführt, .so soIllen die insges.amt 
Höchstgerich:te hatlte, soH 'nunmehr im Gesetz nachgewiesenen Kosten (einsch1l:ießilich Absetzung 
geregelt werden. Für .die Bildung der Rückstel- für AbnutZJung) mit 20 000 S j:ihrIich hegrenzt 
bngen ro~llen, der 'bisherigen Praxis entsprechend, sem. 
die aJnerka-nnten Regeln .der Yersicherungsmathe- ~Für ,die Kosten von PersonenkraftwaJgen, Kom
matik maß,gebend sein. Aibwe,ichend von diesen binationskralftwatgen und Kraftr:idem, ,die nicht 
Grundsätz·en ist aber eine Begrenzung des zum Anlbagevermörien :des Steuerpflichtigen ge
Höchstausmaßesin der Wei.se vOIlgesehen, daß hören {für gemietete oder geleaste Fahrzeuge, 
die zugesagten Pensionen nur in einem A'usmaß weiters .für Fahrzeuge, die 'Zwar im Eigentum 
von 80 v. H. der Rückswllungsblldung zugrunde des Steuerpflich,t~gen stehen, alber nicht üherwie
gtlj;e~ werd.en können, weiters daß .die Ab- gend betrieblich genutzt wet:den, sowie für 
zil1iSlung mit einem Rechnungszin~fuß von 8 v. H. Pahrzeuge, die vom Arbeitnehmer im betrieh
ZJuerfol:gen hat urud ·daß der solcherart ermittelte lich,en Interesse des Arbeitgebers eingesetzt wer
B,etmg das fünffache JahreserfoI1demis für die den), soH eine :steuerliche .Bei:ü~sichtigung nur 
dem eitnzelnen Aribei,tnehmer :vwgesagte Pension zulässig sein, iwenneinFahrtenbuch geführt wird. 
nicht übersteigen ·darf. Bei der Bi!Murug von Dies aus der Überlegung henus, daß anders die 
Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer, die ge- betriehliche Veranlassung von Fahrten mit sol
mäß § 5 A:bs. 1 Z. 3 :tit.,a ·des AJIllgeimeinen Sozial- chen Kraftfahrzeugen nicht überprüfhar ist. Die 
versicherungsgeset.zes nicht der gesetzlichen' Pen- für den Betrieb solcher Kr.aft!hhI1zeugeinsgesamt 
sionsversicherurug .unterliegen, solil d,iese Begren- auflaufenden Kosten sind mit 1,50 S (für Kraft
zungruicht rum TraJgen kommen. räder mit 0,45 S) pro gefahrenem Kilometer 

A11Jders aIs nach der bisherigen YerwaIwngs- beg.renzt. 
übung sollen künftighin auch f.ür bereits in Durch die Bestimmu11Jg des § 20 a Abs. 1 wer
Pen~iOin hefj'Ilidlicheehemalige Dierustnehmer Pen- den die steueI1J.ich a11JZusetzeniden Ansch,aff'ungs
sronsrückste!.lurugen erS'tma1ig gehiilldet 'bzw. fort- kosten (HefSltellurugskosten) hesümmter Kraft
geführt (au!f,gestockt) werden können. Die fahrzeuge mit 105000 S (für Krafträder mit 

. OberganriSbesti111lmungen sehen tdie Y,erpflichtung 28 000 S) !begrenzt. Diese Werte entsprechen den 
zur Fortführung deribisher gebiI.deten P.ensions" Neupreisen von Personenkraftwagen :bzw. Kraft
rückstel1!tunrien vor, wobei anailog z,ur Fortf.üh- r~diern der un·terenMitteilk1asse. Durch den 
rung der hisher gebildeten Albfertigungsrücklagen Ilet7Jten Satz Ides ·Atbs. 1 wird k!largestellt, daß 

:3 
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d:ie Begrenzung der Anschaff'ungskosten auch für 
jene FäHe gitlt, in denen fiktiv-e Anschaff=gs
k'OlSten zum Ansatz kommen, etwa bei unent
gelldichem Erwerb. Weiters erg~bt ~ich aus der 
Wortfolge "tatsächiLiche A,nschaffungs- older Her
stellungskosten",daß 'U. a. bei EI1mittlung des 
EinlIagewertes eines Kraftfahrzeuges ,dQe tatsäch
Ech,en Anschaffungsko!>ten (Hersteli1ungskosten) 
im Sinne ,des § 6 Z. 5 höchs,tens mit 105000 S 
(28 000 S) anzusetzen sind. 

§ 20 a Abs. 2 legt im Zusammenhang mit 
den Einschränkungen der steuerlichen Abzugs
fähigkeit von Aufwendungen für Kraftfahrzeuge 
eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von sie
ben Jahren fest. Für Gebrauchtfahrzeuge - das 
sind nach der gesetzlichen Definition Kraftfahr
zeuge, die vor der Zuführung zum Anlagever
mögenentweder vom Steuerpflichtigen selbst (in 
seiner Privatsphäre) oder von einem anderen 
Steuerpflichtigen genutzt wurden - wird eine be
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer nicht festge
setzt, sie ist vielmehr nach den bisherigen 
Grundsätzen zu ermitteln. Auf Grund des 
Größenschlusses ergibt sich allerdings, ,daß sie 
die für Neufahrzeuge festgesetzte Nutzungs
,dauer nicht übersteigen darf. Sowohl für Neu
fahrzeuge als auch für Gebrauchtfahrzeuge ist 
die jährlich zu berücksichtigenäe Absetzung für 
Abnutzung mit 15000 S (für Krafträder mit 
4 000 S) begrenzt. 

Aus § 20 a Abs. 3 geht hervor, daß von dem 
sich aus Abs. 2 ergebenden Höchstibetrag an 
Absetzung für Abnutzung ein Privatanteil ent
sprechend der nichtbetrieblichen Nutzung aus
zuscheiden ist:. Da die zu berücksichtigenden 
KillometerkoS'ten des Albs. 4ruur für betmeblich 
gefahrene K,ilometer zustehen, kommit ,die Aus
sch,ei,dung ei'nes Privatanteiles von diesem Betrag 
mchtin ,B·etracht. Ist mangels F'Ührungeines ord
nUflJg,smäßI~gen Fahrtenbuches die Regelung des 
§ 20 a ~bs. 5 -anzuwenden, so werden zunächst 
die ,gesamten Kraftfahrzeu,gk9sten (einschl:ießilich 
Ahsetzung :für Aibruu-\)zung .im Höchstlbetrag von 
1'5000 S Ib:z:w. 4000 S) :w ermitteln sein. Von 
diesen Kosten _ist sOldJann derenrt:sprechende Pri
v,atanteH abz.lUziehen. Die nach Abzug des Privat
antei:lles ,sich eIlgelbenden betI1ieibIich ver·anl,aßten 
Kraftfahl'lZoogkosten SÜTIid: sod:ann mit höch,stens 
20 000 D (6 000 S) jährlich zu berücksichlügen. 

Da die Albsetzung für Abruutz'llng in der 
Regel nicht vontatsäch:lichen, sondern von fik
tiven Anschaffungskosten (§ 20a Abs. 1) zu be
rechnen ist, !schließt § 20,a Abs. 6 eine Gewinn
v-erwirklichung bei Ausscheiden dieser Kraftfahr
zeuge aus dem Betriebsvermögen aus. Eine Ge
wtinnverWlirk>llichung soH nach Art. III Z. 6 nur 
in solchen Fällen eintreten, in denen ein Kombi
nationskra:ftwagen nach den bisherigen Vor
schriften vorzeitig abgeschrieben wurde oder in 
denen auf ein' Kraftfahrzeug stille Rücklagen 
Übertragen wurden. Im § 20 a Abs. 6 ist weiters 

vorgesehen, daß bei Schadensfällen u. dgl.die 
Entschädigungen den Gewinn nicht berühren sol
len; im Zusammenhalt mit § 20 Abs. 2 fol@t 
daraus, daß dadurch abgegoltene Kosten (z. B. 
die Kosten einer Reparatur, Wertminderung usw.) 
nicht abzugsfähig sind. Durch das im § 20 a Abs. 4 
und 5 festgesetzte Ausmaß an zu berücksichtigen
den Kosten wird diesem Umstand Rechnung ge
tragen. 

Im § 20 a Abs. 7 sind Ausnahmen für Fahr
schulkraftfahrzeuge sowie für Kraftfahrzeuge, die 
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen Per
sonenbeförderung oder der gewerblichen Ver
mietung dienen, vorgesehen. Die dem Mieter 501- . 
cher 'Kraftfahrzeuge (bzw. dem _ Leasing
nehmer U5W.) erwachsenden Kosten werden hin
gegen in der steuerlichen Abzugsfähigkeit durch 
die Bestimmung des § 20 a Abs. 8 begrenzt. 

. Durch die Bestimmung des § 20 'a Abs. 8 soll 
verhindert werden, daß die Begrenzung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Kfz-Kosten in 
der Weise umgangen wird, daß betriebsfremde 
Kraftfahrzeuge für betriebliche Fahrten verwen
det werden (z. B. gemietete oder geleaste Kr'aft
fahrzeuge oder Kraftfahrzeuge von betriebszuge
hörigen Arbeitnehmern). Die Aufwendungen für 
Fahrten mit betriebsfremden Kraftfahrzeug-en sol
len mit 1,50 S (bei Krafträdern 0,45 S) für jeden 
Kilometer begrenzt 5ein. Mit diesem Kilometer
satz soll im Vergleich zum Kilomet!ersatz des 
§ 20 a Abs. 4 auch die Absetzung für Abnutzung 
entsprechend iabgegolten werden. Die Begrenzung 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit gilt auch in Fäl
len, in denen der Arbeitgeber ein Kraftfahrzeug 
seinen Arbeitnehmern überläßt, weiters auch für 
die steuerliche Abzugsfähigkeit . von Kilometer
geldern, die der Arbitgeber seinen Arbeitnehmern 
zahlt oder für Kilometergelder, die der Steuer
pflichtige ah Betriebsausgaben für betrieblich ver
anlaßte Fahrten mit einem Kraftfahrzeug geltend 
macht, welches 6einem Privatvermögen zuzurech
nen ist. Für die Fahrtkosten, die im Bereich der 
nichtbetrieblichen Einkünfte anfallen (z. B. bei 
einem nichtselbständig erwerbstätigen Vertreter), 
ist die Bestimmung des § 20 a Abs. 8 sinngemäß 
anzuwenden. 

Die Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähig
keit von Kfz-Kosten soll nicht für ;ausschließlich 
betrieblich veranlaßte Taxifahrten gelten, weil die 
Tarifgestaltung im Taxigewerbe wesentliche zu
sätzliche Komponenten (z. B. Lohn für Chauffeur) 
beinhaltet und die Höhe'des Fuhrlohnes von der 
Art des benützten Taxis nicht beeinflußt wird. 

Für alle Kraftfahrzeuge, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des § 20 a bereits im Anlagever
mögen vorhanden sind, sieht Art. III eine über
gangsregelung in der Weise vor, daß die Abset
zung für Abnutzung ab dem Kalenderjahr 1978 
höchstens mit 15000 S (4000 S bei Krafträdern) 
steuerlich berücklsichtigt wird. Die bisher regel" 
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mäßig mit fünf. Jahren angesetzte betriebsge
wöhnliche Nutzungsdauer verlängert sich für 
diese Kraftfahrzeuge auf sieben Jahre, als Rest
nutzungsdauer ist der Unterschiedsbetrag zwi
schen dieser siebenjährigen Gesamtnutzungsdauer 

, und derb1sherigen Nutzungsdauer anzusetzen. 
Der vorhandene Restbuchwert ist auf diese Rest
nutzungsdauer verteilt 'abzusetzen, wobei die sich 
daraus ergebenden AfA-Beträge steuerlich nur bis 

, zum Höchstbetrag von 15 000 S (bei Krafträdern 
4 000 S) zu berücksichtigen sind. 

Für das Wirtschaftsjahr 1977/78 ist eine Auf
teilung der Kosten nach ihrem zeitlichen Anfall 
vorgesehen. Die bis zum Schluß des Kalender
jahres 1977 anfallenden Kosten sollen in tatsäch
licher Höhe, die nach diesem Zeitpunkt anfallen
den Kosten nach der Neuregelung berücksichtigt 
werden. Khnliches soll auch für im Wirtschafts
jahr 1977/78 an:gesch.affte Kllaltfahrzeuge gelten, 
wobei infolge der Unmöglichkeit einer Zuord
nung einer AfA-Bemessungsgrundlage die Rege
lung des § 7 Abs. 1 zweiter Satz auf solche Kraft
fahrzeuge nicht zur Anwendung kommen soll. In 
diesen Fällen wird die aliquote AfA daher ent
sprechend der tatsächlichen Dauer der Betriebs
zugehörigkeit zu ermitteln sein. 

ABSCHNITT II 

Zu Art. I 2.1: 

Durch die Aufhebung der Z. 3 im § 5 Abs. 1 
soll die persönliche Körperschaftsteuerbefreiung 
der Osterreichischen Postsparkasse (des Postspar
kassenamtes) aus den in Z. 4 des allgemeinen 
Teiles der Erläuterungen genannten Erwägungen 
entfallen. ' 

Zu Art. I Z. 2: 

Hinsichtlich der Erweiterung des Rechtsinstitu
tes der Vollorganschaft wird auf Z. 4 des allge
meinen Teiles der Erläuterungen hingewiesen. Die 
Einbeziehung der Kreditgenossenschaften, Spar
kassen, Landes-Hypothekenbanken, der Pfand
briefstelle der österreichischen Landes-Hypo
thekenanstalten und der österreidüschen Post
sparkasse als Organ träger wird allerdings keine 
wesentliche Bedeutung erlangen, da die im Gesetz 
geforderte wirtschaftliche Eingliederung der Toch
tergesellschaft nur in Ausnahmefällen gegeben sein 
wird. 

Zu Art. I Z. 3: 

chende Ausschüttungen bestimmter Genossen
schaftenan bestimmte Genossenschaften <begün
stigt sein. 

Zu Art. I Z. 4: 

Bezüglich der Sonderbestimmungen für be
stimmte Kraftfahrzeuge wird auf Z. 2 des allge
meinen Teiles der Erläuterungen und auf die Er
läuterungen zum Abschnitt I Art. I Z. 4 und 
Art. III Z. 4 bis 6 hingewiesen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Der Wegfall der letzten beiden Sätze im §22 
Abs. 2 ist eine Folge der Knderungen im Abs. 3 
des § 22. 

Zu Art. I Z. 6: 

Hinsichtlich der Neufassung der Abs. 3 und 4 
im § 22 wird auf Z. 4 des allgemeinen Teiles der 
Erläuterungen hingewiesen. 

ABSCHNITT III 

Zu Art. I Z. 1: 

Durch die Aufhebung der Z. 3 im § 2 entfällt 
'die Befreiung der Postsparkasse von der Ge
werbesteuer. 

Zu Art. I Z. 2: 

Durch die vorgesehene Knderung der Z. 4 im 
§ 2 soll die Befreiung der Sparkassen hinsichtlich 
der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und 
naCh dem Gewerlbekapita;l von 60 v. H. auf 
10 v. H. der BemessungsgrundIage eingeschränkt 
werden. BezügliCh der Beweggründe für diese 
Einschränkung wird auf Z. 4 des allgemeinen 
Teiles der Erläuterungen verwiesen. 

Zu Art. I Z. 3: 

Hinsichtlich der Erweiterung des Rechtsinsti
tutes des Schachtelprivileg,s wird auf Z. 4 des all
gemeinen Teiles der Erläuterungen hingewiesen. 
Mit der Neuregelung sollen nunmehr auch Kre
ditgenossenschaften, Sparkassen, Landes-Hypo
thekenbanken, die österreichische Postsparkasse 
und die Pfandbriefstelle der Österreichischen 
Landes-Hypothekenanstalten die Steuerfreiheit 
für Schachteldividenden erhalten bzw.entspre-

Land- und forstwirtsch,aftliche Nutzungs- und 
Verwertungsgemeinschaften s.ind gemäß § 2 Z. 7 
von der Gewerbesteuer unter der Voraussetzung 
befreit, daß die Nutzung, Bearbeitung oder Ver
wertung in den Bereich der Land- und Forstwirt
schaft fällt. Geht die Nutzung, Bearbeitung oder 
Verwertung auch 'nur teilweise über den Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft hinaus, so entfällt 
die Steuerfreiheit zur Gänze und nicht bloß hin
sichtlich der ausgeschlossenen Tätigkeit. Diese 
Auslegung soll durch Ersetzen des bisherigen 
Wortes "soweit" durch das Wort "wenn" im § 2 
Z. 7 klargestellt werden. Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften sollen jedoch nur dann 
von der Gewerbesteuer befreit sein, wenn sie alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die Befreiung 
von der Körperschaftsteuer erfüllen. Damit soll 
eine Angleichung der gewerbesteuerrechtlichen 
Beheiungsbestimmung des § 2Z. 7 an die ent
sprechenden Befreiungsbestimmungen im § 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes herbeigeführt werden. 
Schließlich soll die vorgesehene Neufassung des 
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§ 2 Z. 7 auch noch klarstellen, inwieweit der 
Steuermeßbetragnach dem Gewerbekapital für 
die Festsetzung des einheitlichen Steuermeß
betrages heranzuziehen ist, wenn eine grundsätz
lich von der Gewerbesteuer befreite Genossen
schaft gezwungen ist, Nichtmitgliedergeschäfte im 
Sinne des § 5 Abs. 4 des Körperschafts\;euer
gesetzes zu betreiben, und deshalb insoweit die 
Gewerbesteuerbefreiung nicht zum Tragen 
kommt. 

Zu Art. I Z. 4: 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage haben Ka
pitalgesellschaften, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz 
noch eigenes Kapitalvermögen verwalten und nut
zen (sogenannte Vermögensverwaltungsgesell
schaften), die Möglichkeit, über Antrag den Ge
werbeertrag um jenen Teil zu kürzen, der auf 
den Grundbesitz ,entfällt, es sei denn, daß der 
Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbe
betrieb eines Gesellschafters oder einem Unter
nehmen dient, an dem ein Gesellschafter wesent
lich beteiligt ist. Durch die vorgesehene Gesetzes
änderung soll di,e Möglichkeit dieser besonderen 
Kürzung des Gewerbeertrages nunmehr auch 
dann ausgeschlossen 'sein, wenn der Grundbesitz 
ganz oder zum Teil einem Unternehmen dient, 
an dein die Vermögensverwaltungsgesellschaft 
selbst wesentlich beteiligt ist. Diese weitere Ein
schränkung erscheint geboten, weil sich in letzter 
Zeit die Tendenz bemerkbar macht, daß Unter
nehmen Grundbesitz von Vermögensverwaltungs
gesellschaften mieten bzw. pachten, die ihrerseits 
an diesem Unternehmen wesentlich beteiligt sind, 
wodurch einers,eits die Gewinne und damit die 
Gewerbeerträge dieser Unternehmen um die 
Miet- und Pachtzinse für die Grundstücke ge
kürzt werden und anderseits von den betreffen
den Vermögensverwaltungsgesellschaften die be
sondere Kürzung gemäß § 8 Z. 1 vorgenommen 
werden kann. Auf solche Weise tritt c'ine mit die-

, ser besonderen Kürzungsbestimmung nicht beab
sichtigte Minderung der Gewerbesteuer nach dein 
Gewerbeertrag 'ein. Die vorgesehene Ergänzung 
des § 8 Z. 1 soll nun diese ungewollte Kürzung 
des Gewerbeertrages verhindern. Schließlich soll 
durch die in Klammer gesetzte Anführung von 
Beispielen einer mittelbaren Beteiligung im zwei
ten Satz des § 8 Z. 1 klargestellt werden, daß 
jede Form der mittelbaren Beteiligung einer un
mittelbaren Beteiligung gleichgestellt ist. 

I 

Zu Art. I Z. 5: 

Entsprechend der vorgesehenen Einschränkung 
der Steuerfreiheit der Sparkassen hinsichtlich der 
Gewerbesteuer nach· dem Gewerbeertrag und nach 
dem Gewerbekapital - siehe Art. I Z. 2 - sollen 
auch für die Bemes'sung der Lohnsummensteuer 
nicht mehr 60 v., H., sondern nur noch 10 v. H. 
der Vergütungen \außer Ansatz bleiben. ' 

ABSCHNITT IV 

Zu Art. I Z. 1: 

Diese Bestimmung steht im Zusammenhang 
,mit den Maßnahmen gemäß Z. 3 dieses Artikels 
und Abschnitt V Art. I Z. '1 und 2 des Gesetz
entwurfes. Auf Z. 4 der Erläuterungen zum all
gemeinen Teil wird verwiesen. 

Zu Art. I Z. 2: 

Der letzte Satz des § 64 Abs. 1 Bewertungs
gesetz wurde anläßlich der parlamentarischen Be
handlung der Regierungsvorlage der Bewertungs- , 
gesetznovelle 1970 (150 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, , 
XII. GP) in das Gesetz aufgenommen. Wie die 
bisherige Praxis gezeigt hat, stellt diese Bestim
mung sowohl für die Abgabepflichtigen als auch 
für die Finanzverwaltung auf Grund der anz~
wendenden Bewertungsmethode eine nicht un
erhebliche Arbeitsbelastung dar. 

Die grundlegende Verschiedenheit der für die 
Bilanzierung der Pensionsrückstellungen ,einer
seits und die Ermittlung des Einheitswertes des 
Betriebsvermögens anderseits maßgebenden Be
wertungsgrundsätze, die von der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes bestätigt wurde, be
wirkte bereits bisher zum 'teil sehr weit vonein
ander abweichende Wertansätze, wobei die An
sätze nach Bewertungsgesetz zum Teil wesentlich 
über den Bilanzansätzen liegen. Die nunmehr 
vorgesehene Knderung der einkommensteuer
lichen Behandlung von Pensionsrückstellungen 
würde ein noch größeres, nicht vertretbares Aus
einanderklaffen ,der Wertansätze bewirken. Im 
Hinblick darauf, daß es sich bei dieser Begünsti
gung um die einzige Ausnahme vom bewertungs
gysetzlichen Grundsatz der Nichtberücksichtigung 
aufschiebend bedingter Schulden, d. h. um Ver
pflichtungen handelt, die die Unternehmen erst 
in Zukunft tatsächlich zu tragen haben, erscheint 
der Wegfall dieser Begünstigung vertretbar. 

Zu Art. I Z. 3: 

Di,e gegenständliche Bestimmung des Bewer
tungsgesetzes erscheint durch die wirtschaftliche 
Entwicklung überholt. Die Genossenschaften tre
ten in zunehmendem Maße in Konkurrenz zu an
deren Unternehmungen und streben daher auch 
auf steuerlichem Gebiet die Gleichbehandlung 
an, wie dies z. B. bei (ter Ausdehnung der 
Schachtelbegünstigung der Fall ist. Der Wegfafl 
dieser Bestimmung erscheint daher sinnvoll. . 

ABSCHNITT V 

Zu Art. I Z. 1 und 2: 

Hinsichtlich dieser Bestimmung wird auf die 
Erläuterungen zu Abschnitt IV Art. I Z. 1 und zu 
Z.,4 des allgemeinen Teiles der Erläuterungen 
verwiesen. ' 
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Zu Art. I Z. 3: 

Diese Bestimmung dient der Rechtsvereinheit
lichung der steuerlichen Begünstigung 'für land
und forstwirtschaftliche Betriebs- und Verwet
tungsgenossenschaften auf dem Gebiet der Kör
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögen
steuer. Auf die Erläuterungen zu Abschnitt III 
Art. I Z. 2 wird verwiesen. 

ABSCHNITT VI 

Zu Art. I Z. 1: 

Mit Art. I Z. 1 im, Zusammenhang mit Art. I 
Z. 11 des Abgabenänderungsgesetz·es 1975, BGBL 
Nr. 636, erfolgte eine Neuregelung des Eigen
verbrauchstatbestandes des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 in der Weise, daß 
gemäß § 12 Abs. 2 für Vorleistungen der Vor
steuerabzug ausgeschlossen wird, soweit die Ent
geltehiefür ertragsteuerlich nicht abzugsf;thige 
Ausgaben (Aufwendungen) sind, und daher ab 
1. Jännner 1976 eine Eigenverbrauchsbesteuerung 
für diese Ausgaben (Aufwendungen) entfällt. Im 
zweiten Absatz der Erläuterungen der Regie
rungsvorlage zu Art. I Z. 1 des Abgabenände
rungsgesetzes 1975 (17 der Beilagen zu den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates, 
XIV. GP) wird aus·d:rücklich ausgefÜ'h!1t, .daß der 
Eigenverbrauchstatbestand der ertragsteuerlich 
nicht abzugsfähigen Aufwendungen auf Grund 
der Neufassung nur mehr dann erfüllt sein wird, 
wenn die Ausgaben (Aufwendungen) nicht im 
unmitte'~baren Zusammenhang mit Vorleis.tungen 
stehen (z. B. bei Bewirtung von Geschäftsfreun
den im eigenen Unternehmen und bei Entnahme 
von Dienstleistungen). 

Durch die nunmehrige Neufassung der Eigen~ 
verbrauchsbestimmung des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 wird lediglich 
klargestellt, daß Ausgaben (Aufwendungen) dann 
mit der Unternehmertätigkeit im Zusammenhang 
stehen, wenn sie - unabhängig von der bücher
lichen Behandlung - Leistungen betr·effen, die 
überwiegend Zwecken des Unternehmens dienen. 
Diese Voraussetzung ist insbesondere hinsichtlich 
der Arbeitnehmer eines Unternehmens sowie von 
überwiegend dem Unternehmen eingeräuniten Be~ 
r.echtigungen (z. B. Mieten, Recht auf Telephon
benützung) . gegeben. Durch die Neufassung soll 
außer Zweifel. gestellt werden, daß unter den 
Eigenverbrauchstatbestand des § 1 Abs. 1 Z. 2 
lit. b des Umsatzsteuergeset~es 1972 u. a. der 
nichtabzugsfähige Teil dieser Ausgaben (Aufwen
dungen) fällt (z. B. bei Entnahme von Dienst
leistungen). Die Klarstellung ist im Hinblick auf 
das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
26. April 1977, Z. 2175/76, ,erforderlich, in wel
chem die Auffassung vertreten wird, daß nur 
solche nichtaJbzugsfähigen Aufwendungen im 
Sinne des § 12 des Einkommensteuergesetzes 1967 
bzw. des § 20 .. Abs. 1 des Einkommensteuer-

gesetzes 1972 als unternehmensbezogen einen 
Eigenverbrauch gemäß § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 bilden, die gleich Re
präsentationsaufwendung·en durch die berufliche 
Tätigkeit bzw. durch den Betrieb des Steuer
pflichtigen mitveranlaßt sind. Daß diese ein
engende Auslegung der gegenständlichen Gesetzes
vorschrift der Absicht des Gesetzgebers nicht ent
spricht, geht eindeutig ·aus den Gesetzesmate
rialien zum Abgabenänderungsges·etz 1975 hervor, 
da diese Bestimmung ansonsten - von den Ko
sten der Bewirtung von Geschäftsfreunden im 
eigenen Unternehmen abgesehen - ab dem 
Ka!lenderjahr 1976 iinhahslos wäre. Es .. erscheint 
deshalb eine Abgrenzung in' der Richtung ge
boten, unter welchen Voraussetzungen Ausgaben 
(Aufwendung·en) mit der Untetnehmertätigkeit 
im Zusammenhang stehen. Durch diese KlarsteI
lung wird keine materielle Änderung des Eigen
verbrauchstatbestandes der nichtabzugsfähigen 
Ausgaben (Aufwendungen) herbeigeführt, sondern 
Iedigliich gewährleistet, daß - wie bereits in 
den Erläuterungen zum Abgabenänderungs
gese1JZ1975 lausgefiihrt wird - .alb dem Jahre 1976 
insbesondere die Ausgaben (Aufwendungen) bei 
Bewirtung von Geschäftsfreunden im eigenen' 
Unternehmen und die Entnahme 'von Dienstlei
stungen der Eigenverbrauchsbesteuerung unter
liegen. 

Durch die Neufassung der Bestimmung soll fer
ner eindeutig zum Ausdruck gebracht werden, 
daß für den Bereich der Umsatzsteuer auch im 
Falle verdeckter Gewinnausschüttungen gemäß 
§ 8 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 
nichtabzugsfähige Aufwendungen anzunehmen 
sind .. 

Zu Art. I Z. 2: 

Durch § 4 Abs. 5 zweiter Satz wird' klar
gestellt, daß die Bemessungsgrundlage für die 
Umsätze beim Spiel mit Gewinnmöglichkeit und 
bei der Wette nicht in der Summe der gewonne
nen oder der dem Unternehmer verbleibenden 
Einsätze, sondern in der Summe aller 'Einsätze 
besteht. In diesen Fällen muß davon ausgegan
gen werden, daß die ~onstige Leistung durch den 
Abschluß des einzelnen Spieles oder der einzelnen 
Wette bewirkt wird. Diese klarstellende Regelung 
war im Hinblick auf die vom Verwaltungs
gerichtshof in seinen zum "Optischen Kugel
karusseIl" ergangenen Erkenntnissen vertrettme 
Rechtsansicht erforidJetlich. 

Zu Art. I Z. 3: 

Durch die vorgesehene Ergänzung der Z. 12 
soll siche!1gestellt werden, daß im Interesse einer 
gleichmäßigen steuerlichen Behandlung die steuer
pflichtige Lief.erung eines. Gebäudes oder Ge
bäudeteiles(insbesondere von Wohnungen, Ge
schäftsräumlichkeiten und dergleichen) stets' dem 
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Normalsteuersatz unterliegt, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob die Lieferung des Gebäudes 
oder des Gebäudeteiles durch einen nichtbegün
stigten Unternehmer (z. B. Bauunternehmer) oder 
durch einen Unternehmer erfolgt, auf den die 
Voraussetzungen der Z. 12 zutreffen. Von dieser 
Regelung sind nur jene Lieferungen von Gebäu
den oder Gebäudeteilen betroffen, die nicht unter 
die Bdreiungsbestimmung des § 6 Z. 9 lit. a 
fallen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Diese, Bestimmung wurde im Interesse einer 
besseren übersichtlichkeit neu gegliedert und be" 
inhaltet als wesentliche Neuerung unter Z. 2 lit. c 
die Versagung des Vorsteuerabzuges bei Unter
nehmern für die Anschaffung (Herstellung), Miete 
(auch Leasing) und den Betrieb von Personen
kraftwagen, Kombinationskraftwagen oder Kraft
rädern, wobei jedoch Fahrschulkraftfahrzeuo-e 
Vorführkraftfahrzeuge sowie 'Kraftfahrzeuge, di~ 
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen Wei
terveräußerung, der gewerblichen Personenbeför
derung oder der gewerblichen Vermietung die
nen, ausgenommen sind. Diese Ausnahme bezieht 
si~h som~t im wesentlichen auf Kraftfahrzeuge, 
~Ie unmIttelbar selbst Gegenstand der gewerb
hchen Betätigung des Unternehmers sind 
(z.B. beim Kraftfahrzeughandel, im Taxigewerbe 
und bei der gewerblichen Autovermietung). 

D~,ese an sich n~cht systemkonforme Regelung 
~at ihren G~unld In :bwdget- u'nd wirtsch:aftspoli
wchen überlle@Ungen, wolbei für die gänzliche 
Versagwrug des V01'1steueraJb:Zluges. - aJuch hin
si~lich :desBetl'ie'bes Ider KuftJfahrzooge -
meht 'zu'letz't auch verwalnwngstJechnische Grunde 
maßgehend S:ind. Da ,die in Rede Istehenden Kraft
fah1'1zeu:ge nicht aLs für ,das Unternehmen an
geschaff·t geilten, können sie auch nicht alls zum 
Unternehmerhereich :gehöl'ig angesehen werden, 
so ,daß diesJbezü:g~ich weder eine Egenve~brauchs
besteueru:n:g noch eine Besteuerung des Selibst
verlbrauchies in Betracht kommen' kann. Auch 
der V er ~aJufeünes IdJerartigen F aihrzeuges löst 
demgemäß -keine Umsa t:lJsteuel"pflicht .:tus. 

Was jene Kraft!fahrzeuge anbeLangt, !die unt·er 
Ina,n;sprtuch,nahme des VorsteueraJbzUiges vor dem 
1. Jänner 1978 für .das Untemehmenangeschafft 
wor,den sind und chiher lZJum Unter;nehmerbe1'1eich 
gehören, ffilUß davon ausgegangen werden, daß 
durch die ,gegenständliche Ändel'ung Ider Rechts
lage kein An'Wendungsfalil des § 12 Abs. 10 
(Bel1ichtig.Ulng des VOl"steuel1a!bzUiges) gegeben ist. 
Wenn daher del1artige Fahrzeuge für Zwecke 
auß·erhalllb .des UIlJtel'nehmens verwendet wel1den 
so Eegt insowei't Eügenverbr,a,uch vor, der sich 
jedoch _ im Hinblick aJUf ,die Regelung ,der Z. 2 
lit. c im Falm'e :der Nutzu,ng des Krafdahrzeu;ges 
für Zwecke a.ußerhalh des Unternehmens kon
sequent'erweise nur auf die antei,l:i:gen Anschaf-

fUIngskosten (AfA~Komponente) erstrecken kann. 
Bei VeI'kaulf derartiger Kraf:1lf,ahrzeuge handelt 
es 'sich um HiM&geschä'fte, die weiterhin zur 
Umsat·zste:uer heraIllZuziehen sind. 

Zu Art. I Z. 5: 

Ein -Amssch,Luß vom VorsteueralbZJUJg tr;ittda
nach nur für jene nich,t steueribaren Umsätze 
im Au'sI!an:d ein, ,die - wären sie ~m Inland 
aJUsgefühflt wonden - unter eine der Befreiungs
:bestimmungen des § 6 Z. 7 'bis 15 fa;]Uen würden 
(unechte Befre~ung). Soweit eine Belfreiungs
bestimmurug gemäß § 6 Z. 1 his 6 P:1atz gr~ifen -
W1Ülide, wäre kein Aussch'1uß vorn Vorsteueraibzu,g 
gege!ben, da ,eine solch,e ~efreiu11lg nicht mit 
dem Ver!~ust :des Vo·rsteueraibzlUiges verbunden 
i'st (echte Befreiung). Ohne Bedeutul11lg ist die 
Best~mmung ,des Albs. 3 Z.' 3 ferner ,für Werk-
1J~efer.ungen im Ausland, da derartige Vorgänge, 
wÜl1den isie im Iruland /bewirkt werden, steuer
pflichtigoder (z. B. Ibeieiner AlwSJf:uhr:liefemng) 
echt steuer;befreit wären. kuch im Falile 'einer 
V'elibliingu,ng oder Versendung VOin Gegen~tänden 
zur e~genen Verfügung in ,das Auslarud (z. B. 
zum Verkauf, zmr Ver;mietung) wir:d ,durch ,die 
NeuregeLungdas ~echt a,u.f Vorlsteuerab~Uig nicht 
beruhrt, es sei denn, so1ch·e Umsätze wären
wÜ1'1den sie im Inlalnd au&geführt weroen - nach 
§ 6 Z. 7 his 15 von der Umsa1JZJsteuer befreit. 

Zu Art. I Z. 6: 

Die Neufa:ssung ·des § 13 (El1leichl\:ieliungen des 
VorsteueraJbzuges :hei Reisekosten) steht mit der 
Neuregelun:gim § 12 Albs. 2 Z. 2 lit. c im Zu
sammeruhang, wonach ,für die AnschafEung (Her
stel!LUing), ,die Miete und den BetI'ieb bescimmter 
Kraftf.ahrzeuge ein Vor,steue1'1ahzIUig aJuch da·nn 
au~gescl]lossen ist, wenn daJS Kraftfahrzeug über
wiegend Zwecken des Untemehmens dient. Dem
entsprechend sieht dm er § 13 für Fahr~euge, 
diemcht zum Untemehmerbereich ~ehören, 
einen Vorsteueralbzug aus KiI1omete11geLdecn nicht 
.rn·ehr vor. 

Zu Art. I Z. 7: 

Durch ,die 10. ZoH~arifgesetznoveme so,LLen mit 
Wlirksamkeit ab 1. Jänner 1978 Änderungen 
des Zolltrarifschemas sowie KlarstelDlu'ngen im 
Wortlaut -einzelner Ta1'1ifrnlUmmern :und eDne Ver
einfachnmg .der GLiederung von Tarifnummern 
·erZlieIt wenden. 

Da j.ene Waren, die Igemäß der AnlaJ~e :t;u § 10 
Albs. 2 Z. 1 des UmSlaJtJZs.teuellglesenZes 1972 dem 
elimäßigten Steuersatz u11lteriLie,genl, nach dem 
Schema und Worlllaut des ZoHtla'rif·es bestimmt 
wenden, ist mit 'Iit. a 'b]S ilit. f die Anpassu,ng ,der 
Arulag,e zu § 1.0 Albs. 2 Z. 1 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 an den ab 1, Jänner 1978 gelten
den Zolltarif vOl"gesehen; .damit soll .gewahrJ,eistet 
werlden, daß jene WaI'en, ·die -bisher dem ermä-
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ßi:gten Steuer.satlZUinter:le~en sind, la'uch nach dem 
31. Dezemiber 1977 'unter den ermäß,i;gten Steuer
satz fa'I!1en und SOImit keine matel"ieHe Anderung 
ffi ,der Besteuemng eintritt. 

Lit. g :dü.ent ledigLich Ider Kibrstellung im Sinne 
der 'Er~äutenungen 'vum thterr,eich,ischen Zolltarif 
und der h~shel"igen PraX'is. C 

ABSCHNITT VII 

Die Anderung bezweckt ,ausschließlich eine Er
höhung der Freibeträge für den Eigenverbrauch 
alkoholisch·er Getränke bei landwirtschaftlichen 
Betrieben. Diese Anhebung, die linear um 50% 
erfo1lgt, :berückslichtigtinshesorudere ,die .bei .den 
Wertansätzen für Wein bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für den Eigenverbrauch ein
getretenen Wertänderungen. 

ABSCHNITT VIII 

Hinsichtlich der neuerlichen Verlängerung der 
Geltungsdauer des Strukturverbesserungsgesetzes 
wird auf' Z. 5 des allgemeinen Teiles der Er-

läuterungen verwiesen. Die unveränderte Auf
rechterhaltung der Bestimmung des § 8 Abs. 3 
über die vermögensteuerrechtliche Behandlung 
der durch eine Sacheinlage .erworbenen Gesell
schaftsanteile bei beschränkt Steuerpflichtigen er
scheint durch die neuerliche' Verlängerung der 
Geltungsdauer . des Artikels III Strukturverbes
,serungsgesetz nicht mehr gerechtfertigt. Der Ent
wurf sieht daher für den Erwerb von Gesell
schaftsrechten, der nach dem 31. Dezember 1974 
erfolgt, bei beschränkt Steuerpflichtigen die Be
handlung als Inlandsvermögen bis zum 31. De
zember 1985 vor. 

Budgetäre Auswirkungen 

Die .budgetären Auswirkungen der vorgesehe
nen Maßnahmen hängen weitgehend vom Ver
halten der Steuerpflichtigen ab und lassen sich 
daher nur schwer abschätzen; bei vorsichtiger 
Schätzung kann jedoch für das Jahr 1978 mit 
Mehreinnahmen von etwa 1,5 Mrd. S gerechnet 
werden. 

Gegenüberstellung des Wortlautes des Gesetzentwurfes mit dem derzeit 
geltenden Gesetzestext 

Einkommensteuergesetz 1972 

W 0 r t lau t des G e s ,e t zen t w u r fes: 

§ 8. 

,,(2) Eine vorzertl,ge Albschre~bung ,darf nicht 
vongenOlIlllIIlen wer ,den 

1. 'bei unbeweglichen WirtschaÜslg:ütern, aus-' 
genom,m,en 

a) Gebäulde, 'soweit s.ie für Wohnzwecke be
'tri,elbszugehö111ger Ar\beiuIlJehmer bestimmt 
sind, 

Ib) Kümen-, Zemralheizurugs-, KiirTl'a-, Fahr
stuhh B;lJd~immer- und. ~losett:anl.aJgen, 
Id~e inUlIlmi'Uteillbar .dem :Betnieb des Gast
stätten- :unld Behenbel1gungtsgewerhes die
nerilde Gelb~de nachträgLich neu eirugebaut 
werden, 

c) Wil"tschaftsgüter ,im Sinne des ,Albs. 4, so
weit sie nücht z;ur V,el1mietung ibestimmt 
sind, 

2: -.bei Personenkraftw:Lgen, KomJbimtionskraft
w.a.gen uoo Krafträdern, ausgenommen Fahr
schulkraftfahrzeuge ,und Kra.ftfahrzeuge, die 
aU!sschl~ießlich ,dem Zweck der .gew,erhLich'en 
Personenlbeföl'lder:ung oder der :gewerblichen 
Vermietung dienen, sowie bei Luftfahrzeu
gen, die der Personeribeförderung dienen, 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 8. 

(2) Eine vorzeItige Abschreibung darf nicht 
vorgenommen werden 

1. ,bei 'uIlJbewegl,ichen Wirtschaftsgütern, ausge
nommen 

a) Gebäude, soweit sie für Wohnzwecke be
triebs~ugehöriger. Arbeitnehmer bestimmt 
sind, 

b) Küchen-, Zentralheizungs-, Klima-, Fahr
stuhl-, Badezimmer- und Klosettanlagen, 
die in unmittelbar dem Betrieb des Gast
stätten- und Behel"ber:gJungsgewerbes die
nende Gebäude nachträglich neu einge
haut werden, 

c) Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 4. 

2. bei Personenkrafträdern, Personenkraft
wagen und der Personenbeförderung dienen
Iden Luf·~fahr:zeugen, ausgenommen Miet
kraftwagen, Platzkraftwagen, Fahrschul
wagen, Luftfahrzeuge der Luftverkehrs
unternehmen und Zivilluftfahrerschulen, 
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Wo r t 1 a u t des Ge set zent w u r fes: 

ausgenommen Luftfahrzeuge ,der Luftver
kehrSlUnternehmen (§ 101 Luftf.ahrtg'esetz, 
BGBll. Nr. 253/1957)uIlld der Zivilluftfahrer
schulren, 

3. bei Erwerb eines Betriebes, eines Tei,1betrie
hes oder des Ant:ei:les eines GeseI:1schafters, 
rder aIs Unternehmer (Mitünternehmer) des 
Betriebes aruz.usehen ,ist. 

(3) Die vorzeitige Absch,rei:burug ist .mit 50 v. 
H., bei KraftfaJhrrwugen mit 25 v. H. Idrer An
schaffungs-, OIder Herstelllungsko~ten begrenzt .. Sie 
k'ann nur insoweit in Anspruch ,g.enommen wer
den, alts sie ,den Betrag der ,~näß § 9 A'bs. 2 
u!1Jd 3 aufrzu,lösenden Investirtionsrücklage0n) 
(steuerlfreien B'etrruge) Ü'bemei.gt." 

§ 10. 

(1) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 
Abs. 3 oder gemäß § 5 ermittelt, so kann ein 
Investitionsfreibetrag in Höhe. von ~O v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der im 
Wirtschaftsjahr für eine im Inland gelegene Be
triebsstätte im ,Sinne des § 8 Abs. 1 angeschafften 
oder hergestellten abnutzbaren Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens neben 'der nach § 7 Abs. 4 
zulässigen Absetzung für Abnutzung gewinn
mindern;d gdtend ,gemacht werden. Für Wirt
schaftsgüter des Anlagevermögens, deren Her
stellung sich über einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten erstreckt, kann der Investitions
freibetrag mit 20 v. H. der auf die einzelnen 
Jahre der Herstellung entfallenden Teilbeträge 
der Herstellungskosten gewinnmindernd abge
setzt werden. . Für Kraftfahrzeuge vermindert 
sich der Investitionsfreibetrag auf 10 v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Steuer
pflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Albs. 1 
oder gemäß § 5 ermitteln, haben'die Investitions
freibeträge eines WirtsChaftsjahres in der Bilanz 
in einer Summe' gesondert auszuweisen. Mit 
Ablauf der im Abs.· 3 genannten Frist sind die 
Investitionsfreibeträge auf Kapitalkonto oder auf 
eine als versteuert geltende freie Rücklage zu 
übertragen. 

(2) Ein Investitionsfreibetrag darf nicht m 
Anspruch genommen werden 

1. für Gebäude und sonstige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Vermiet1:lng 
bestimmt sind, sowie für Gebäude, soweit 
sie nicht unmittelbar dem Betriebsiweck 
dienen oder soweit sie nicht für Wohn
zwecke betriebszugehöriger Arbeitnehmer 
bestimmt sind, 

2, für Personenkraftwagen, Kombinatioriskraft
wagen und Krafträder, ausgenommen Fahr
schulkraftfahrzeuge urid Kraf.tfahrzeuge, die 
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen 

Derzeit gelten,der Gesetzestext: 

3. 'bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbetrie
bes oder des Anteiles eines Gesellschafters, 
der als Unternehmer (Mitunternehmer) des 
Betriebes 'anZiusehen ~st. 

(3) Die vorzeitige Abschreibung ist mit 50 v. H. 
.der Anschaffungs- oder Herstel!lrungsikosten be
grenzt. Sie kann nur insoweit in Anspruch ge
nommen werden, als sie den Betrag der gemäß 
§ 9 Abs. 2 und 3 aufzulösenden Investitions
rückla,ge(n) (steuenfreien Beträ&e) übersteigt. 

§ 10. 

(1) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 
Abs. 3 oder gemäß § 5 ermittelt, so kann ein 
Investitionsfreibetrag in Höhe von 20 v.H. der 
Aflischaffungs- oder HersteiHuflIg,skostefli' der im 
Wirtschaftsjahr für eine im Inland gelegene Be
triebsstätte im Sinne des § 8 Albs. 1 angesch,afften 
oder hergestellten abnutzbaren WirtschaftSgüter 
des Anlagevermögens neben der nach § 7 Abs. 4 
zulässigen Absetzung für Abnutzung gewinnmin
dernd geltend gemacht werden. Für WirtSchafts
güter des Anlagevermögens, deren Herstellung 
sich über einen Zeitraum von mehr als zwölf 
Monaten erstreckt, kann der Investitionsfrei
betrag mit 20 v. H. der auf die einzelnen Jahre 
der Herstemungentf.aHenden Tei,lbeträge der 
HersDelUlUngskosten . ,gewinnminuefrflld ,abgesetzt 
werden. Steuerpflicht~.ge, :die :ihren Ge~ 
W'lnn &emäß § 4 Albs. 1 oder :gemäß 
§ 5 ermitteln, haben die . Investitiomfreiibe
träge eines Wirtschaftsjahres in .der Bilanz in 
einer Summe gesondert auszuweisen. Mit Ablauf 
der im Abs. ~ genannten Frist .sind die Investi
tionsfreibeträge auf Kapitalkönto oder auf eine 
als versteuert geltende freie Rücklage zu über
tragen. 

(2) Ein Investitionsfreibetrag darf nicht in An
spruch genommen werden 

1. für Gebäude, soweit -sie nicht unmittelbar 
dem Betriebszweckdienen oder soweit sie 
nicht für Wohnzwecke betriebszugehöriger 
Arbeitnehmer bestimmt sind, 

I 
2. für Personenkrafträder, Personenkraftwagen 

und der Personenbeförderung dienende 
Luftfahrzeuge, ausgenommen Mietkraft
wagen, Platzkraftwagen, Fahrschulwagen, 
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Wo r t lau t des Ge set ze n t w u r fes: 

Personenbeförderung oder der gewerblichen 
Vermietung dienen, sowie bei Luftfahr
zeugen, die der Personenbeförderung dienen, 
ausgenommen Luftfahrzeuge der Luftverc 

kehrsunternehmen (§ 101 Luftfahrtgesetz, 
BGBl.Nr. 253/1957) und der Zivilluftfa:h
rerschulen, 

3. für geringwertige Wir~schaftsgrüter, di.e ge
mäß § 13 abgesetzt werden, 

4. für Wirtschaftgüter, soweit für deren An
schaffung oder Herstellung eine Investitions
rück:1.age (steuerfreier Betrag) gemäß § 9 be
stimmungsgemäß verwendet wird, sowie für 
Wirtschaftsgüter, für die eine vorzeitige Ab
schreibung (§ 8) in Anspruch genommen 
wird, 

5. bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbe
tr~elbes oder ,des Anteiles eines GeseU
schafters, der als Unternehmer (Mitunter
nehmer) des Betriebes anzusehen ist. 

§ 14. 

(1) Eine Rücklage für künftige Abfertigungen 
kann im Ausmaß bis zu 50 v. H. des Betrages, 
der den Arbeitnehmern bei Auflösung des Dienst
verhältnisses am Bilanzstichtag als Abfertigung 
auf Grund gesetzlicher Anordnung oder auf 
Grund eines Kollektivvertrages bezahlt werden 
müßte, zu Lasten des Gewinnes gebildet werden. 
Rechnet ein Arbeitgeber beim Wechsel des Dienst
verhältnisses Beschäftigungszeiten (Vordienst
zeiten) freiwillig an, so sind die angerechneten 
Beschäftigungszeiten bei Ermittlung der maß
gebenden Abfertigungsansprüche zu berücksich
tigen. Die Rücklage ist in der Bilanz gesondert 
auszuweIsen. 

(2) Wird eine Rüc.klage für künftige Abfer
tigungen erstmals gebildet, so hat der Steuer
pflichtige zu erklären, in welchem prozentualen 
Ausmaß er die Bildung der Rücklage beabsichtigt. 
Das gewählte Ausmaß ist gleichmäßig auf fünf 
aufeinanderfolgende Wirtschaftsjahre verteilt zu 
erreichen. Eine Änderung des gewählten Aus
maßes der Rücklage ist unzulässig. 

(3) Soweit im Falle des Unternehmerwechsels 
Abfertigungsverpflichtungen auf den Rechts
nachfolger übergehen, ist die Rücklage beim 
Rechtsvorgänger nicht gewinnerhöhend aufzu
lösen, sondern vom Rechtsnachfolger weiterzu
führen. 

Derzeit gelten,der Gesetz'estext: 

Luftfahrzeulge der Luftverkehr9Unternehmen 
und der Zivilluftfahrerschulen, 

3. für geringwertige Wirtschaftsgüter, die ge
mäß § 13 abgesetzt werden, 

4. für Wirtschaftsgüter, soweit für deren An
schaffung oder Herstellung eine Inves~itions
rücklage (steuerfreier Betrag) gemäß § 9 
bestimmungsgemäß verwendet wird, sowie 
für Wirtschaftsgüter, für die eine vorzeitige 
Abschreibung (§ 8) in Anspruch genommen 
wird, 

5. hei Erwer1b ,eInes ß.etriebes, ei nies Teil
bewie'bes oder ,des AnteilIeseines Gesell
schafters, ,der a'ls Unternehmer (Mitunter
nehmer) d'es B'etrie<bes anZlusehen ,ist. 

§14. 

(1) Eine Rücklage für künftige Abfertigungen 
kann im Ausmaß bis zu 80 v. H. des Betrages, 
der den Arbeitnehmern hei Auflösung des 
Dienstverhältnisses am Bihnzstichtag atls Abfer
tigung auf Grund gesetzlicher Anordnung oder 
auf Grund eines Kollektivvertrages bezahlt wer'
den müßte, zu Lasten des Gewinnes gebildet 
werden. Diese Rücklage ist in der Bilanz ge
sondert auszuweisen. 

(2) Wird eine Rücklage für künftige Abferti
gungen erstmaiJ:s gebildet, so hat der Steuer
pflichtige zu erklären, in welchem prozentualen 
Ausmaß er die Bildung der Rücklage beabsichtigt. 
Das gewählte Ausmaß ist gleichmäßig auf fünf 
aufeinanderfolgende Wirtschafts jahre verteilt zu 
erreichen. Eine Änderung des gewählten Aus
maßes der Rücklage ist unzulässig. 

(3) Soweit im Falle des Unternehmerwechsels 
Abfertigungsverpflichtungen auf den Rechtsnach
folger übergehen, ist die Rücklage beim Rechts
vorgänger nicht gewinnerhöhend aufzulösen, 
sondern vom Rechtsnachfolger weiterzuführen. 

(4) Spätestens am Schluß jedes Wirtschafts- (4) Spätestens am Schluß, jedes Wirtschafts-
jahres müssen österreichische festverzinsliche jahres müssen österreichische festverzinsliche 
Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens 
50 v. H. des am Sch'luß ,des .vorangegangenen 25 v. H. des am Schluß des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres in der Bilanz ausgewiesenen Wirtschaft jahres in der Bilanz ausgewiesen'en 
Rücklagenbetrages für künftige Abfertigungen Rücklagenbetrages für künftige Abfertigungen 
im Betriebsvermögen vorhanden sein. In jedem, im Becrieibsvermögen vorhanden sein. In dem 
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Wirtschaftsjahr, in welchem der Nennbetrag der 
im Betriebwermögen vorhandenen Wertpa
piere der im ersten Satz genannten Art auch 
nur vorübergehend weniger als 50 v. H. der 
maßgebenrden Rücklage. beträgt, ist der Gewinn 
um 30 v. H. des durch Wertpapiere nicht ge
deckten Rücklagenteiles zu erhöhen. Die Fort
führung der Rücklagenb~ld'Uing sebbst wird> durch 
diesen Zuschlag nicht berührt. Der Zuschlag ent
fällt, soweit die Wertpapiere getilgt und inner
halb von zwei Monaten nach Einlösung ersetzt 
werden. Wertpapiere, für welche die Begünsti
gungen des § 107 in Anspruch genommen wer
den, können nicht zur Deckung der Rücklage 
verwendet werden. 

(5) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 3 ermitteln, können in der Steuerer
klänmg beantragen, daß ein Betrag, der für künf
tige Abfertigungen zu verwenden ist, steuerfrei 
bleibt. Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind 
auf die nach diesem Absatz steuerfrei' gelassenen 
Beträge sinngemäß anzuwenden. Die Begün
stigung darf nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die steuerfrei gelassenen Beträge in einer 
mit der Erklärung über den Gewinn des betref
fenden Wirtschaft jahres dem Finanzamt vorge
legcen, laufend geführten Auf;z·eichnrung aus
gewiesen sind. Aus dieser Aufzeichnung müssen 
auch die Höhe der steuerfrei gelassenen Beträge, 
ihre Berechnung und ihre Verwendung sowie 
die genaue Bezeichnung der Wertpapiere unter 
Angabe des jeweiligen Anschaffungstages klar er
sichtlich sein. Wurde diese Aufzeichnung nicht 
mit der Steuererklärung dem Finanzamt vorge
legt, geht aber aus der Erklärung oder den ihr 
angeschJ10~senen Beilagen hervor, d.aß bei der 
Gewinnermittlung ein steuerfreier Betrag für 
künftige Abfertigungen abgesetzt worden ist, so 
hat das Finanzamt dem Steuerpflichtigen eine 
Nachfrist von zwei Wochen zur Vorlage der Auf
zeichnung zu setzen. 

(6) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, können für schrift
liche, rechtsverbindliche u~d unwiderrufliche 
Pensionszusagen an Arbeitnehmer Pensionsrück
stellungen bilden. Die Bildung einer Pensions
rücksteIlung ist nur insoweit zulässig, als die 
zugesagte Pension den laufenden Aktivbezug 
nich'! ülberste1gt. Die PensionsrücksteHung ist 
erstmals im Wirtschaftsjahr der Pensionszusage 
zu bilden. Der Rückstellung ist im jeweiligen 
Wirtschaftsjahr soviel zuzuführen, als bei Ver
teilung des Gesamtaufwandes auf die Zeit zwi
schen PensionszusJJge und ,dem vOl1gesehenen 
Zeitpunkt der Beendigung' der aktiven Dienst
leistung nach den anerkannten Regeln der Ver
sicherungsmathematik auf das einzelne Wirt
schaftsjahr entfällt. Eine Erhöhung der Pensions
leistung ist wie eine neue Pensionszusage zu be-

Der z e i t gel t end erG e set z e s tex t: 

Wirtschafts~ahr, in welchem ,der Nennbetra.g der 
im Betriebsvermögen vorhandenen Wertpapiere 
der im ersten Satz genannten Art auch nur vor
übergehend unter 25 v. H. des maßgebenden 
"Rücklagen betrages sinkt, vermindert sich das ge
wählte prozentuale Ausmaß der Rücklage (Abs. 2) 
in dem Verhältnis, in welchem die Wertpapier
deckung nicht gegeben war; der Steuerpflichtige 
bleibt an dieses verminderte Ausmaß gebunden. 
Diese Verminderung tritt jedoch nicht ein, soweit 
die Wertpapiere getilgt und innerhalb von zwei 
Monaten nadl Einilosullig ersetzt wet"lden. Wert
papiere, für welch'e ,die Beg·ünstigurigen des§ 107 
in Anspruch genommen werden, können nicht 
zur Deckung der Rücklage verwendet werden. 

(5) Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 3 ermitteln, können in der Steuererklä
rung bean tragen, daß ein Betrag, der für .künftige 
Abfertigungen zu verwenden ist, steuerfrei bleibt. 
Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind auf die 
nach diesem Absatz steuerfrei gelassenen Beträge 
sinngemäß anzuwenden. Die Begünstigung darf 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die 
steuerfrei gelassenen Beträge in einer mit der 
Erklärung über ,den Gewinn des 'betreffenden 
Wirtschaftsjahres dem Finanzamt vorgelegten, 
laufend geführten Aufzeichnung ausgewiesen 
sind. Aus dieser Aufzeichnung müssen auch die 
Höhe der steuerfrei gelassenen Beträge, ihre Be
rechnung und ihre Verwendung sowie die genaue 
B·ezeichnung der Wertpapiere unter Alli~a:be des 
jeweiligen Anschaffungstages klar ersichtlich sein. 
Wurde diese Aufzeichnung nicht mit der Steuer
erklärung dem Finanzamt vorgelegt, geht aber 
aus der Erklärung oder den ihr angeschlossenen 
Beilagen hervor, daß bei der Gewinnermittlung 
ein steuerfreier Betrag für künftige Abfertigun
gen abgesetzt worden ist, so hat das Finanzamt 
dem Steuerpflichtigen eine Nachfrist von zwei 
Wochen :wr Voda:ge Ider A'ulfzeichnung zu 
setzen. 

/ 
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handeln. Soweit durCh ordnungsmäßige Zuwei
sungen an die Pensionsrückstellung das zulässige 
Ausmaß der Rückstellung (Abs. 7) nichcerreicht 
wird, ist in dem Wirtschaftsjahr, in dem der 
Pensions fall eintritt, eine erhöhte Zuweisung vor
zunehmen. 

(7) Bei Bildung der Pensionsrücksrellung ist 
von einem um 20 v. H. verminderten Pensions
bezug (Abs. 6) auszugehen und ein Rechnungs
zinsfuß von 8 v. H. zugrunde zu legen. Die 
Pensionsrückstellung darf für den einzelnen Ar
beitnehmer das Fünffache des Jahreserfordernisses 
für die gemäß Abs. 6 zu berücksichtigende Pen
sion nicht übersteigen, gleichgültig, ob die Pension 
bereits laufend ausgezahlt wird oder nicht. Für 
die Ermittlung des Jahreserfordernisses sind der 
Arbeitslohn und die Geldwertverhältnisse am 
Bilanzstichtag niaßgebend. Bei zugesagten, aber 
noch nicht laufend ausgezahlten Pensionen ist 
jeweils davon auszugehen, daß der einzelne Ar
beitnehmer am Bilanzstichtag die für die Ge
währung, der Pension maßgebende Altersgrenze 
bereits erreic.~t hat. Sind in einer Pensionszusage 
mehrere Altersgrenzen vorgesehen, so 1st die je
weils höchste Altersgrenze, höchstens jedoch das 
Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters maß
gebend. Ist in der Pensionszusage vorgesehen, 
daß (künftige) Pensionen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung die zugesagten Pensionen 
kürzen, ist auch das Jahreserfordernis zu kürzen. 

(8) Die einschränkenden Bestimmungen des 
Abs. 7 gelten nicht bei der Bildung von Pensions
rückstellungen, soweit dem Arbeitgeber die Auf
gaben der gesetzlichen Pensionsversicherung über
tragen sind. 

§ 20 a. (1) Die Anschaffung (Herste'J,!lUng) von 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern, die dem Anlagevermögen zu
geführt werden, gilt nur insoweit als betrieblich 
veranlaßt, als die Anschaffungskosten (Herstel
lungskosten) bei Personenkraftwagen und Kom
binationskraftwagen den Betrag von 105 000 S, 
bei Krafträdern den Betrag von 28000 S nicht 
übersteigen. Die vorstehende Bestimmung gilt 
sinngemäß, wenn nach den steuerlichen Vor
schriften andere Werte als ,die tatsächlichen An
schaffungs- oder Herst~llungkosten anzusetzen 
sind. 

(2) Die Absetzung für Abnutzung (§ 7 Abs. 1) 
bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen und Krafträdern ist von den sich aus 
Abs. 1 ergebenden Beträgen zu berechnen. Die 
Anschaffungskosten . (Herstellungskosten) dürfen 

'nur gleichmäßig auf die Gesamtdauer der Ver
welliduntg oder Nutz:ung verteih werden (lineare 
Absetzung für Abnutzung). Der Ansatz des 
niedrigeren Teilwertes ist nicht zulässig. Der Be-

Derzeit geltender Ge.setzestext: 
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messung der Absetz~ng für Abnutzung ist bei 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern, die vor der Zuführung zum 
Anlagevermögen noch nicht in Nutzung standen 
(Neufahrzeuge), eiil'e betriebsgewöhnlich,e Nut
z'Ungsdauer von ,sieben Jahren ZlUgrrunde zu legen. 
Die A'bsetzurug für Albnut,zun-g ist bei Personen
kraftwagen, Kombinationskraftwagen und Kraft
rädern, die bereits vor der Zuführung zum An
lagevermögen in Nutzung standen (Gebraucht
fahrzeuge), für Personenkraftwagen und Kom
binationskraftwagen mit 15000 S, für Krafträder 
mit 4 000 S jährlich begrenzt. . 

(3) Werden die in Abs. 1 genannten Kraft
fahrzeuge, auch für betriebsfremde Zwecke ge
nutzt, so ist von der nach Abs. 1 und 2 zu be
rücksichtigenden Absetzung für Abnutzung ein 
entsprechender Anteil auszuscheiden. 

(4) Die übrigen' mit dem Betrieb der in Abs. 1 
genannten Kraftfahrzeuge im unmittelbaren wirt
schaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebs
ausgaben sind bei Personenkraftwagen und Kom
binationskraftwagen mit 1 S, bei Krafträdern 
mit 0,30 S für jeden betrieblich gefahrenen 
Kilometer abzusetzen. Voraussetzung ist die fort
laufende Führungeiries Fahrtenbuches, aus dem 
Datum, Anzahl der gefahrenen Kilometer, Kilo
meterstand, Ausgangs-und Zielpunkt sowie 
Zweck jeder einzelnen Fahrt Idar erkennbar 
sind. 

(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4 
entsprechendes Fahrtenbuch ni-cht geführt, so 
sind die gesamten mit dem Betrieb der in Abs. 1 
genannten KraftJflahrz.eu:ge im unmittellbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.den 
Betriehsausgalben nur insoweit a:bzug.sfähig, 
aJ<s~ie je Kraftfahrzeulg bei Personen-
kraf.twa;gen und Komlbinationskraftwagen 
den Betrag von 20 000 S, bei KrafträJdern 
den Betrag von 6 000 S jährlich nicht übersteigen; 
die genannten Beträge vermindern sich um 
1 667 S für jeden Kalendermonat, in dem der 
Pe.rsonenkraftwagen oder Kombinationskraft
wagen und um 500 S für jeden Kalendermonat, ' 
in dem das Kraftrad nicht zum Anlagevermögen 
des Steuerpflichtigen gehört hat. Die Bestimmun
gen der Abs. 1 bis 3 sind bei Ermittlung dieser 
Betriebsausgaben sinngemäß anzuwenden. 

(6) Entschädigungen, die mit dem Betrieb der 
in Abs. 1 gel1annten Krafthhrzeuge im unmittel
baren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
sind steuerlich nicht zu berücksichtigen. Dies gilt 
auch für Gewinne Oder Verluste, die sich beim 
Ausscheiden der in Abs. 1 genannten Kraftfahr
zeuge aus dem Betriebsvermägen ergeben. Eine 
Übertragung stiller Rücklagen (§ 12 Abs. 1) auf 
die in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeuge ist nicht 
zulässig. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind 
auf Fahrschulkraftfahrzeuge und auf Kraftfahr-

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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zeuge, die ausschließlich dem Zweck der gewerb
lichen Personen beförderung oder der gewerb
lichen Vermietung dienen, nicht anzuwenden. 

(8) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
ausschließlich betrieblich veranlaßte Fahrten mit 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwag,en 
oder Krafträdern, die 'nicht zu seinem Anlage
vermögen gehören, sind nur dann als Betriebs
ausgaben abzugsfähig, wenn ein Fahrtenbuch ge
führt wird, das den Bestimmungen des Abs. 4 
entspricht. Diese Aufwendungen sind bei Per
sonenkraftwagen und Kombinationskraftwagen 
mit 1,50 S, bei Krafträdern mit 0,45 S für jeden 
betrieblich gefahrenen Kilometer abzusetzen. 

(9) Die Bestimmung des Abs. 8 gilt nicht für 
ausschließlich betrieblich veranlaßte Taxifahrten. 

(10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 sind 
auf Aufwendungen für Fahrten, die im Rahmen 
der Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 4 bis 7 
anfallen, unbeschadet der Vorschrift des § 16 
Abs. 1 Z. 6 sinngemäß anzuwenden. 

§ 122. 

(3) Für UIJfbewe~l-iche Wirtsch,a,üsgüter, für die 
weder nach § 8 lAibs. 2 Z. 1 Et. a his c noch 
nach § 34 Albs. 1 des Staclterneu'erunrl,gesetzes, 
BGB1. Nr. 287/1974, eine vorzeitige Abschrei
bung zm,läs's~g ist, kann abweichen/cl von den Be
,st~mungen :des § 8 Albs. 2 erster Ha-~bsatz von 
den Her&tel1lUngskosten (Teilherste!J1ungskosten) 
der Ka'lenJderjahre 1976 Ibis 1979 ,eine vorzeitige 
AtbschreiJhung im Sinne, des § 8 vOl'genommen 
wef1den. Diese vorzeitige Abschreibung list für 
Herstell'Lungskosten (Teilherste'llliung,skoSlten) d'er 
Kallenderj,a.hr.e 1976 und 1977 mit 50 v. Ei., für 
HerstelillUillJgskosten (Teiliherste.lltungskosten) des 
Kalenderjahres 1978 ,init 30, v. H. und für Her
steIIungsko'snen (Terlherstet1ungskosten) des Ka
leniderj·ahres 1979 mit 25 v. H. der HersteHtungs
kosten (T'eilliherstellungskosten) begrenzt. Voraus
setzlunJg iSlt, 'daß mit Ider 'tatsächLichen Bauaus
führung nach ,dem 31. Dezember 1975 begonnen 
wif1q. Ams~e11!ommen von dieser vorzeitigen Ab
schre~bung s~nid Gebäude und sonsüge iUnibeweg
liche Wirtschaftsgü'ter, soweit sie zur Vermietung 
bestimmt sind, sowie Gebäude, soweit sie nicht 
unmitteLbar ,dem Betrriebszweck< dienen. Die 
üJbrigen ,Bestimmungen ,dies.es Bundesgesetzes iiber 
die vorzeitige Abschreilbung geloen sinngemäß. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 122. 

(3) Für unbeweglid1e Wirtschaftsgüter, für die 
weder nach § 8 Abs. 2 Z. 1 lit abis c noch nach 
§ 34 Abs. 1 des Stadterneuerungsgesetz'es, BGBl. 
Nr. 287/1974, eine vorzeitige Abschreibung zu
lässig ist, kann abweichend von den Bestimmun
gen des § 8 Abs. 2 erster Halbsatz von den Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lenderjahre 1976 bis 1979 eine vorzeitige Ab
schreilb'llng ,iin· Sinne des § 8 vongenommen wer
den. Diese vorzeitige Abschreibung ist für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lenderjahre 1976 und 1977 mit 50 v. H., für 
Herstellungskosten (Teilherstellungskosten) des 
Kalenderjahres 1978 mit 30v. H. und für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) des Ka
lenderjahres 1979 mit 25 v. H. der Herstellungs
kosten (Teilherstellungskosten) begrenzt. Voraus
setzung ist, ,daß mit der tatsächlichen Bauaus
führung nach dem 31. Dezember 1975 begon
nen wird. Ausgenommen von dieser vorzeitigen 
AJbschreibunlg sind Gebäude, soweit sie nicht 
unmittelbar ,dem Betriebszweck Idienen. Die 
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
die vorzeit~ge Albschre~hunlg ,gelten sinngemäß. 

Körperschaftsteuergesetz 1966 

§ 5. (1) Von der Körperschaftsteuer sinld 'be- § 5. (1) Von der Körperschaftsteuer ~ind be-
fneit: freit: 

1. .. . 1. ... 

2 ... . 2. ' .. 

3. wird aufgehoben; 3. das österreichische Postsparkassenamt; 
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§ 8. (4) Verpflichtet sich eine 'wnbeschränkt 
steuerpflichtige KapitaiLgesell1schaft, di'e einer ehen
fo3.l,1s unheschränkt steuerpflichti.gen Kapi~a,lgeseH
schaft {Organtdiger) nach dem GesamtbiLd der 
tatsächlich,en Verhälltruisse finanziebl, wirtschaftlich 
und organisatorisch derart unte~geord,net ist, daß 
sie keci:n:n eil?enen W~t1en hat (Orglangesdlschaft), 
vertngbch, 'Ihren ga·nzen Gewinn an ,den Or

-ganträger aJbzufuhren, so ,ist das Einikommen der 
On~aalgeseVllschaft ,dem Onga.nträger zuzurechnen. 
DaJbei sind 'die Vorschr,iften ides Einkommen
steuergesetzes über ,den Ve~l,ustalbrz;ug auf Ver
Lutte,die bei ,der O~g1<linge5etlschaft vor dem 
In1krafttreten des Engelbruisalbf.ühl"lUng~vertrages 
entstamdensind, nicht auzuwenlden. Die Merk
marle ,der Untero~dnung einer Ongange.selilschaft 
müssenaib dem Beginn ,ihres W:irtschaftsjah~es 
gegeben sein. Die vorstehende.Il! Bestimmungen 
gelten s[nngemäß, wenn 

a) d~r unheschränkt steuerpflichtige Orlgan
trä~er ein Versicherung,sverein ,auf Gegen:' 
seit;i.gkeit, eine der Gewerlbeoridnung 1973, 
BGBt Nr. 50/1974, unterJiegerude Erwerbs
und Wirtschaftsgenossem;ch'ah, eine Kredit
Igenossenschaft,eiine Sparkasse (Sparkassen
v~erwal'tlllJ:1lgsgesetz, BGBL Nr. 296/1935), 
eme Landes-Hypothekerub.ank, die tlster
reichische Postsparkasse OIder .die Pfand
bniefsteIlI'e der tli>ter~eichische.n Landes-Hy
pothekenanstalten ist, oder' 

h} ,dJie unbeschränkt steuerpflichtige Organ
,geseLlschaft ,eine dem Anwendu'IlIgsbereich 
der Ge:verlbeopdmmg 1973 unterliegende 
Erwerlbs-und Wirtschaftsgenossenschaft 
oder eine KrediugenosselliSchaft ,ist. 

§ .10. (1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Kap1t;!!Igeseil:lschaft nach'Weisillich seit mindestens 
z:völ,f Monaten vor -dem für die ,Ermitdung ,des 
Emk10mmens maß,~eibenden Sch1lußstichtag .un
u:nterlbrochen an dem Grund- oder Sttammkapital 
eLner ,U'nJbeschränkt steuerpflich,tigen Kapital
gesellIschaft in' FO;rm von A:ktien oider Anteilen 
mindestens 'Zu einem Viertel u.nmittelibar hetei
l~gt, soMe~ben ,die auf die Beteill~gung entfaUen
den Gewinnanteile jeder Art außer Ansatz. Die 
Besrianmunigen des § 63 Ahs. 2 ,des ,Bewertungs
gesetzes 1955, BGBoL Nr. 148, ,in ,der Fassung 
des IBundesge.setZles EGBL Nr. 172/1971 sind sinn
gemäß anzmwenlden. Die vorstehenden Bestim
mungen gehen auch 

a) für entspr.echende Betei1i,gungeneines Ver
sicheru,ngsvereines auf Gegens~ti.gkeit, einer 
Ider Gewerlbeo~dnumg 1973 unterliegenden 
EI'IWerhs- und Wirtschaf't~genoslsenschaft, 
einer Kreditgenossensch.aft, einer Sparkasse 
(Spar kassenverwa:ltlungi>gesetz, BG BI. 
Nr. 296/1935) oder einer Lmdes-Hypo
thekenharuk, Ider tlsteir.eichischen Postspar-

Der z e i t gei te n der Ge s e't z e s tex t: 

§ 8. (4) Verpflichtet sich eine 'Uruhesch·ränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaft, die einer 
ebenfalls unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital- -
gesellschaft (Organträger), einem unbeschränkt 
steuerpflichtigen Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit (Organträger) oder einer dem Anwen
dungsbereich der Gewerbeordnung 1973, BGBl. 
Nr. 50/1974, unterliegenden unbeschränkt steuer
pflichtigen Erwerbs- un.d Wirtschaft;sgenossen
schaft (Organträger) nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaft
lich und organisatorisch derart untergeordnet ist, 
daß sie keinen eigenen Willen hat (Organ gesell
schaft), vert11a'gl,ich·, ihren ganzen Gewinn an 
den Organträg,er abzuführen, so ist das Ein
kommen der OrgangeseHschaft dem Organträger 
zuzurechnen. Dahei sind die Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes über den Verlustabzug 
auf Verluste, die bei der Organgesellschaft vor 
dem Inkrafttreten des Ergebnisabführungsver
trages entstanden sind, nicht anzuwenden. Die 
Merkmale für eine Organschaft müssen ab dem 
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organg'esell
schaft gegeben sein. Die· vorstehenden Bestim
mungen gelten sinngemäß, wenn die Organgesell
schaft eine dem Anwendungsbereich der Gewerbe
ordnung 1973 unterliegende unbeschränkt steuer
pflichtig,e Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaft 
ist. 

§10. (1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaft, ein unbeschränkt st,euerpflich
tiger Versicherungs verein auf Gegenseitigkeit oder 
eine dem Anwendungsbereich der Gewerbeord-
nung 1973 unterliegende unbeschränkt steuer
pflichtige Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaft 
nachweislich seit mindestens zwölf Monaten vor 
dem für die Ermittlung des Einkommens maß
gebenden Schlußstichtag ununterbrochen an dem 
Grund~ oder Stammkapital einer unbeschränkt 
steuerpflichtigen Kapitalgesellsch:aft in Form von 
Aktien oder Anteilen mindestens zu einem Vier
tel unmittelbar beteiligt, so bleiben die auf die 
Beteiligung entfallenden Gewinnanteile jeder Art 
außer Ansatz. Die Bestimmungen des § 63 Abs. 2 
des Bewertungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 148, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 172/ 
1971 sind sinngemäß anzuwenden. Die vorstehen
den Bestimmungen gelten sinngemäß' für ent
sprechende Beteiligungen von unbeschränkt 
steuerpflichtigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften, die dem Anwendungsbereich der Ge
werbeordnung 1973 unt'erliegen, an ebensolchen 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. 
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626 der Beilagen 27 

Wo, r tl a u t de s Ge 's e t z' e n t w u r fes: 

kasse o,der der Pfandibrief&teJLle der öster
reiehisehen Landes-Hypothekenanstalten 
'Um 

b) für entsprechenlde Bete~1i@un:gen einer der 
Gewenbeo,rdnung1973 rumerliegenden Er
werlbs- unld Wirtschaftsgeno~s.enschaft oder 
einer Kreditgenossenschaft ,an einer der 
Gewer'beo,fldnu'ng 1973 unrterLiegeruden Er
weJ:1bs- unrd Wirtschahsgeno,ssensch,aft o,der 
an einer Kreditgenossensch~ft :oder umge
kehrt, 

wenn 'aUe :diese KÖJ:1persch,aften ,unbeschränkt 
steuerpfl,ich!t~g sind. 

§ 16 a. Die Sonderlbestimmungen für bestimmte 
Km.ftfahrzruge gemäß § 20 a ,des Einkolffimen
srteuel'gesetzes gellten sinngemäß auch rf.Ür dieses 
Bunrdesgesetz. 

Der z e i t gel t e n,cl erG e set z e s tex t: 

§ 22. (2) Die Körperschaiftsteuerermäßigt sich § 22. (2) Die Körperschaftsteuer ermäßigt sich 
auf Idie Häiifte 'des sich nach Albs. 1 el1gebenrden auf die Hälfte des sich nach Abs. l' ergebenden 
Betra:ges, soweit unlbeschränkt steuerpflichtige Betrages, so,weit unbeschränkt steuerpflichtige 
KapitalgeseJllschaften o,ffene Aursschüttungen auf I<,apitalgesellschaften o,ffene Ausschüttungen auf 
Grund eines den handelsrech,tl:ichen Vorsehr,iften Grund eines den handelsrechtliehen Vo,rschriften 
'enrtsprech:enrden Gew:innverteilungsbesch1us,ses vo,r- entsprech,enden Gewinnverteilungsbeschlusses vo,r
nehmen. Darbei sind A'ussehüttungen ,dem Wirt- nehmen. Dabei sind Ausschüttungen dem Wirt
schaftsjahr zUlZ.ur,echnen, für rdas sie gewährt schaftsjahr zuzul'echnen, für das sie gewährt wo,r
wol1den sind. Nachträgriche A'ussehüttungen für den sind. Nachträgliche Ausschüttungen für, be
hereits ahrgelaufene Wirtsch,aftsjahre sind dem' reits abgelaufene Wirtschafts jahre sind dem Wirt
Wirtschafrtsjah-r 'ZIUrz'urechnen, ,das ,der ,Beschluß- schaftsjahr zuzurechnen, das der Beschlußfassung 
fas·g,ung unmittdhar vorausgeht. unmittelbar vo,rausgeht. Bei Kapitalgesellsduften, 

(3) Die Körperschaftsteuer beträgt die Hälfte 
des sich naeh Albs. ler:geJbenden Betrages bei 
!deinen Vli'ehversichel1Uißlgsvereinen I\lInd bäuedi
ch'en Brarudschadenvers,icherU'ngsvereinen, ,deren 
Beitr,agseinnaJhmen im Durchschnitt der letzten 
drei Wtirtschaftsjahre( einsehJl.ießJtich rdes im Ver
anlagungsjahr ,endenden Wirosch!aftsjahres) den 
Betrng vo,n 60 000 S jährdüch ülberstiegen haben. 

deren Einko,mmen teilweise dem begünstigten 
Steuersatz nach Abs. 3 unterliegt, sind die Aus
schüttungen im Verhältnis der nach Abs. 3 be
günstigten Einkünfte zum Einko,mmen aufzu
teilen. In diesem Fall sind auf den Teil der Aus
schüttungen, der auf die naCh Abs. 3 begünstig
ten Einkünfte entfällt, die Bestimmungen dieses 
Absatzes nicht anzuwenden. 

(3) Die Körperschaftsteuer beträgt die Hälfte 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages 

1. bei den LandeshYPo,thekenanstalten ein
schließlich der Pfandbriefstelle der österreichi
schen HYPo,thekenanstalten und den gemischten 
HYPo,thekenbanken für die Einkünfte aus dem 
Ko,mmunalkredit-, Realkredit- und Melio,ratio,ns
kreditgeschäft, wenn diese Kredite nicht binnen 
vier Jahren rückzahlbar sind; 

2. bei kleinen Viehversicherungsvereinen und 
bäuerlichen Brandschadenversich,erungsvereinen, 
deren Beitragseinnahmen im Durchschnitt der 
letzten drei Wirtschaftsjahre (einschließlich des 
im Veranlagungsjahr endenden Wirtschaftsjahres) 
den Betrag vo,n 60 000 S jährlich überstiegen 
haben; 

3. bei Kreditg,eno,ssenschaften, die Kl'edite aus
schließlich an ihre Mitglieder gewähren. Die Mit-. 
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28 626 der Beilagen 

Wo r t lau t des Ge set zen t w ur fes: 

(4) Die Körperschaftsteller beträgt 90 v. H. 
des sich n'ach Abs. 1 eq~eiberud!en Betr,ages 

1.' bei den Landes-Hypothekenbanken ein
sch'lJießIich der PfandbriefsteNe der österreichic 

sehen Landes-Hypothekenansualten für ,die Ein
künfte aus dem Kommunaikredit-, Realkredit
und MeIiorationskrediugeschäft, wenn ,diese 
Krerute nicht binnen ",ier Jahren rückzaMbar 
sind; 

2. bei Sparkas,sen {SparkasS'env,erwahrungsgesetz, 
BGBl. Nr. 296/1935). 

Der z ei t gel t end erG es e t z e s tex t: . 

glieds<:h:aft gilt als gegeben, wenn spätestens bei 
der Kreditgewährung die Beitrittserklärung vor
liegt und deren Annahme unverzüghch erfolgt. 
Die Begünstigung geht nicht. verloren, wenn Ge
halts- oder Pensions konten für die Dauer von 
nicht mehr als acht Tagen überzogen werden. 
Betreiben Kreditgenossenschaften auch andere als 
Geld- und Kreditgeschäfte, unterliegt der hieraus 
erzielte Gewinn dem vollen Steuersatz. Für den· 
Steuersatz ist sowohl hinsichtlich des Geld- und 
Kreditg·eschäftes als auch der anderen Geschäfte 
das Einkommen maßgebend. Die auf. das Geld
und Kreditgeschäft und die auf andere Geschäfte 
bezughabenden Bestands- und. Erfolgskonten 
müssen in der Buchführung getrennt ausgewiesen 
und in einer Beilage zur Steuererklärung leicht 
nachprüfbar dargestellt werden. Das Bundesmini
sterium für Finanzen wird ermächtigt, nähere An
ordnungen hinsichtlich der getrennten Konten
führung zu erlassen; 

4. bei Zentralkassen der Kreditgenossenschaften, 
wenn sie Krediue ausschließlich :an ihre Mitglieder 
(Gesellschafter) gewähren. 

(4) Bei Sparkassen (Sparkassenverwaltungs
gesetz,BGBl. Nr. 296/1935) beträgt die Körper
schaftsteuer 40 v. H. des !>ich nach Abs. 1 erge
benden Betrages. 

Gewerbesteuergesetz 1953 

§ 2. B e f r e Q 'U n g .e n 

Von der Gewerbesteuer sind Cbefreit: 

1. .. . 

2 ... . 

3. wirld .a:uf.gehohen; 

4. di'e Sparkassen (Sparkass,enve~ahungsgesetz, 
BGBL Nr. 296/1935); jedoch nrur. mit 10 v. H. 
der 'Bemes~ungsgrundJa:ge; 

5 ... . 

6 ... . 

7. Vereinigungen, die die gemeinschafvlich,e Be-
11IUtZUllJg rlanJ- unld forstWlirtschaftlicher Betriebs
einrichoolllgen oder Hetriebsgegenstärude oder die 
Bearibeit'Ung oder Verweroong der von iden Mit
gIiedern 'selbst 'gewonnenen land- 'und forstwirt
schafdich.en Er-zeru~isse Zium Gegenstand halben 
(zum Beispiel Wa1dba:uv,ere~ne, Winzervereine), 

§ 2. B e f r e i u n g e. n 

Von der Gewerbesteuer sind befreit: 

1. ... 

2. '" 

3. die Postsparkasse; 

4. die Sparkassen (Sparkassenverwaltungsgesetz, 
BGBl. Nr. 296/1935), jedoch nur mit 60. v. H. 
der Bemessungsgrundlage; 

5 .... 

6. '" 

7. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche Be
nutzung land- und forstwirtschaftlicher Betriebs
einrichtungen oder Betriebsgegenstände oder die 
Bearbeitung oder Verwertung der von den Mit
gliedern selbst gewonn-enen land- und forstwirt
schaftlichen Erzeugnisse zum Gegenstand haben 
(zum Beispiel Dresch-, Molkerei-, Pflug-, Viehver-
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626 der Beilagen 29 

Wo r t 1 :l U t des Ge 5 e t zen t w u r fes: 

wenn die Bearlbeitung o:der Verwertmng ~m Be
reich der Land- 'unid Forstwütschaft ,l<iegt j Er
werbs- und Wirtschaft~genos,senschaJten, jedoch 
nur dann, wenn- sie die für eine Bdreiung von 
der Körperschaft,steuer erfol1derI.iCt~en- Voraus
setzunigen erfüll],en. Sind ,diese Gtmossenschaften 
gezwun:gen, Nich:tmit:gil~edel1g,eschäfte ~m Sinne 
des § 5 Ahs. 4 des Körperschaftsuuel1gesetz'es zu 
beweiben, ,ist der Steuermeßlbetralg nach ,dem Ge
we,rbekapi1Ja,1 (§ 14 Albs. 1) nur in jenem Ver
p1Vlonis für die Festsetzung deseinheitliCt~en 
SneuermeßbetI'alges heranZluz'iehen, in ,dem ,die 
Umsatze aus Nichtmit~Iiedengeschäften l;U ,den 
GesaiffitJumsätzen stehen; 

§ 8. Kürz u n:g e n 

Die S.umme des Gewinnes und der Hin,zmedl
DlUl1igen wird geküpzt um: 

1. 3 v. H. ,des Einheitswertes Ides :oum Betriebs
vel'mö'gen ,des Unternehmer,s Igehörenden Grund
besitrzes (§ 9 Albs. 1); magge:bend ist ,der Einheits
wert, der ,auf den letzten FestS1te11uIligszeitpunkt 
(Ha,uptfeststeHungs-, Fortschreihungs- oder 
NJ.chf'eststelihmgszeitpunkt) vor dem Ende des 
Kalenderjahres (§ 15 Albs. 2) l<lutet. An SteJile 
der Kürz'Ull1lg nach dem ersten Satz erfolg;t bei 
einer Kapital:gesCihLschaft, die aJUssc.l-tließltich eige
nen Grundbesi'nz oder neben e~genem Grund
besitz noch 'eigenes Kapita'lvermögen verwaltet 
unld nutzt (Vermögensverwaltun~,\lgesell'lschaft), 
auf Antrag ,die Kürz,urug um ,den Teil ,des Ge
wetibeert.rages, der auf Jen Gl1uTIldibesitz entfäHt, 
es sei Idenn, :daßder Grundbes,i,tz ganz older zum 
Tei,1 dem Gewerlbebetrielb eines Gesellschafters 
oder cinem Unternehmen dient, an ,d-em -die 
VermögensverwaltunglS,gesdllschaft öder ein Ge
selIsch,after unmittelbar 'Oder mitteIJbar (zum Bei
spiel durch Treuhänderoid.er .durch eine Ka
pitaIgesd1schaft) wesentlich beteililgt ist. Unter 
wesentll~ch Betei'];~gten sind natürliche ,und juri
stische Personen zu verstehen. Eine Person ist 
an 'einem Unternehmen wesentlich Ibetei1igt, wenn 
sie zu mehr als einem Viertel beteiLigt ist. Die 
Beteiligung muß in ,einem Zeitpunkt des Bemes
sungszeituumes bestanden halben, der für -die 
El1mitüu'ng -des Gewerbeertrages maßgebend ist; 

2 ... . 

3 ... . 

§ 26. Loh n s u:m m e 

(1) .. . 

(2) .. . 

(3) .. . 

(4) Bei Sparkassen bleiben die Vcrgütun,gen zu 
10 v. H. a'ußer Ansatz. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

wertungs-, Wald-, Zuchtgenossenschaften, Wald
bauvereine, Winzervereine), soweit die Bearbei
tung oder Verwertung im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft liegt; 

§ 8. Kür z u n gen 

Die Summe des Gewinnes und per Hinzurech
nungenwird gekürzt um: 

1. 3 v. H. des Einheitswertes des zum Betriebs
vermögen des Unternehmers gehörenden Grund
besitzes (§ 9 Abs. 1); maßgebend ist der Einheits
wert, der auf den letzte'n Feststellungszeitpunkt 
(Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder Nach
feststellungszeitpunkt) vor dem Ende des 
Kalenderjahres (§ 15 Abs. 2) lautet. An Stelle der 
Kürzu-ng n:ach dem ersten Satz erfolgt bei einer 
Kapi,tai1geseJ:Isch.aft, ,dlie all'sschi1ießEch eilgenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz 
noch eigenes Kapitalvermögen verwaltet und 
nutzt, auf Antrag die Kürzung um den Teil des 
Gewerbeertrages, der. auf den Grundbesitz ent
fällt, es sei denn, daß der Grundbesitz ganz oder 
zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschaf
ters oder einem Unternehmen dient, an dem ein 
Gesellschafter wesentlich beteiligt ist. Unter 
wesentlich Beteiligten sind natürliche und juristi
sche Personen zu verstehen. Eine Person ist an 
einem Unternehmen wesentlich beteiligt, wenn sie 
zu mehr als einem Viertel beteiligt ist. Beteiligung 
durch Vermittlung eines Treuhänders oder einer 
Gesellschaft steht einer unmittelbaren Beteiligung 
gleich. Die Beteiligung muß in einem Zeitpunkt 
des Bemessungsz,eitraumes bestanden haben, der 
für die Ermittlung des Gewerbeertrages maß
gebend ist; 

2. 

3. 

(1) 

(2) 

(3) 

§ 26. Loh n s u m m e 

(4) Bei Sparkassen bleiben die Vergütungen 
zu 60 v. H. außer Ansatz. 
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30 626 der Beilagen 

Wo r t lau t des Ge set zen t w u r fes; Derzeit geltender Gesetzestext: 

Bewertungsgesetz 1955 

§ 63. (1) ... 

Ist eine ,inländische Kaptita'l'gesellLschaft nach
weisLich seit Beginn des W;irtschaftsjahres, <das 
dem Fes·tsteHungszeitpunkt vonngeht, ununter
brochen an dem Grund- o<der Stammkapital e,iner 
inländischen KiapitaiLgesdlschaft in Form von Ak
tien oder AnteiLen mLndestens zu einem Viertel 
unmittelbar lbeteiLigt, so gehört <die Beteiligung 
nicht ·zJUm gewerlb1ichßn Betrieb. Diese Begün
stigung kommt jedoch nur für so~che Aktien 
oder An'teile in Betracht, die der ,im ersten Satz 
genannten j'ul'i,stischen Per&on 'unu·nterbrochen 
seit m~nldesteIlJS .zwölf Monaten vor dem maß
ge/benden Albschlußtag 1gehört haben. Ist ein 
Gl'uI1ld- oider Stammkapital nicht vorhanden, so 
ist die BeteilliJgung an dem Vermö'gen maßgebend. 
Die vorstehenden Bestimmu,ngen gehen sinn
gemäß 

a) für entsprechende BeteiU,igungen eines~n
'ländisch·en V er~idleruI1lg;svereines ;]Juf Gegen
seitigkeit,einer der Gewel'beordnung 1973, 
BGBl. Nr. 50/1974, untenliegenden :inlän
;dismen Erwerlbs- und Wirtschaftsg·enossen
schac:ft,einer inläindischen Kreditgenossen
schaft, Sparkasse oder Landeshypotheken
bank, ,der österreid1isch,en Postsparkasse 
oder ,der Pfarudibriefstelle der österreichi
schen Lande.9hypothekenanstalhen, 

b) für entspreroeI1lde Beteiligungen einer in
ländischen ,der Gewenbeor:dnung 1973 
unterI.iegeniden Erwerbs-' urud, W,irtschafts
genossenschaft oder einer inll~n:dischen 
KreditgcnosseI1lschaft aru ein,er der Gewerlbe
ordnlUng 1973U!I1Iterlli.egenden inländischen 
Erwerhs- urud Wirbschaftsgenossenschaft 
oder an einer inländischen Kred,ibgenossen
schaft o!derumgekehrt. 

§ 64. (1) ... 

Zur Ermittlung des Einiheitswertesdes ge
werib1ichen Betri&bessind vom Rohvermögen 
diejenigen SchuMen abzuziehen, die mit der Ge
samtheit oder mit einzelnen Teilen ,des gewerh
lichen Betriebes im wirtschaftlichen Zusammen
hang stehen. 

§ 64. (4) wird a,ufgehoben. 

§ 63. (1) ... 

Ist eine inländisch·e Kapitalgesellschaft, ein in
ländischer Versicherungsverein auf Gegenseitig
keit oder eine inländische, dem Anwendungs
bereich der Gewerbeordnung 1973, BGBL Nr. 501 
1974, unterliegende Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaft nachweislich seit Beginn des Wirt
schaftsjahres, das dem Feststellungszeitpunki: vor
angeht, ununterbrochen an dem Grund- oder 
Stammkapital einer anderen inländischen Kapital
gesellschaft in Form von Aktien oder Anteilen 
mindestens zu einem Viertel unmittelbar beteiligt, 
so gehört die Beteiligung nicht zum gewerblichen 
Betrieb. Diese Begünstigung kommt jedodl nur 
für solche Aktien oder Anteile in Betracht, die 
den im 'ersten Satz genannten juristischen Per
sonen ununterbrochen seit mindestens 'zwölf Mo
naten vor dem maßgebenden Abschlußtag gehört 
haben. Ist ein Grund- oder Stammkapital nicht 
vorhanden, so ist die Beteiligung an dem Ver
mögen maßgebend. Die vorstehenden Bestimmun
gen gelten sinngemäß für entsprechende Betei
ligungen von inländischen Erwerbs- und Wirt
schafts genossenschaften, die dem Anwendungs
bereich der Gewerbeordnung 1973 unterliegen, an 
ebensolchen Eiwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften. 

§ 64. (1) ... 

Zur Ermittlung Ides Binheitswertes :des :gewerb
l,imenBetriebes sind vom Rohvermögen die
jenigen Sch'uLden arbz'uziehen, di,e mit der Gesamt
heit oder mit einzelnen Tei'len desgewerMichen 
Betriebes im wirtschafdichen Zus=m:enhang 
stehen. § (, ist aiuf Pensionsrückstdl!ungen nicht 
anZJuwenden. 

§ 64. (4) .. '. 

Vom Rohvepmög:Cll sind a,ußer .den in den 
Albs. 1 ull,d 2 bezeichneten Smulden auch ,die 
Geschäfts.guthahen der Genossen bei den fol1gen
den Genossenschaften aibzuziehen: 

1. B'ei. Kred'itg.enossemch·aften, die Kredite 
ausschließlich an ihre Mit,g,llieder gewähren; 

2. bei Genossenschaften der ,gewerMichen Wirt
schaft, soweit sich der Geschäftbetrieb erstreckt 
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626 der Beilagen 31 

Wortlaut des Ge'setzentwurfes: Der z e i t gel t en der Ge set z e s tex t: 

a) alUf die :gemeinschaftLIche Benut~ung von 
Betrieibsevmichuungenoder Betriebsgegen
ständen, ,die der technischen Durchfühl'ung 
,des Betriebes dienen, oder 

:b) auf die Bearbeitung oder die Verwertung 
von geweriblichenErzeugnissen, die die Mit-' 
giliederentweder se~bst hel'gestdlt, bearbei
tet oder vemrlbeitet halben,; 

3. bei Warerugenossenschafr.en, deren Rohver
mögen nicht mehr ·aib 300 000 S heträgt. 

Vermögensteu~rgesetz 1954 

§ 3. (1) Von der Vermögensteuer sind befreit: 

1. ... 

2. wirld auf,gehoben 

3 .... 

4. die Sparkassen (Sparkassenverwa'ltungsgesetz, 
BGB.J. Nr. 296/1935), jedoch ruur mit 10 v. 
H. ihres Ges-a-mtvermögens; 

5. '" 

6. Vereinigungen, die die Igemeinsmaf.dIiche Be
nutzu1ng tand- oder forstwirtschaftlicher Betriebs
einrichtungen oder Betriebsg.egenstände -oder 
die Bearlbeitung Oider Verwertung der von .den 
Mitlgl~edernselbst :gewonnenen hnld- und for·s-t
wirtsch.afcllichen Erzeugnisse~um Gegenstand' 
ha;ben (z. B. Wa'Mlba,uvereme, W.inzervereine) 
wenn .die Beanbeioung oder Verwertun.g im Be
r.eich der Land- unld Forstwirtschalt Jliegt; Er
werbs- und Winscllla·ftsigenossenschaften jedoch 
nur 'dann, wenn .s,ie die für eine Befpeiung von 
der Körperschaftsteuer ·erforderlichen Vorausset
z'U'l1Jgen epfüHen. Sirud diese Gel1iOssenschaften 
gezWTungen, Nichomiq~liedergeschäfteim Sinne 
des § 5 Albs. 4 des Körperschaftsteuerg.esetzes zu 
betre~ben, el'streckt sich .die Befreiung nicht auf' 
den :Anteili' alffi Gesamtvermögen, ,der !dem Anteil 
der Umsätze aus Nichtrnitgliedergeschäft.en am 
Gesamuums·atz 'entspricht. 

§ 3. (1) Von .der Ve;mögenstooersind hefreit: 

1. ... 

2. die Österreichische Postsparkasse; 

3. '" 

4. ,die Sparkassen (Sparkassenv.erw.aluungsgesetz, 
.BGBI. Nr. 296/1935), jCldoch nur mit 60 v. 
H. ihres Gesa117-tvermögens; 

5 .... 

6. Genossenschaften und sonstige Vereine, so
weit sich ihr Geschäftshetrieb erstreckt 

a)autf die gemeinschafvliche Benützung hind
lund f'Ofstwirtsdmftlicher :B.etriebseinrich
tungen oder Betriebsgegenstände oder 

b) auf ;die Beal1beitung oder Verwertung der 
von den Mitgliedern seLbst gewonnenen 
ia.n1a- IUrud forstwirtsch·aftlichen Erzeugnisse, 
soweit die Beal1beitung u11ld Verwertung 
im Bereich ·der LaIid- und Forstwirtschaft 
liegt; 

Umsatzsteuergesetz 1972 

§1.(1) ... 

1. .. . 

2 ... . 

a) 

b) soweit em Unternehmer im Inlland Aus
gahen (,Aufwendunlgen) tätigt, die mit sei
ner geweJ:;bLichen oder beruflichen Tätigkeit 
in Zusammenhang stehen und nach § 20 
A:bs. 1 Z. 1 his 4 des Einkommensteuer
gesetzes 1972 oder nach § 8 A'bs. 1 und 

§1. (1) ... 

1. .. . 

2 ... . 

a) .. . 

·b) soweit ein Unternehmer in InLand Aus
gaben (A'UfwemDungen) tätigt, ,die mit sei
ner gewerhl,ichen oder bel'ufiLichen Täti,gkeit 
in Zusammenhang stehen un'd nach § 20 
,des Einkommensteuergesetzes 1972 oder 
nach § 16 des Körperschaftsteuergesetzes 
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32 626 ,der BeiIa~en 

Wortlaut des Ge 'se t zen t w ur fes: 

§ 16 Z. 1 bis 5 ,d.es Körperschaftsteuergeset
zes 1966 nicht albzugsfähig sind. hu&ga'ben 
(Aufwendungen) stehen dann mit der Un
ternehmertätigkeit in Zusammenhang, 
wenn sie Leistungen betreffen, die über
wiegenid Zweckendes Umernehmens die
nen. Zum Eigenver:brauch gehört insheson
dere der nichtahzugsfähioge Teil IderAusoga
hen (AuJwendunogen), der a.uf ,die Nutz'ung 
von d,em Unternehmen einger~umten Be
rechcig,ungen oder auf die ,gelegentliche 
eider dauernde Verwendung von Dienst
nehmern ,des Unternehmens für Zwecke 
arußerhalb ,des Unternehmens entfällt. Dies 
og.ik nicht für Ausga!ben (A,ufwendungen), 
die Lieferu,ngen ooer 50nsüge Leistungen 
betreffen, welche auf Grun'd des § 12 Abs. 2 
nicht 'al,s f'ürdas Unternehmen ausgeführt 
geilten, sowie f'ür GeI1d.:wwencLungen; 

. § 4. (5) Wel1den Rechteülbertragen, die mit 
dem Besit,z eines Phnidscheines veI1bunden sind, 
so gilt als Entg,ek der Preis des pfandsch·eines 
zuzüg,j,ich ,der Nan:dsumme. ,Beim Spiel mit Ge
winnmögtichkeit und beiider Wette ist Bemes
sungsgoondllage das EntgeLt für ·den einzelnen 
Spielaibschluß 'Oder für ,die einzelne Wette, wobei 
e.inauslbezahlter Gewinn das Enngelt nicht min
dert. 

§ 10. (1) ... 

(2) ... 

12. die Leistu,ngen der Körperschaften, Personen
vereini.glU,ngen und Vel1mögen.smassen, die ge
meinnütz,~gen, m~ldtätigen oider kirchlichen 
Zweck,en dienen (§§ 34 his 38 der Bundes
a:~gIa!b.enor.dnung), soweit :diese Leis't'ungen 
nIcht 'unter § 6 Z. 15 f,aHen. Dies gilt nicht 
für Leistu!lJgen, ,die im :&a,hmen eines land
und for,stwirtschaftolichen Betriebes, eines 
Gewerlbeibetr,iebes oder eines wirtschaftEchen 
Geschäftsbetriebes im Sinne des § 45 Abs. 3 
'der Bund'esabgaJbenordnung ausgeführt wer
den, sowie für ,die steuerpflichtige Lieferung 
von Gebäuden oder Gelbä'udeteilen; 

§ 12. (1) ... 

(2) Lieferungen oder sonsti,ge Leistungen sowie 
die Einfuhr von Gegenständen gelten als für 
da's Unternehmen ;!Iuslgeführt, wenn sie ü:berwie
genld für Zwecke Idles Unternehmens erfolgen. 
Hievon bestehen f,01gend.e Ausnahmen, ,die sinn
gemäß ';!lUch für die Einfuhr von Gegenständen 
gehen: . 

1. Lieferungen oder sonstige Leistungen in Zu
sammenhang mit der Errichtung oder Er
haltung von Gebäuden geilten insoweit als 

Der z e i t gel t end erG e set z e s tex t: 

1966 nicht aibrugsfähig sind. Dies g~lt nicht 
für Aus,gaQ,en (Aufwenidungen), die Liefe
r'ungen oder sonstige Leistungen betreffen, 
we!}che a.uf Grund des § 12 ,Albs. 2 erster 
Satz nicht a1s für da,s Unternehmen aus
geführt ,gelten, soW1ie für Geldzuwendun
'gen; 

§ 4. (5) Werden Rechte ü:hertroagen, die mit 
dem Besitz eines P,fanJdscheinesV'enbunden sind, 
so ,giJlt als Enugeltder Preis ,des :N.andscheines 
zuzüglich der Pfanidsumme. 

§ 10. (1) 

(2) ... 

12. die Leistungen der Körperschaften, Personen
VereInIgungen und Vermögensmassen, die 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (§§ 34 bis 38 der Bundes
abgabenordnung), soweit diese Leistungen 
nicht unter § 6 Z. 15 fallen. Dies gilt nicht für 
Leistungen, die im Rahmen eines land- und. 
forstwirtschaftlichen Betriebes, eines Gewerbe
betriebes oder eines wirtschaftlichen Geschäfts
betriebes im Sinne des § 45 Abs. 3 der Bun
desabgabenordnung ausgeführt werden; 

§ 12. (1) ... 

(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen gelten 
als für das Unternehmen ausgeführt, wenn sie 
überwiegend für Zwecke des Unternehmens er
folgen; Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
deren Entgelte keine abzugsfähigen Ausgaben 
(Aufwendungen) im Sinne des § 20 des Einkom
mensteuergesetzes 1972 oder des § 16 des' Körper
schaftsteuergesetzes 1966 sind oder die in Zusam
menhang mit einer Tätigkeit stehen, die auf 
Dauer g,esehen Gewinne oder Einnahmenüber
schüsse nicht erwarten läßt (Liebhaberei), gelten 
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626 der Beitagen 33 

Wo r t lau t des Ge 's e tz e n t w u r fes: 

für das Unternehmen a:u-sgeführt, a'Is die 
Entgelte hierur nach den einkommensteuer
rech·t'1ichen VorschriJten B.etrie/hsa·usga1ben 
oder Weril?ungskosten Slin!d. 

2. Nicht als für ,da's Unternehmen ausgeführt 
gelten Liefemngen oder sonstig;e Leist,ungen, 

a) Ideren Entgelte überwiegend keine ab
zugsfähillg.en AlUsgahen OAufwenidungen) 
,im Sinne ,des § 20 Albs. 1 Z. 1 bis 4 des 
Einkommensteuellgesetzes 1972 oder der 
§§ 8 Albs. 1 fUlIl!d 16 Z. 1 his 5 des Kör
perschaf·tsteuer,gesetz'es 1966 sind, 

h) die in Zusammenha.ng mit einer Tätig
keit stehen, die auf Dauer gesehen Ge
winne oder EinnahmeIl!Übersch;üsse nicht 
erwarten läßt (Liebha!berei), 'Oder 

c) Idiej,n Zusammenhang mit der Anschaf
fung (HersteLlung), Miete oder dem 
Betrieb von Personenkraftwagen, Kombi
nationskraftw<lJgen oder Krafträdern ste
hen, a'usgenonimen Fahrschulkrafdahr
ZelJ1ge, Vorführkraftfahrz'f.lu,ge sowie 
Kmftfahizeulge, die aussch'1ießEch dem 
Zweck der 'gew,erl~Echen Weiterveräuße
rung, der gewerhlichen Persoruembeför
,del1ung older ,der ,gewerbtlichen Vermietung , . 
.Q'wnen. 

3. Läßt ein Absender einen Gegenstand durch 
einen Frac.~tführer oder Verfrachter unfrei 
zu einem Dritten befördern oder eine solche 
Beförderung ,durch einen Spediteur unfrei 
:besorgen, so g,iLt für den Vorsteuerahzug 
die Beförderung oder deren Besorgung als 
für das Unternehmen des Empfängers der 
Sendung ausgeführt, w,enn diesem die Rech
nnl,rugÜlber ,die lBefönJ.emnlg oder deren Be
SOl'1gung erte~lt wil'd. 

(3) Vom Vorsteuerabzug sind ausgeschlossen: 

1. Die Steuer für die Lieferungen und die Ein
'fuhr V011 Gegenständen, soweit der Unter
nehmer diese Geg~nstände zur Ausführung 
steuerfreier Umsätze verwendet; 

2. die Steuer für sonstige Leistungen, soweit 
der Unternehmer diese sonsügen Leistun
gen 2'ur Ausführung steuerfreier Umsätze 
in Ansprucl1 nimmt; 

3. die Steuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen sowie für die Einfuhr von Gegen
ständen, soweit sie mit Umsätzen in Zu
sami11cnhang steht, die der Unternehmer 
im Ausland ausführt und die - wären sie 
steuerbar - steuerfrei sein würden. 

Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug tritt 
nicht ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1 
bis 6 steuerfrei sind oder steuerfrei wären. 

Der z e i t gel t end erG e set z e s tex t: 

nicht als für das Unternehmen ausgeführt. Lie
ferungen oder sonstige Leistungen in Zusammen
hang mit der Errichtung oder Erhaltung von Ge
bäuden gelten insoweit als für das Unternehmen 
ausgeführt, als die Entgelte hiefür nach den ein
kommensteuerrechtlichen Vorschriften Betriebs
ausgaben oder Werbungskosten sind. Der erste 
Satz gilt sinngemäß für die Einfuhr von Gegen
ständen. 

Läßt ein Absender einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu 
einem Dritten befördern oder eine solche Be
förderung durch einen Spediteur unfrei besorgen, 
so gilt für den Vorsteuerabzug die Beförderung 
oder deren Besorgung als für das Unternehmen 
des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn 
diesem die Rechnung über die Beförderung oder 
deren Besorgung erteilt wird. 

(3) Vom Vorsteuerabzug sind ausgeschlossen: 

1. Die Steuer für die Lieferungen und die Ein
fuhr von Gegenständen, soweit der Unter
nehmer diese Gegenstände zur Ausführung 
steuerfreier Umsätze verwendet; 

2. die Steuer für sonstige Leistungen, soweit 
der Unternehmer- diese sonstigen Leistungen 
zur Ausführung steuerfreier Umsätze in An
spruch nimmt. 

Der AusschLuß vom Vorsteueraibz,ug tritt 
nicht ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1 
bis 6 steuerfrei sind. 
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34 

\Y/ 0 r t lau t des Ge se t zen t w u r fes: 

Erleichterungen des Vorsteuerabzuges bei 
Reisekosten 

§ 13. '(1) Nimmt ein Unternehmer für eine 
im Inland ausschließlich durch den Betrieb ver
anlaßte Reise zur Abgeltung der Mehraufwen
dungen für Verpflegung und der Aufwendungen 
f.ür Unterkunft ,wie nach Iden eirukommensteuer
rechtlichen Vorsdlriften für die Gewinnermitt
lung festgesetzen Pausmbeträge als Betriebsaus
gaben in Anspruch, so kann er die abziehbare 
Vorsteuer mit 8 vom Hunder,t ,aus diesen Be
trägen erremnen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn
gemäß, soweit ein Unternehmer einem Arbeit
nehmer, dessen Einkünfte dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn im Inland unterliegen, a~s Anlaß 
einer Dienstreise im Inland für die Mehrauf
wendungen für Verpflegung und die. Aufwen
dun gen für Unterkunft nimt mehr als jene Be
träge erstattet, die nam den einkommensteuer
rechttlimen Vorsmriftenn~mt zu den Einkünften 
aus nimtselbständiger Arbeit gehören. 

(3) Werden die tatsämlichen Aufwendungen für 
Verpflegung und Unterkunft namgewiesen, so ist 
11IUr jener Vorsteuel'betr;tJg albziehbar, der auf 
die nam den einkommensteuerrechtlimen Vor
schriften um die Haushaltsersparnis gekürzten 
Aufwendungen entfällt. Sind die einkommen
steuerremtlimen Vorschriften nimt anwendbar, 
so sind für die Beremnung des Vorsteuerbetrages 
die Aufwendungen für Verpflegung um 20 vom 
Hundert zu kürzen. Die Remnungen können 
auch auf Iden N=en ,wer Person Ilauuen, von ,der 
die Reise ausgeführt worden ist. 

(4) Die nam den vorstehenden Absätzen er
rechneten Vorsteuerbeträge können nur abge
zogen werden, wenn über die Reise ein Beleg 
ausgestellt wird, welcher über Zeit, Ziel und 
Zweck der Reise, die Person, von der die Reise 
ausgeführt worden ist, iUnid üJber den Betrag 
Aufsc.~luß gibt, aus dem die Vorsteuer erremnet 
wird. Die Verpflimtung zur Ausstellung eines 
eigenen Beleges für Zwecke des Vorsteuerab
zuges entfällt, wenn die erwähnten Angaben be
reits aus den für die Erhebung der,Einkommen
steuer (Lohnsteuer) erforderlichen Unterlagen 
hervorgehen. 

Der z e i t gel t e n cl erG e set z e s tex t: 

Vorsteuerabzug bei Reisekosten 

§ 13. (1) Nimmt ein Unternehmer für eine im 
Inland aussmließlim durm' den Betrieb veran
laßte Reise zur Abgeltung der Mehraufwendun
gen für Verpflegung und der Aufwendungen für 
Unterkunft di,e nam den einkommensteuerrecht
Lichen Vorschrii:ften für die Gewinnermittl'1ling 
fest~setzten Pausd1beträge als Betriebsa.mg.ahen 
in Ansprum, so kann er die abziehbare Vorsteuer 
mit 8 vom Hundert aus diesen Beträgen errech"
nen. 

(2) Verwendet ein Unternehmer für eine im 
Inland aussmließlim durm den Betrieb veran
laßte Reise ein nimt zum Betriebsvermögen ge
hörendes Kraftfahrzeug und mamt er die den 
Bundesbediensteten gewährten Sätze für Kilo
metengreJl<der 'alls BetrieJbsa·U'5)galben oder Werhungs
kosten g.e!tend, 'so karun er ,die ami'ehbl;lre Vor
steuer für j·eden gefahrenen Kilometer ohne 
besondeflen N amw,eis mit 10 rvom Hundert der 
Kiilometergeltder .errechnen, ,die bei der Gewinn
ermittlung oder ,bei der Ermit;t'lUll1jg ,des Ü1ber-' 
smmses'der Einnahmen über ,die Wel1bungskosten 
;tJIs Betriebs,ausg,alben oder WeribungskO'sten aner-
kannt werden. . 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gel
ten sinngemäß, soweit ein Unternehmer einem 
Arbeitnehmer, dessen Einkünfte dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn im Inl,and unterliegen, aus An
laß einer Dienstreise im Inland für die Mehrauf
wendungen für Verpflegung, für die Aufwen
dungen für Unterkunft und für die Benutzung 
eines eigenen Kraftfahrzeuges ni mt mehr als jene 
Beträge erstattet, die nam den einkommensteuer
rechtlichen Vorsch,riften nicht zu den Einkünften 
aus nimtsdllbständJi,ger Arheitgehören. 

(4) Wer/den Idie tatsämiltimen Reiseaufwmdun
gen nachgewiesen, so ist nur jener V:orsteuer
betrag ahziehlbar, ,der auf Idie IlJam den einkom
mensteuerrem,tlO:d1en Vonsmriften um die Haus
haltser.sparIlÜs gekürzten iAutfwendungen entfätUt. 
Sind die einkOlll1mensteuerremtlid1en Vorsmrif
ten nicht !anwendbar, so sind ;für <die Serechnung 
des Vorsteuetibetr.alges :die A'uf,wendIU11Igen für 
Verpfleg,urug um 20 vom Hundert zu kürzen. Die 
Remnungen können auch auf <den Namen der 
Person '!<auten, von Ider :die Reise ausgeführt wor
den ist. 

«5) Die nam den vorstehenden AJbsäuzen er
rechneten Vorsteuerheträge können nur ahgezo
gen werden, wenn üher dJie Reise ein Beileg aus
gestellt wird, welcher üiberZeit, Ziel 'und Zweck 
der Reise, Idie Person, von der die Reise ausge
führtworden ,ist, unid über den Betrag Auf
sm,Luß g~bt, aus dem die . Vorsteuer erremnet: 
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626 der BeiIagen 35 

Wo. r t lau t des Ge se t zen t w ur fes: 

Anlage 
(zu § 10 Abs. 2) 

Verzeichnis der dem Steuersatz 8 vüm Hundert 
unterliegenden Gegenstände 

16. Müllereierzeugnisse, ausgenümmen Mehl und 
Grieß aus Sagümark 'üder aus Wurzeln und 
Knüllen der Nummer 07.06 des Zülltarifes 
(Nummern 11.01, 11.02 und aus Nummer 
11.04 Ides Züll}tarif.es). 

20. Samen, Spüren und Früchte zur Aussaat; 
Zuckerrüben; Zichürienwurzeln; Hüpfen; 
Jühannisbrüt; Fruchtsteine, Fruchtkerne und 
a,ndere pflanzliche Erzeugnisse, die hauptsäch
lich zur menschlichen Ernährung dienen 
(Nummern 12.03, 12.04 A, 12.06 und 12.08 
des Zülltarifes). 

24 .... 
a) 
b) 

Der z e i t gel t end erG e set z e s tex t: 

wird. Im ·F'al1.iIe des Vürsteuer,ä]bz,Uiges ;\IUiS Kilo
metergdidem ist ;lIUßerdem die AJ1iZahl ,der gdah
renen Ki:lometeranzugelben. Die Verpflichoung 
zm AussteHung einesei'genen Beleges für Zwecke 
des VÜl'steuerahzwges entfällt, wenn 'die erwähn
ten A,ngalben bereits aus den für Jie Erhebung 
der Einkümmensteuer (Lohnsteuer) erfürder
'!.ichen Unterl<ligen hervorgehen. 

Anlage 
(lZJu' § 10 Abs. 2) 

Verzeichnis der dem Steuersatz 8 vom Hundert 
unterliegenden Gegenstände 

16. MülJJ.'ereierzeugnisse (Nummern 11.01 bis 11.04 
,des Zü1lharifes). 

20. Samen, Spüren unie! Früchte zur Aussaat; 
Zuckerruhen; ZidlOrienwurzel'Il; Hopfen; 
Jühal1i11listbrüt; F'ruchtsteine, Fruchtkerne und. 
andere pflana:J1ich:e Erzeu,gruisse, ,die hauptsäch
I,ich zur menschtlichen Ernährung dienen 
(Nummern 12.03, 12.04 A, 12.05, 12.06 und 
12.08 des ZoNtariifes). 

24 .... 
a) .. . 
b) .. . 

c) Oleümargarin 
Zülltarifes). 

(aus Nummer 15.03 des c) Oleümargarin (:!Jus Nummer 15.03 Ades 
Zolharifes). 

38. Feste mineralische Brennstüffe, ausgenümmen 38. Fest·e mineralLische Brennstoffe (Num-
RetürtenrkoMe (Nummern 27.01, 27.02, mern 27.01, 27.02, 27.03 B UM 27.04 des 
27.03 B und aus Nummer 27.04 des Züll- Zoliltar,ifes). 
tarifes). 

46. a) Gelatine (Nummer 35.03 Ades Züll- 46. Gelatine (Nummer 35.03 A des Zolltarifes). 
tarifes), 

b) zubereitete Enzyme, die Nährstoffe ent
halten (Nummer 35.07 C des Zülltarifes). 

48 .... 

a) 
b) .. . 
c) .. . 

,d) pfählle und Stang'en, ,a'Us Hdltz, gespaken 
üder rzmgeSplitzt, nicht in der LängsrichwIlJg 
gesägt (aus Nummer 44.09 C ,des ZoH
tarifes). 

50. Kuru;tgegenständ.e (Nummern 99.01 ;bis 99.03 
des Zülltarifes) und züülügische, bütanische, 
mineralügische üder anatümische Sammlungs
stücke und Sammlungen; Sammlungsstücke 
vün· archäülügischem, paläüntülügischem üder 
numismatischem Wert; Sammlungsstücke vün 
histürischem üder ethnügraphischem Wert, die 
zur Aufnahme in eine nach wissenschaftlichen 

48 .... 

.1) 
b) 
c) 
,d) Weinstecken, gespMten; pfäMe 'Und Stan

!gen, z'lIIgespitzt, nicht in der Längsrichtung 
gesägt (a'Us Nummer 44.09 B des Zolr1tari
fes). 

50. Ku'nstlge&eru;tände ,u,nd Sammdungsstücke 
(Nu,mm,ern 99.01 ibi.s 99.03 und 99.05 des 
ZoNtarifes). 
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36 626 der Beilagen 

Wo r t lau t des Ge set zen t w u r fes: Der z ei t gelt end erG e set z e s tex t: 

Grundsätzen aufgebaute öffentliche Sammlung 
'bestimmt s.ind (a.us Nummer 99.05 ,des Zo'll
tarifes). 

Alkoholabgabegesetz 1973 

§ 3 ... . 

1. .. . 

2 ... . 

3. der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben, soweit er im Kalenc,ierjahr für 
den Unternehmer und seine Ehegattin 
(seinen Ehegatten) je 3 000 S und für die 
übrigen Haushaltsangehörigen, wenn sie das 
16. Lebensjahr überschritten haben, je 
1 500 S nicht übersteigt; mindestens ist je
doch ein jährlicher Eigenverbrauch von 
7 500 S für den landwirtschaftlichen Betrieb 
abgabefrei. Als Haushaltsangehörige gelten 
die Abkömmlinge, die Stief-, Schwieger-, 
Wahl~ 'und Pflege~inder und deren Ab
kömmlinge, ferner die Eltern, die Geschwi
ster, Halb- und Stiefgeschwister des Unter
nehmers und seiner Ehegattin (seines Ehe
gatten) und die Abkömmlinge dieser Ge
schwister. 

§ 3 ... . 

1. .. . 

2 ... . 

3. der Eigenverb.raueh Ibei lanoeLwirtsehaftIiehen 
Betrieben, soweit er im K:~denderjahr für den 
Unternehmer und ,seine Ehegattin (seinen 
Ehegatten) je 2 0-00 S urud für die übrigen 
HaJUshaltsangehörigen, wenn sie das 16. Le
bensjahr überseh,ritten haben, je 1 000 S nicht 
ülbersteigt; mindestens ist jedoch ein jähr
ILieher Eigenverlbnuch von 5 000 S für ·den 
olanldw.irtschaftll,ichen Betrieb ahgahefr.ei. Als 
HaushaLtsarugehörj,ge .gelten die Abkömm
linge, die Stief-, Sch1wieger-, Wahl- und 
Pflegeki,n,der 'und der.en AbkömmLinge, .fer
ner ,die Eltern, di,e Geschw,ister, Ha1b- und 
StiefgeschwLster Ides Unternehmers und sel
ner Ehegattin (seines Ehegatten) und die 
Abkömm'linge dieser Geschwister. 

Strukturverbesserungsgesetz 

§ 1. (1) Werden Kapitalgesellschaften nach den § 1. (1) Werden Kapitalgesdlschaften nach den 
Bestimmungen des neunten Teiles des Aktien- Bestimmungen ,des neunten Tei'les .des Aktien
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 98, oder des § 96 des gesetzes 1965, BGBI. Nr. 98, oder !des § 96 des 
Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Gesetzes über CeseIllschahen mit beschränkter 
Hafnu,ng, RGBl. Nr. 58/1906, oder rm,d1 den Haftung, RGBI!. Nr. 58/1906, oder nach den 
Bestimmungen eines anderen Bundesgesetzes in B,estimmungen eines ,anderen Bundesgesetzes in 
der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem der Zeit 'Z;w,ischen detm 1. Jänner 1969 :und .dem 
31. Dezember 1979 verschmolzen, so ist § 19 31. Dez'ember 1977 verschmolrzen, so ist § 19 
Albs. 2 des Körperschahsteuergesetzes 1966, Albs. 2 des Körperschafts·teuergesetzes 1966, BGBL 
BGEI. Nr. 156, auCi~ dann anzuwenden, wenn. Nr. 156, auch dann anzuwenden, wenn und soweit 
und soweit bei der übernehmenden Gesellschaft bei der übernehmenden GeseHschaJt eine Kapital-
eine Kapitalerhöhungunterbleibt, weil erhöhun,g unterbleiht, weil 

a) die Verschmelzung gegen die Aufgabe von a)die Verschmelzung :ge!?len die Aufga:be von 
Anteilen an ,der übertragenden Gesellschaft Anteilen an der ü1bertragenden Gesellschaft 
erfolgt, oder erfoLgt, oder 

b) die übernehmende Gesellschaft die Gesell- h) due übernehmende GesdlIsch,aft ,die Gesell-
schafter der übertragenden Gesellschaft mit sch:a!fter der übertra,genden Geselischaft mit 
eigenen Anteiien abfindet, oder eigenen Anteiilen aJbfindet, .oder 

c) die übertragende GeselJschafteigene Anteile c)dtie ühertragel1d'e Gesdlschaft ei!gene Anteile 
oder Anteile an der übernehmenden Ge- oder Al1teiLe an Ider ,übernehmenden GeseU-
seilschaft besitzt, oder schaft besitzt, oder 

d) Zuzahlungen gemäß§ 224 Abs. 2 des .cl) ZuzaMungen Igemäß § 224 A'bs. 2 des Ak-
Aktiengesetzes 1965 geleistet werden, oder tienlgesetzes 1965 geleistet wef'den, oder 

e) die Anteilsrechte an der übertragenden und e) die Anteilsrechte an der übertragenden und 
der übernehmenden Gesellschaft in einer derÜlbernehmenden Geselilschaft in einer 
Hand vereinigt sind. Hal1d verein1gtsind. 

(2) .. . (2) ... 
(3) .. . (3) .. . 

, (4) .. . (4) .. . 
(5) .. . (5) .. . 
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626 der B~ihgen 37 

Wo r t lau t des G es·e t zen t w u r fes: 

(6) Die .BesittIl1lh1:untgen >der Albs. 1 :bis 5 gelten 
sinngemäß,.werin Genossenschaften nach der Ver
ordnung vom 30. Juni .1939, D~GBI. I S. 1066, 
in der Fassung der Verordnung vom 
13. April ,1943, DRGBI. J S. 251, in der Zeit 
zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem 31. De
zember 1979 verschmolzen werden. Das gleiche 
gilt, wenn Sparkassen (Sparkassen verwaltungs
gesetz, BGBI. Nr. 296/1935) urid Versicherungs
vereine ,auf Gegenseitigkeit inder Zeit zwischen 
dem 1. Jänner 1969 und dem 31. Dezember 1979 
a'lllf Grul1Jd der geltel1Jden Vorschriften ver
schmolzen werden. 

§ 2. Vorgänge im Sinne des§ 1; die in der 
Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem 
1. Dezember 1979 bewirkt werden, sind von der 
Umsatzsteuer, .. d~ Grunderwerbsteuer ,und den 
Kapitalverkehrsteuernsowie von den Gebühren 
nach § 33 TI 15 des. Gebührengesetzes 1957 be
freit. Von der Grunderwerbsteuer und den Ka
pitalverkehrsteuern ist auch der Erwerb sämt
licher Anteilsrechte an einer Kapitalgesellschaft 
durch eine andere inländische Kapitalgesellschaft 
befreit, wenn dem Erwerb der Anteilsrechte 
innerhalb von sechs Monaten die Verschmelzung 
dieser Gesellschaften folgt. 

§ 8. (1) Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb eines 
Einzelkaufmannes oder einer Personengesellschaft 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 U:11'd 
dem 31. Dezember 1979 in eineinlärudische K.a
pitalgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z. 1 des Körper
schaftsteuergesetzes 1966) gegen Gewährung von 
neuen Gesellschaftsanteilen eingebracht (Sachein
lage), so gelten, wenn der Betrieb (Teilbetrieb) im 
Zeitpunkt der Einbringung bereits länger als zwei 
Jahre besteht, für die Bewertung des eingebrach
ten Betriebsvermögens und der Gesellschaftsan
teile die Abs. 2 und 3/\ 

(2) ... 

§ 9. Wird von einer Körperschaft des öffent
Lichen Rechtes eiin Betrieb im Sinne des § 2 
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 oder 
ein Teitbetrieb in der Zeit zwischen dem 1. Jän
ner 1969 und dem 31. Dezember 1979 in eine 
inländische Kapitalgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z. 1 
des Körperschaftsteuergesetzes 1966) gegen Ge
währung von neuen Gesellschaftsanteilen' einge
bracht (Sacheinlage) oder einer inländischen Ka
pitalgesellschaft treuhändig in das wirtschaftliche 
Eigentum (§ 24' Abs. 1 lit. d de~ Bundesabgaben
ordnung, BGBI. Nr. 194/1961) übertragen, so 
wind dlurch diese Vorgänge keine B·esteuerung du 
in dem eingebrachten Betriebsvermögen enthal
tenen stillen Reserven bewirkt, wenn die Buch
werte fortgeführt werden. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

D'erzeit gelten·der Gesetzest,ext: 

(6) Die Bestimmul1Jgen der Abs.1 ibis 5 'gelten 
sinrugemäß., wenn Geoossenschaften nach der Ver
oroniUJl1Jg vom 30. Juni 1939, DRGBl. I S. 1066, 
in',der Fassung der VeroJ:1dn'llIllg ,"om 13. April 
1943,DRGBl. I S. 251, in ,der Zert' zwischen 
dem 1. Jänner 1969 ul1Jd ,dem 31. Dezember 1977 
verschmoJozen werden. Das gleiche g.iJ.t, wenn 
Sparkassen (Sparkassenv.erwaJ:tungsgesetz, BGBl. 
Nr. 296/1935) urud Versicherul1Jgsv-ereine, auf Ge~ 
genseicigkeit in ,aer Zei:tzw.i'schen dem 1. Jänner 
1969 uruddem 31. Dezember 1977 auf Grul1Jd Ider 
.geltenden Vorsch,riften verschmolzen werden. 

§ 2. Vorgänge im Sinrue ·des § 1, die in der 
Zeit zwischen Idem 1. Jänner 1969 :und dem 
31. Dezember 1977 bewirkt werden, sind von 
der Umsatzsteu·er, .der Gnunderwelibsteuer .und 
den Kapita:lv.erkehrsteuern· sowie von den Ge
bühren ruach § 33 1'P 15 ·des Gelbührengesetzes 
1957 befreit. Von ,der Grunderwenbst;euer und 
den K-apitalverkehrsteuern ,ist auch der Erwerb 
säJffit!1ich>er Anteilsl'echte an einer Kapi-talgeseH
scha:ft durch eine arudere in:länidische Kapital
gesdlschaft ibefreit, wenn dem Erwel'bder.An
teiisrech,te innerhaLb v·on sechs Monaten die Ver
schlffie1~ng dieser Gesel:lschaften foLgt. 

§ 8. (1) Wird ein Betrieb -oder Tei'Lbetrieb 
eines Einze1ka'Ulfim:l!nnes' oder einer Personenge
seUsch:l!ft in ,der Zeit zwischen. dem 1. Jänner 1969 
und ,de.m 31. Dezember 1977 in eine ~ruIän,dische 
KapitaLgeseHschaft (§ 1 Albs. 1 Z. 1 ,des Körper
schaft~teuergeseozes 1966) ·gegen Gewährung von 
rueuen GeseLlschaftsanteirren eingebracht (Sachein
Ia.ge), so gelten, \fenn der Betrieb {TeiLbetrieb). 
im Zeitpunkt der Einbrin~ng bereits länger als 
zwei Jahre besteht, für die Bewertung des einge
brachten B,etl1iebsvenmögens Ilmd '<ier GeseIlschafts
antetIedie A:bs. 2 urud 3. 

(2) ... 

§ 9. Wird von einer KörpersChaft des öffent
lichen Rechtes ein Betrieb im Sinne des § 2 Abs. 2 
des Körperschaftsteuergesetzes 1966 oder ein Teil
betrieb in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 
und dem 31. Dezember 1977 in eine inländische 
Kapitalgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z. 1 des Körper
schaftsteuergesetzes 1966) gegen Gewährung von 
neuen Gesellschaftsanteilen eingebracht (Sachein
lage) oder einer inländischen Kapitalgesellschaft 
treuhändig in das wirtschaftliche Eigentum (§ 24 
Abs. 1 lit. d der Bundesabgabenordnung, BGBI. 
Nr. 194/1961) übertragen, 'so wird durch diese 
Vorgänge keine Besteuerung der in dem einge
brachten Betriebsvermögen enthaltenen stillen 
Reserven bewirkt, wenn die Buchwerte fortge
führt werden. Im übrigen gelten die Bestimmun
gen des § 8 A:bs. 3 und 4 sinngemäß. 
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38 626 Ider Beilagen 

Wo r t 1 au t des G es e t zen t w ur fes: 

§ 11. (1) Schließen sich Einzelunternehmungen 
oder Personengesellschaften, die seit mehr als 
zweii Jahren Ibestehen, in derZeit zwischen .dem 
1. Jänner 1969 und dem 31. Dezember 1979 zu 
Handelsgesellschaften zusammen, so sind die da
durch verursadlten Vorgänge von der Umsatz
steuer, der Grunderwerbsteuer und den nach 
dem Gebührengesetz zu erhebenden Gesellschafts
vertragsgebühren befreit. Das gleiche gilt für den 
Zusammenschluß von Einzelunternehmungen mit 
Personengesellschaften. 

(2) ... 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 11. (1) Schließen sich Einzelunternehmungen 
oder Personengesellschaften, die seit mehr als zwei 
Jahren bestehen, in der Zeit zwischen dem 1. Jän
ner 1969 und dem 31. Dezember 1977 zu Han
del.sgeseMschaften zusammen, S'Ü sinid die dadurch 
verursachten Vorgänge von der Umsatzsteuer, der 
Grunderwerbsteuer und den nach dem Gebühren
gesetz zu erhebenden Gesellschaftsvertragsgebüh
ren befreit. Das gleiche gilt für den Zusammen
schluß von Einzelunternehmung·en mit Personen
gesellschaften. 

(2) ... 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBI. Nr. 493 

ABSCHNITTE 

(1) Die Bestimmungen des Abschnittes A Z. 1, 
3 und 4 sind auf Vorgänge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 1972 und vor dem L Jän
ner 1980 bewirkt werden. 

(2) ... 

(3) . ~ . 

(4) ... 

ABSCHNITTE 

(1) Die Sestimm\l.UlIgen ,des Absdlnittes A Z. 1, 
3 und 4 sind auf Vorgänge anzuwenden, die nadl 
dem 31. Dezember 1972 und vor dem 1. Jänner 
1978 bewirkt werden. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
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